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VERLAUTBARUNGEN DER DEUTSCHEN 

BISCHOFSKONFERENZ 

17. Aufruf der deutschen Bischöfe zur Fastenaktion 

Misereor 2023 - Anlage 

Liebe Schwestern und Brüder, 

die Welt ist voller Wunden, die wir Menschen ihr zugefügt 

haben. Es braucht Mutige und Engagierte, die sich für eine 

Überwindung der Missstände einsetzen. Oft sind es 

Frauen, die solche Veränderungen bewirken: Im gesell-

schaftlichen und politischen Leben entwickeln sie Visio-

nen, sie kämpfen für eine gerechtere Welt. Und sie prägen 

auch die Kirche durch ihr Engagement in Pfarreien, Ver-

bänden und Netzwerken. 

Die diesjährige Misereor-Fastenaktion steht unter dem 

Leitwort: „Frau. Macht. Veränderung.“ Mit der Fastenak-

tion setzt sich Misereor dafür ein, dass Frauen gleichbe-

rechtigt am Wandel mitwirken können. Beispielhaft zeigen 

das die Partner in Madagaskar, wo Frauen mutig für eigene 

Landrechte kämpfen, wo sie als Kleinbäuerinnen die Er-

nährung der Dorfgemeinschaft sichern oder als Lehrerin-

nen den Kindern Ausbildung ermöglichen. In einem Land, 

das als eines der ärmsten Länder weltweit gilt, ist der Ein-

satz dieser Frauen überlebensnotwendig.  

Deshalb: Unterstützen wir in dieser Fastenzeit das großar-

tige Engagement der Misereor-Partnerorganisationen welt-

weit. Stellen wir uns an die Seite aller, die sich für die 

Gleichberechtigung von Männern und Frauen einsetzen. 

Bleiben wir wachsam für jedes Unrecht, setzen wir uns ge-

gen die Zerstörung von Gottes Schöpfung ein. Nutzen wir 

die Wochen der Fastenzeit für eine Veränderung hin zu ei-

ner gerechteren Welt ohne Krieg, ohne Hunger und ohne 

Ausgrenzung.  

Teilen wir mit den Menschen im Globalen Süden unsere 

Hoffnungen, unsere Gebete und unser Engagement. Herz-

lich danken wir Ihnen auch für Ihre großherzige Spende für 

Misereor. 

Fulda, den 29.09.2022  

Für das Bistum Erfurt gez. Dr. Ulrich Neymeyr 

   Bischof 
 

Dieser Aufruf liegt im Großdruck diesem Amtsblatt bei und soll am 

4. Fastensonntag, dem 19.03.2023, in allen Gottesdiensten (auch 

am Vorabend) verlesen werden. Die Kollekte am 5. Fastensonn-

tag, dem 26.03.2023, ist ausschließlich für das Bischöfliche Hilfs-

werk Misereor e. V. bestimmt. 

Hinweise zur Durchführung der Misereor-Fastenak-

tion 2023 

Die 65. Misereor-Fastenaktion steht 2023 unter dem Leit-

wort „Frau. Macht. Veränderung.“ Sie stellt die Gleichstel-

lung von Frauen ins Zentrum – in Madagaskar und welt-

weit. Nur gemeinsam mit allen Menschen können wir un-

sere Welt zum Guten verändern. Hierzu gehört vor allem, 

dass Frauen gleichberechtigt an gesellschaftlichen 

Entscheidungen mitwirken. Die Vereinten Nationen grei-

fen dieses Ziel in ihrer Agenda 2030 auf. Geschlech-

tergleichstellung ist nicht nur ein grundlegendes Men-

schenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine 

friedliche, gerechte und nachhaltige Welt. Frauen aus Ma-

dagaskar bringen dies mit ihren persönlichen Lebensge-

schichten zum Ausdruck.  

Die Misereor-Fastenaktion wurde am 1. Fastensonntag, 

dem 26.02.2023, in der Diözese Augsburg eröffnet. Ge-

meinsam mit Bischöfen, Partnerinnen und Partnern aus 

Madagaskar sowie Gläubigen aus der Diözese feiert Mise-

reor um 10:00 Uhr im Dom zu Augsburg einen Gottes-

dienst, der live in der ARD übertragen wird. 

Das Aktionsplakat zur Fastenaktion zeigt die Bäuerin Ur-

sule Rasolomanana, die als 12-jährige die Schule abbre-

chen musste, weil ihre Mutter das Schulgeld nicht mehr be-

zahlen konnte. Aufgrund dieser Erfahrung hat die 28-jäh-

rige den festen Willen, die Situation für ihre drei Kinder zu 

verbessern. Sie möchte eine Dorfschule gründen, damit die 

Kinder nicht mehr so weit zur Schule laufen müssen. Mit 

Unterstützung der übrigen Dorfbewohnerinnen und  

-bewohner und des Misereor-Partners Vahatra rückt das 

Ziel in greifbare Nähe. Bitte hängen Sie das Plakat gut 

sichtbar in Ihrer Gemeinde, z. B. im Schaukasten und am 

Schriftenstand, aus und versehen Sie den Opferstock in Ih-

rer Kirche mit dem Misereor-Opferstockschild. 

Das neue Misereor-Hungertuch „Was ist uns heilig?“ 

wurde vom nigerianischen Künstler Emeka Udemba ge-

staltet, der heute in Freiburg lebt und arbeitet. Sein farben-

starkes Bild ist als Collage aus vielen Schichten ausgeris-

sener Zeitungsschnipsel, Kleber und Acryl aufgebaut: 

Nachrichten, Infos, Fakten, Fakes – Schicht um Schicht 

reißt und klebt der Künstler diese Fragmente und kompo-

niert aus ihnen etwas Neues. Das Hungertuch lädt zu Re-

flexion und Auseinandersetzung ein. Es ist in zwei Größen 

zum Aushang im Kirchenraum, Pfarrheim oder in der 

Schule bestellbar. 

Die „Liturgischen Bausteine“ geben Anregungen zur Ge-

staltung von Gottesdiensten während der Fastenzeit. 

Kreuzwege für Kinder und Erwachsene sind separat be-

stellbar. 

Der Misereor-Fastenkalender 2023 und das Fastenbrevier 

(fastenbrevier.de) laden ab Aschermittwoch ein, die Fas-

tenzeit für sich oder mit der Familie aktiv zu gestalten. 

Viele Gemeinden bieten am Misereor-Sonntag, dem 26. 

März 2023, ein Fastenessen zugunsten von Misereor-Pro-

jekten an. 

Die Kinderfastenaktion hält mit Rucky Reiselustig zahlrei-

che Anregungen und Angebote zur Gestaltung der Fasten-

zeit in Kindergarten, Grundschule und Gemeinde bereit: 

kinderfastenaktion.de.  

Am Freitag, dem 24.03.2023, ist bundesweiter Coffee 

Stop-Aktionstag. Bereiten Sie Ihren Mitmenschen eine 

schöne Pause – schenken Sie fair gehandelten Kaffee aus 

und sammeln Sie für Misereor -Projekte.  

http://www.kinderfastenaktion.de/
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Am 4. Fastensonntag, dem 19.03.2023, soll in allen katho-

lischen Gottesdiensten der Aufruf der deutschen Bischöfe 

zur Misereor-Fastenaktion verlesen werden. Legen Sie 

bitte die Opfertütchen aus oder verteilen Sie diese über Ih-

ren Pfarrbrief oder direkt an die Haushalte. 

Am 5. Fastensonntag, dem 26.03.2023, wird mit der Mise-

reor-Kollekte um Unterstützung der Projektarbeit der Part-

ner in Afrika, Asien, Ozeanien und Lateinamerika gebeten. 

Für spätere Fastenopfer sollte das Misereor-Schild am Op-

ferstock bis zum Sonntag nach Ostern stehen bleiben. Das 

„Fastenopfer der Kinder“ soll gemeinsam mit der Gemein-

dekollekte mittels dem Kollektenabrechnungsbogen an die 

Bistumskasse überwiesen werden. Es ist ausdrücklicher 

Wunsch der Bischöfe, dass die Kollekte zeitnah und ohne 

Abzug von den Gemeinden über die Bistumskassen an Mi-

sereor weitergeleitet wird. Eine pfarreiinterne Verwendung 

der Kollektengelder, z. B. für eigene Partnerschaftspro-

jekte, ist nicht zulässig. Misereor ist den Spendern gegen-

über rechenschaftspflichtig. Sobald das Ergebnis Ihrer 

Kollekte vorliegt, geben Sie es bitte der Gemeinde mit ei-

nem herzlichen Wort des Dankes bekannt. 

Fragen zur Fastenaktion beantwortet gerne das „Team Fas-

tenaktion“ bei Misereor, Tel.: 0241 442-445, E-Mail: fas-

tenaktion@misereor.de. Informationen finden Sie auf der 

Misereor-Homepage fastenaktion.misereor.de. Dort stehen 

viele Materialien zum kostenlosen Download bereit. 

Materialien zur Fastenaktion können bestellt werden bei: 

MVG, Tel.: 0241 47986100, E-Mail: bestellung@eine-

welt-shop.de und im Internet unter www.misereor-me-

dien.de. 

18. Aufruf zur Solidarität mit den Christen im Heili-

gen Land (Palmsonntagskollekte 2023) - Anlage 

Liebe Schwestern und Brüder,  

am Palmsonntag hören wir das Evangelium vom Einzug 

Jesu in Jerusalem. Auf diesem biblischen Weg ziehen auch 

in diesem Jahr zahlreiche Christen aus dem Heiligen Land 

in einer Prozession durch die Stadt. Hoffentlich können sie 

nach den Jahren der Einschränkungen durch die Pandemie 

nun wieder von Pilgern aus aller Welt begleitet werden – 

eine Erfahrung der Solidarität, die dringend erwünscht ist. 
Denn die Christen des Heiligen Landes sind eine kleine 

Minderheit. Im Westjordanland, in Gaza und sogar in Jeru-

salem nimmt ihre Zahl kontinuierlich ab. Für die Gesell-

schaft, in der sie leben, sind sie jedoch von großer Bedeu-

tung. Je nach Wohnort haben Christen jüdische oder mus-

limische Nachbarn. Mit dem Judentum verbindet sie die 

gemeinsame Hebräische Bibel, mit dem Islam die gemein-

same orientalische Kultur. In ihrem Alltag haben sie des-

halb die Chance, als Vermittler in der konfliktreichen Re-

gion zu agieren. Für sich selbst aber sehen viele Christen 

wenig Perspektiven. Viele träumen von einem besseren 

Leben jenseits ihrer Heimat. 

Wir bitten Sie am Palmsonntag um Ihre Solidarität mit den 

Christen im Heiligen Land, damit sie für sich eine Zukunft 

sehen und bleiben. Der Deutsche Verein vom Heiligen 

Lande und das Kommissariat des Heiligen Landes der 

Franziskaner eröffnen durch Ihre Spende den Christen vor 

Ort Chancen auf Bildung, soziale Teilhabe und ein selbst-

bestimmtes Leben. Christliche Begegnungsstätten, Schu-

len, Gemeinden und soziale Einrichtungen sorgen für neue  

Perspektiven. Sie bieten nicht nur Arbeitsplätze, sondern 

sie unterstützen auch Kinder aus sozial schwachen Fami-

lien, Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke und 

Migranten – darunter viele Frauen. Darüber hinaus tragen 

christliche Einrichtungen vielfach zur interreligiösen Frie-

denserziehung bei. 

Wir bitten Sie: Tragen Sie mit Ihrem Gebet und Ihrer 

Spende am Palmsonntag dazu bei, dass die christliche Prä-

senz im Heiligen Land erhalten bleibt. Herzlichen Dank!  

Fulda, den 29.09.2022  

Für das Bistum Erfurt gez. Dr. Ulrich Neymeyr 

   Bischof 

Dieser Aufruf liegt im Großdruck diesem Amtsblatt bei. Die Kol-

lekte, die am Palmsonntag, dem 02.04.2023, in allen Gottesdiens-

ten (auch am Vorabend) gehalten wird, ist ausschließlich für die 

Unterstützung der Christen im Heiligen Land durch den Deutschen 

Verein vom Heiligen Lande und das Kommissariat des Heiligen 

Landes der Deutschen Franziskanerprovinz bestimmt. 

Hinweise zur Durchführung der Palmsonntagskollekte 

2023 

Die Palmsonntagskollekte kommt den Christen im Heili-

gen Land zugute. Der Leitgedanke zur Palmsonntagskol-

lekte 2023 lautet: Chancen spenden. Damit Christen im 

Heiligen Land bleiben. 

Die Christen des Heiligen Landes sind eine kleine Minder-

heit. Im Westjordanland, in Gaza und in Jerusalem nimmt 

ihre Zahl kontinuierlich ab. Für die Gesellschaft, in der sie 

leben, sind sie jedoch von großer Bedeutung. Je nach Woh-

nort haben Christen jüdische oder muslimische Nachbarn. 

In ihrem Alltag haben sie deshalb die Chance, als Vermitt-

ler in der konfliktreichen Region zu agieren. Für sich selbst 

aber sehen viele Christen wenig Perspektiven. Viele träu-

men von einem besseren Leben jenseits ihrer Heimat. Der 

Deutsche Verein vom Heiligen Lande und das Kommissa-

riat des Heiligen Landes der Franziskaner eröffnen den 

Christen vor Ort Chancen auf Bildung, soziale Teilhabe 

und ein selbstbestimmtes Leben. Christliche Begegnungs-

stätten, Schulen, Gemeinden und soziale Einrichtungen 

sorgen für neue Perspektiven. Sie bieten nicht nur Arbeits-

plätze, sondern sie unterstützen auch Kinder aus sozial 

schwachen Familien, Menschen mit Behinderung, chro-

nisch Kranke und Migranten – darunter viele Frauen. Dar-

über hinaus tragen christliche Einrichtungen vielfach zur 

interreligiösen Friedenserziehung bei.  

Mit einer Spende zur Palmsonntagskollekte unterstützen 

Sie die Menschen im Heiligen Land, an den 

mailto:bestellung@eine-welt-shop.de
mailto:bestellung@eine-welt-shop.de
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Ursprungsstätten unseres christlichen Glaubens. So kön-

nen sie ihren Dienst an den Menschen und der Gesellschaft 

erfüllen.  

Die deutschen Bischöfe bitten daher in ihrem Aufruf um 

Unterstützung der Christen im Nahen Osten durch Gebet, 

Pilgerreisen und materielle Hilfe.  

Palmsonntagskollekte am 02.04.2023 

Die Palmsonntagskollekte findet am Palmsonntag, dem 

02.04.2023, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) 

statt. Das Bischöfliche Ordinariat Erfurt überweist die 

Spenden, einschließlich der später eingegangenen, an den 

Deutschen Verein vom Heiligen Lande. Auf ausdrückli-

chen Wunsch der Bischöfe soll die Kollekte zeitnah und 

ohne jeden Abzug von den Gemeinden über die Bistums-

kassen an die genannten Stellen weitergeleitet werden. 

Diesen obliegt die Aufteilung der Gelder gemäß dem be-

kannten Schlüssel und die zügige Weiterleitung der jewei-

ligen Spendenanteile an das Kommissariat des Heiligen 

Landes der Franziskaner in Deutschland bzw. den Deut-

schen Verein vom Heiligen Lande. Eine pfarreiinterne 

Verwendung der Kollektengelder, beispielsweise für Part-

nerschaftsprojekte, ist nicht zulässig. Der Deutsche Verein 

vom Heiligen Lande und das Kommissariat des Heiligen 

Landes sind den Spendern gegenüber rechenschaftspflich-

tig. Sobald das Ergebnis der Kollekte vorliegt, sollte es der 

Gemeinde mit einem herzlichen Dank bekannt gegeben 

werden. 

Informationen und Kontakt 

Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite 

www.palmsonntagskollekte.de. Hier können ab Anfang Ja-

nuar alle Unterlagen in druckfähiger Qualität heruntergela-

den werden. Circa zwei Wochen vor Palmsonntag werden 

weitere Materialien zur Palmsonntagskollekte an alle deut-

schen katholischen Pfarreien versandt.  

Bei weiteren Fragen zur Palmsonntagskollekte wenden Sie 

sich bitte an:  

Deutscher Verein vom Heiligen Lande 

Dr. Matthias Vogt, Generalsekretär 

Tel.: 0221 - 99 50 65 0 

E-Mail: palmsonntagskollekte@dvhl.de 

Internet: www.dvhl.de 

ERLASSE UND MITTEILUNGEN DES BISCHOFS 

19. Gesetz zur Änderung der „Zentral-KODA-

Ordnung“ (ZAK-Ordnung-ÄnderungsG) für das 

Bistum Erfurt - Anlage 

Am 22.11.2022 hat die Vollversammlung des Verbandes 

der Diözesen Deutschlands die Neufassung der „Ordnung 

der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission“ (ZAK-

Ordnung) (vormals Zentral-KODA-Ordnung) verabschie-

det. 

Nachfolgend wird die ZAK-Ordnung (Normtext) als soge-

nanntes „Artikelgesetz“ (Anlage 1) veröffentlicht und zum 

01.03.2023 in Kraft gesetzt. Zum besseren Verständnis ist 

der Normtext als eine durchgeschriebene Fassung (Anlage 

2) beigefügt. 

Erfurt, 20.02.2023 

(Siegel)  gez. Dr. Ulrich Neymeyr, Bischof 

(Siegel)  gez. Elisabeth Wappes, Kanzlerin 

Der Wortlaut des Gesetzes zur Änderung der „Zentral-KODA-

Ordnung“ (ZAK-Ordnung-ÄnderungsG) für das Bistum Erfurt liegt 

diesem Amtsblatt als Anlage bei und ist Bestandteil dieses Amts-

blattes. 

20. Gesetz zur Änderung der „Ordnung über das Ver-

fahren zur Anerkennung des Leids“ (UKA-

Ordnung-ÄnderungsG) für das Bistum Erfurt - 

Anlage 

Am 23.01.2023 hat der Ständige Rat der Deutschen Bi-

schofskonferenz die letzte Änderung der „Ordnung über 

das Verfahren zur Anerkennung des Leids“ beschlossen. 

Mit dieser Änderung wird insbesondere eine Wider-

spruchsmöglichkeit von Betroffenen gegen die Festsetzung 

der Leistungshöhe der Unabhängigen Kommission für An-

erkennungsleistungen (UKA) geschaffen. Um die Fortgel-

tung der bisherigen Änderungen sicherzustellen, erfolgt die 

Verabschiedung in Form eines sog. „Artikelgesetzes“ (An-

lage 1) und wird zum 01.03.2023 in Kraft gesetzt. Zum 

besseren Verständnis ist der Normtext als eine durchge-

schriebene Fassung (Anlage 2) beigefügt.  

Erfurt, 20.02.2023 

(Siegel)  gez. Dr. Ulrich Neymeyr, Bischof 

(Siegel)  gez. Elisabeth Wappes, Kanzlerin 

Der Wortlaut des Gesetzes zur Änderung der „Ordnung über das 

Verfahren zur Anerkennung des Leids“ (UKA-Ordnung-

ÄnderungsG) für das Bistum Erfurt liegt diesem Amtsblatt als An-

lage bei und ist Bestandteil dieses Amtsblattes. 

21. Ausführungsbestimmungen für Ausbildungsak-

ten von Alumnen in den Priesterseminaren gemäß 

§ 22 der Ordnung über die Führung von Personal-

akten und Verarbeitung von Personalaktendaten 

von Klerikern und Kirchenbeamten (Personal-

aktenordnung - PAO) für das Bistum Erfurt  

- Anlage 

Die nachfolgenden Ausführungsbestimmungen für Ausbil-

dungsakten von Alumnen in den Priesterseminaren gemäß 

§ 22 PAO in ihrer jeweils geltenden Fassung dienen der 

Sicherstellung einer einheitlichen und rechtssicheren Füh-

rung von Ausbildungsakten der Alumnen und der Transpa-

renz der Ausbildung in den diözesanen oder überdiözesa-

nen Priesterseminaren. Sie werden zum 01.03.2023 in 

Kraft gesetzt. 

http://www.palmsonntagskollekte.de/
mailto:palmsonntagskollekte@dvhl.de
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Erfurt, 20.02.2023 

(Siegel)  gez. Dr. Ulrich Neymeyr, Bischof 

(Siegel)  gez. Elisabeth Wappes, Kanzlerin 

Die Ausführungsbestimmungen für Ausbildungsakten von Alum-

nen in den Priesterseminaren gemäß § 22 der Ordnung über die 

Führung von Personalakten und Verarbeitung von Personalakten-

daten von Klerikern und Kirchenbeamten (Personalaktenordnung - 

PAO) für das Bistum Erfurt liegen diesem Amtsblatt als Anlage bei 

und sind Bestandteil dieses Amtsblattes. 

22. Beschlüsse der Bundeskommission der Arbeits-

rechtlichen Kommission vom 08.12.2022 - Anlage 

Die Beschlüsse der Bundeskommission der Arbeitsrechtli-

chen Kommission vom 08.12.2022, veröffentlicht im Cari-

tas-Infoservice Ausgabe Januar 2023 – Sonderausgabe 

AVR vom 17.01.2023 - sind den Mitgliedseinrichtungen 

des Caritasverbandes für das Bistum Erfurt e.V. zur Kennt-

nis gegeben worden. Auf diesen Caritas-Infoservice vom 

17.01.2023 wird verwiesen. 

O.g. Beschlüsse, die Bestandteile dieses Amtsblattes sind, 

werden hiermit für das Bistum Erfurt in Kraft gesetzt. 

Erfurt, 20.02.2023 

(Siegel)  gez. Dr. Ulrich Neymeyr, Bischof 

(Siegel)  gez. Elisabeth Wappes, Kanzlerin 

23. Beschluss 6/2022 der Regional-KODA Nord-Ost  

- Anlage 

In der Sitzung am 24.11.2022 in Berlin hat die Regional-

KODA Nord-Ost den Beschluss 6/2022 – Änderungen in  

§ 23 der DVO - gefasst. 

Dieser Beschluss, der Bestandteil dieses Amtsblattes ist, 

wird hiermit für das Bistum Erfurt in Kraft gesetzt und ver-

öffentlicht. 

Erfurt, 20.02.2023 

(Siegel)  gez. Dr. Ulrich Neymeyr, Bischof 

(Siegel)  gez. Elisabeth Wappes, Kanzlerin 

24. Beschluss 7/2022 der Regional-KODA Nord-Ost  

- Anlage 

In der Sitzung am 24.11.2022 in Berlin hat die Regional-

KODA Nord-Ost den Beschluss 7/2022 – Änderungen der 

Regelungen zu Mitarbeitern im Sozial- und Erziehungs-

dienst (SuE) der DVO (Änderung der Anlage 12 zur DVO) 

- gefasst. 

Dieser Beschluss, der Bestandteil dieses Amtsblattes ist, 

wird hiermit für das Bistum Erfurt in Kraft gesetzt und ver-

öffentlicht. 

Erfurt, 20.02.2023 

(Siegel)  gez. Dr. Ulrich Neymeyr, Bischof 

(Siegel)  gez. Elisabeth Wappes, Kanzlerin 

25. Beschluss 8/2022 der Regional-KODA Nord-Ost  

- Anlage 

In der Sitzung am 24.11.2022 in Berlin hat die Regional-

KODA Nord-Ost den Beschluss 8/2022 – Änderung der 

DVO durch Ergänzung eines Absatz 10 im § 7 - gefasst. 

Dieser Beschluss, der Bestandteil dieses Amtsblattes ist, 

wird hiermit für das Bistum Erfurt in Kraft gesetzt und ver-

öffentlicht. 

Erfurt, 20.02.2023 

(Siegel)  gez. Dr. Ulrich Neymeyr, Bischof 

(Siegel)  gez. Elisabeth Wappes, Kanzlerin 

26. Einladung zum Dies sacerdotalis - Anlage 

Am Dies sacerdotalis, 04.04.2023, lädt Bischof Dr. Ulrich 

Neymeyr zur Ölweihmesse um 11:45 Uhr in den Dom zu 

Erfurt herzlich ein.  

Für alle Priester und Diakone ist die Einladung diesem 

Amtsblatt beigefügt. 

VERORDNUNGEN UND MITTEILUNGEN DES 

ORDINARIATES 

27. Sprechtag des Generalvikars und des  

Leiters der Rechtsabteilung   

Am 19.04.2023 von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr findet im 

Eichsfeld der nächste Sprechtag des Generalvikars und des 

Leiters der Rechtsabteilung für Pfarrer und Gremienmit-

glieder der Kirchengemeinden statt.  

Ort: Diensträume des Bischöfl. Bauamtes Heiligenstadt,   

      Lindenallee 37, 37308 Heilbad Heiligenstadt.  

Für Termine an diesem Tag ist eine Absprache mit dem 

Sekretariat der Rechtsabteilung in Erfurt, Frau Scholz, 

Tel.: 0361 6572-292, erforderlich. 

28. Terminänderung:  

3. Tag der Dienstgemeinschaft im Bistum Erfurt 

Der 3. Tag der Dienstgemeinschaft findet nicht am 

24.05.2023, sondern am Dienstag, 27.06.2023, ab 09:00 

Uhr im Kloster Volkenroda statt.  

Bitte korrigieren Sie diesen Termin in Ihrem Kalender. 

Die Einladung mit Tagesordnung wird im März versendet. 

29. Firmtermine 2023 - Anlage 

Diesem Amtsblatt liegen die Firmtermine 2023 von  

Bischof Dr. Neymeyr und Weihbischof Dr. Hauke bei. 

30. Ersthelferschulung 

Aufgrund der hohen Nachfrage im vergangenen Jahr sind 

in diesem Jahr zwei Ersthelferschulungen im Eichsfeld ge-

plant. Am Mittwoch, 10.05.2023, sowie am Mittwoch, 

27.09.2023 finden die Schulungen im Jugend- und Er-

wachsenenbildungshaus Marcel Callo, Lindenallee 21, 

37308 Heilbad Heiligenstadt statt. 

Die Schulung ist sowohl für Mitarbeiter des Bistums 
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Erfurt, als auch für Ehrenamtliche, z. B. RKW-Helfer, 

Gruppenleiter, gedacht. 

Interessenten melden sich bitte ab sofort mit Angabe Ihres 

Geburtsdatums bei Frau Eva-Maria Lagemann an:  

elagemann@bistum-erfurt.de bzw. 0361 6572-352. 

31. Weiterbildungskurs für katholische  

Religionslehre - Anlage 

In Thüringen, besonders im Eichsfeld fällt viel katholi-

scher Religionsunterricht aus. Kirchliche Mitarbeiter kön-

nen immer weniger den RU in der Schule übernehmen. 

Um möglichst vielen Schülerinnen und Schülern eine Teil-

nahme zu ermöglichen, wird es im kommenden Schuljahr 

einen Weiterbildungskurs für katholische Religionslehre 

geben. 

Teilnehmen können staatliche Lehrkräfte, die katholisch 

sind und eine unbefristete Anstellung in Thüringen haben. 

Der Kurs wird vom staatlichen Lehrerfortbildungsinstitut 

Thillm in Zusammenarbeit mit der Schulabteilung des Bis-

tums Erfurt verantwortet. 

Für die Lehrkräfte ist er kostenlos und mit einem Tag Frei-

stellung verbunden. 

Die Theologische Grundlegung werden Professoren und 

wissenschaftliche Mitarbeiter der Katholischen Fakultät 

Erfurt übernehmen. 

Bitte sprechen Sie katholische Lehrkräfte aus Ihrer Ge-

meinde an und geben Sie den beigefügten Flyer weiter. 

32. Weiterbildung für Pfarrsekretär*innen 

Am 15.03.2023 wird im Marcel-Callo-Haus in Heiligen-

stadt eine Tagung für angestellte und ehrenamtliche 

Pfarrsekretär*innen sowie für andere im Pfarrbüro tätige 

Mitarbeiter*innen angeboten. Die jährliche Weiterbildung 

ist eine wichtige Gelegenheit des Austausches. Bitte stellen 

Sie die Pfarrsekretär*innen frei; die Tagungskosten über-

nimmt das Bischöfliche Ordinariat. Für jede Pfarrei wurde 

bereits ein entsprechendes Anmeldeformular mit Themen-

liste versandt.  

Wichtig zum Vormerken: die Regionalen Gesamtkonfe-

renzen für Priester, Diakone, Gem.-ref., (hauptamtliche) 

Kirchenmusiker & Pfarrsekretär*innen finden am 

22.11.2023 in St. Martin, Erfurt sowie am  

29.11.2023 im Marcel-Callo-Haus, Heilbad Heiligenstadt 

statt. 

33. Informationen zum Versicherungsschutz im  

Bistum Erfurt – Anlage 

Diesem Amtsblatt liegt eine Broschüre der „Ecclesia Ver-

sicherungsdienst“ mit Informationen zum Versicherungs-

schutz im Bistum Erfurt bei. 

Ansprechpartner für Versicherungsfälle bleibt weiterhin 

die Finanzabteilung des Bischöflichen Ordinariates Erfurt, 

Frau Christina Pauly, Tel: 0361 6572-200 oder  

per Mail: versicherungen@bistum-erfurt.de.  

Insbesondere soll die Schadenmeldung sowie die weitere 

Schadenbearbeitung weiterhin ausschließlich über diesen 

Weg erfolgen. 

INFORMATIONEN UND MITTEILUNGEN DES 

SEELSORGEAMTES 

34. RKW-Einführung 2023 

Zur Einführung in das Thema der Religiösen Kinderwoche 

2023 „Ich sehe was, was du nicht siehst“ werden in diesem 

Jahr zwei Veranstaltungen angeboten:  

Digital:  

Am 09.05.2023 findet von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr ein Vi-

deocall zur Einarbeitung in das diesjährige RKW-Material 

statt. Die Veranstaltung bietet einen umfassenden Über-

blick über das Material und die Inhalte. 

Präsenz: 

Am 13.05.2023 findet im Marcel-Callo-Haus in Heiligen-

stadt von 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr eine Tagesveranstaltung 

zur RKW-Einführung statt. Neben der ausführlichen Ein-

arbeitung in das Thema und Material am Vormittag, erfolgt 

am Nachmittag eine Vertiefung der Inhalte in Workshops 

mit verschiedenen Schwerpunkten.  

Eine Anmeldung für die jeweilige Veranstaltung ist erfor-

derlich. Weitere Informationen zum Ablauf der Veranstal-

tungen sowie zur Anmeldung sind unter www.jung-im-bis-

tum-erfurt.de zu finden. Für Rückfragen wenden Sie sich 

gern an Judith Lidzba (judith.lidzba@bistum-erfurt.de).  

35. Bundesweite Eröffnung der Woche der Brüder-

lichkeit 2023 in Erfurt - Anlage 

Unter dem Motto „Öffnet Tore der Gerechtigkeit! Freiheit 

Macht Verantwortung“ findet vom 03.03. bis 05.03.2023 

in Erfurt die bundesweite Eröffnung der Woche der Brü-

derlichkeit statt. Unter anderem werden folgende Pro-

grammpunkte angeboten:  

- Samstag, 04.03.2023, 11:00 Uhr -14:00 Uhr:  

Kaffeegespräch in der Kleinen Synagoge – Die neugegrün-

dete Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 

Thüringen lädt zum geselligen Austausch ein;  

 - Samstag, 04.03.2023, 19:30 Uhr:  

Christl.-Jüdische Gemeinschaftsfeier im Rathausfestsaal;  

- Sonntag, 05.03.2023, 09:30 Uhr:  

Ökumenische Morgenfeier in St. Severi;  

- Sonntag, 05.03.2023, 11:30 Uhr:  

Zentrale Eröffnungsfeier mit Preisverleihung der Buber-

Rosenzweigmedaille an die Stiftung „Neue Synagoge Ber-

lin – Centrum Judaicum“ im Theater Erfurt.  

Das vollständige Programm und die Möglichkeit zur An-

meldung finden Sie unter www.gcjz-thueringen.de. Bei 

Rückfragen wenden Sie sich gerne an Dr. Eckehart 

Schmidt, den Beauftragten für den interreligiösen Dialog, 

Tel.: 0361 6572-377. 

 

http://www.gcjz-thueringen.de/
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PERSONALNACHRICHTEN 

(die Änderungen bitte im Schematismus entsprechend eintragen) 

 

Geistliche 

 

Schollmeyer, Oskar  

Pfarrer in Ruhe  
verstorben am 31.01.2023 (s. Anlage) 

 

Thonhofer, Otto  

Pfarrer in Ruhe  
verstorben am 20.01.2023 (s. Anlage) 

 

Gemeindereferent*innen 

 

Giese, Marietta 

Freistellung 

Mitarbeiterin in der Pastoral in Niederorschel: 17.01.2023 

 

Hebenstreit, Stephan, 

Gemeindereferent in Weißenborn-Lüderode 

Freistellung: 01.02.2023 

 

Otte, Waltraud  

Gemeindereferentin im Ruhestand 

verstorben am 28.01.2023 (s. Anlage) 

 

Spindler, Eva  

Gemeindereferentin im Ruhestand 

verstorben am 18.02.2023 (s. Anlage) 

 

 

 

       
gez. Raimund Beck 

Generalvikar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufruf der deutschen Bischöfe zur Fastenaktion Misereor 2023 

Liebe Schwestern und Brüder, 

die Welt ist voller Wunden, die wir Menschen ihr zugefügt haben. Es braucht Mutige und 

Engagierte, die sich für eine Überwindung der Missstände einsetzen. Oft sind es Frauen, die 

solche Veränderungen bewirken: Im gesellschaftlichen und politischen Leben entwickeln sie 

Visionen, sie kämpfen für eine gerechtere Welt. Und sie prägen auch die Kirche durch ihr 

Engagement in Pfarreien, Verbänden und Netzwerken. 

Die diesjährige Misereor-Fastenaktion steht unter dem Leitwort: „Frau. Macht. Veränderung." 

Mit der Fastenaktion setzt sich Misereor dafür ein, dass Frauen gleichberechtigt am Wandel 

mitwirken können. Beispielhaft zeigen das die Partner in Madagaskar, wo Frauen mutig für 

eigene Landrechte kämpfen, wo sie als Kleinbäuerinnen die Ernährung der Dorfgemeinschaft 

sichern oder als Lehrerinnen den Kindern Ausbildung ermöglichen. In einem Land, das als 

eines der ärmsten Länder weltweit gilt, ist der Einsatz dieser Frauen überlebensnotwendig. 

Deshalb: Unterstützen wir in dieser Fastenzeit das großartige Engagement der Misereor-

Partnerorganisationen weltweit. Stellen wir uns an die Seite aller, die sich für die 

Gleichberechtigung von Männern und Frauen einsetzen. Bleiben wir wachsam für jedes 

Unrecht, setzen wir uns gegen die Zerstörung von Gottes Schöpfung ein. Nutzen wir die 

Wochen der Fastenzeit für eine Veränderung hin zu einer gerechteren Welt ohne Krieg, ohne 

Hunger und ohne Ausgrenzung. 

Teilen wir mit den Menschen im Globalen Süden unsere Hoffnungen, unsere Gebete und unser 

Engagement. Herzlich danken wir Ihnen auch für Ihre großherzige Spende für Misereor. 

Fulda, den 29.09.2022 

Für das Bistum Erfurt 

-f- Wfrldt. X err 
Dr. Ulrich Neymeyr 

Bischof 

Dieser Aufruf soll am 4. Fastensonntag, dem 19. März 2023, in allen Gottesdiensten (auch am 

Vorabend) verlesen werden. Die Kollekte am 5. Fastensonntag, dem 26. März 2023, ist 

ausschließlich für das Bischöfliche Hilfswerk Misereor e. V. bestimmt. 



Aufruf zur Solidarität mit den Christen im Heiligen Land (Palmsonntagskollekte 2023) 

Liebe Schwestern und Brüder, 

am Palmsonntag hören wir das Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem. Auf diesem 

biblischen Weg ziehen auch in diesem Jahr zahlreiche Christen aus dem Heiligen Land in einer 

Prozession durch die Stadt. Hoffentlich können sie nach den Jahren der Einschränkungen durch 

die Pandemie nun wieder von Pilgern aus aller Welt begleitet werden — eine Erfahrung der 

Solidarität, die dringend erwünscht ist. 

Denn die Christen des Heiligen Landes sind eine kleine Minderheit. Im Westjordanland, in 

Gaza und sogar in Jerusalem nimmt ihre Zahl kontinuierlich ab. Für die Gesellschaft, in der sie 

leben, sind sie jedoch von großer Bedeutung. Je nach Wohnort haben Christen jüdische oder 

muslimische Nachbarn. Mit dem Judentum verbindet sie die gemeinsame Hebräische Bibel, 

mit dem Islam die gemeinsame orientalische Kultur. In ihrem Alltag haben sie deshalb die 

Chance, als Vermittler in der konfliktreichen Region zu agieren. Für sich selbst aber sehen viele 

Christen wenig Perspektiven. Viele träumen von einem besseren Leben jenseits ihrer Heimat. 

Wir bitten Sie am Palmsonntag um Ihre Solidarität mit den Christen im Heiligen Land, damit 

sie für sich eine Zukunft sehen und bleiben. Der Deutsche Verein vom Heiligen Lande und das 

Kommissariat des Heiligen Landes der Franziskaner eröffnen durch Ihre Spende den Christen 

vor Ort Chancen auf Bildung, soziale Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben. Christliche 

Begegnungsstätten, Schulen, Gemeinden und soziale Einrichtungen sorgen für neue 

Perspektiven. Sie bieten nicht nur Arbeitsplätze, sondern sie unterstützen auch Kinder aus 

sozial schwachen Familien, Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke und Migranten — 

darunter viele Frauen. Darüber hinaus tragen christliche Einrichtungen vielfach zur 

interreligiösen Friedenserziehung bei. 

Wir bitten Sie: Tragen Sie mit Ihrem Gebet und Ihrer Spende am Palmsonntag dazu bei, dass 

die christliche Präsenz im Heiligen Land erhalten bleibt. Herzlichen Dank! 

Fulda, den 29.09.2022 + Yerf 
Für das Bistum Erfurt Dr. Ulrich Neymeyr 

Bischof 

Die Kollekte, die am Palmsonntag, dem 02.04.2023, in allen Gottesdiensten (auch am Vor-

abend) gehalten wird, ist ausschließlich für die Unterstützung der Christen im Heiligen Land 

durch den Deutschen Verein vom Heiligen Lande und das Kommissariat des Heiligen Landes 

der Deutschen Franziskanerprovinz bestimmt. 



wog. cirref . 
Dr. Ulrich Neymeyr 
Bischof 

Elisabeth WaNes 
Kanzlerin 

Dekret 

über das Gesetz zur Änderung der „Zentral-KODA-Ordnung" (ZAK-Ordnung-
ÄnderungsG) für das Bistum Erfurt 

Am 22.11.2022 hat die Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands die 
Neufassung der „Ordnung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission" (ZAK-Ordnung) 
(vormals Zentral-KODA-Ordnung) verabschiedet. 

Nachfolgend wird die ZAK-Ordnung (Normtext) als sogenanntes „Artikelgesetz" (Anlage 1) 
veröffentlicht und zum 01.03.2023 in Kraft gesetzt. Zum besseren Verständnis ist der Normtext 

als eine durchgeschriebene Fassung (Anlage 2) beigefügt. 

Erfurt, den 029 



Anlage l_ZAK-Ordnung-Änderungsgesetz 

Gesetz zur Änderung der „Zentral-KODA-Ordnung" 
(ZAK-Ordnung-ÄnderungsG) 

Artikel 1 
Gremienbezeichnung 

Die „Zentrale Kommission" gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 lit. a Zentral-KODA-Ordnung in der Fassung 
des Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 18. 
November 2013 (Amtsblatt 1/2014 vom 20.01.2014) erhält folgende neue Bezeichnung: „Zent-
rale Arbeitsrechtliche Kommission (ZAK)". 

Artikel 2 
Fortgeltung der Beschlüsse 

'Die bisherigen Beschlüsse und Empfehlungen der Zentralen Kommission bzw. der Zentral-
KODA bleiben von den nachfolgenden Änderungen unberührt. Sie gelten nunmehr als Be-
schlüsse und Empfehlungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission bis zu einer anders-
lautenden Beschlussfassung durch diese fort. 

Artikel 3 
Fortgeltung der Zusammensetzung von Zentraler Kommission, Ar-

 

beitsrechtsausschuss, Vermittlungsausschuss und der übrigen 
Ausschüsse 

(1) Die nach der Zentral-KODA-Ordnung in der Fassung des Beschlusses der Vollversamm-
lung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 18. November 2013 bestehende 
Zentrale Kommission setzt ihre Arbeit in zunächst unveränderter Zusammensetzung als 
Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission fort. 

(2) Arbeitsrechtsausschuss, Vermittlungsausschuss und sonstige bestehende Ausschüsse 
der Zentralen Kommission bzw. des Arbeitsrechtsausschusses setzen ihre Arbeit eben-
falls in zunächst unveränderter Zusammensetzung als Gremien der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission fort. 

(3) Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Änderungsgesetzes erfolgen Änderungen be-
treffend die Zusammensetzung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Gremien nach 
den Regelungen der ZAK-Ordnung zu Wahl, Bestellung und Benennung von Personen. 

Artikel 4 
Änderung der „Zentral-KODA-Ordnung" in „Ordnung der Zentralen 

Arbeitsrechtlichen Kommission (ZAK-Ordnung)" 

1 
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Die „Zentral-KODA-Ordnung", zuletzt geändert durch Beschluss der Vollversammlung des 
Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 18. November 2013 (Amtsblatt 1/2014 vom 
20.01.2014), wird nach Beratung und Beschlussfassung in der Vollversammlung des Verban-
des der Diözesen Deutschlands am 22. November 2022 wie folgt geändert: 

1. In der Präambel werden die Angabe „Artikel 7" durch „Artikel 9" ersetzt und die Wörter 
„im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse" gestrichen. 

2. In § 1 wird die Überschrift „Aufgabe der Zentral-KODA und Geltungsbereich" durch 
„Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission und Arbeitsrechtsausschuss" ersetzt. In § 1 
wird der bisherige Satz zum Absatz 1 und die Wörter „Zentral-KODA" werden durch 
„Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission (ZAK)" ersetzt. Vor „Diözesen" wird der Zusatz 
„(Erz-)" eingefügt. 

Folgende Absätze 2 bis 4 werden angefügt: 

„(2) Sie wird gebildet aus Vertretern/ Vertreterinnen der Arbeitsrechtlichen Kommis-

 

sionen der (Erz-)Diözesen und der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deut-
schen Caritasverbandes. 

(3) 'Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission nimmt ihre Aufgaben als ständige 
Kommission wahr. Sie bedient sich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben des Ar-
beitsrechtsausschusses (ARA). 

(4) Die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission und die Mitglieder 
des Arbeitsrechtsausschusses sind an geltende Kirchengesetze, insbesondere 
an die Grundordnung des kirchlichen Dienstes (Grundordnung) gebunden." 

3. Der bisherige § 2 entfällt. 

4. Der bisherige § 3 wird zu § 2 und wie folgt neu gefasst: 

„§ 2 Aufgaben der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) Aufgabe der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist die Beschlussfassung von 
Rechtsnormen über Inhalt, Abschluss und Beendigung von Arbeitsverhältnissen mit 
kirchlichen Rechtsträgern im Geltungsbereich der Grundordnung in folgenden Angele-
genheiten: 

1. Ausfüllung von Öffnungsklauseln in staatlichen Gesetzen, 

2. Fassung von Einbeziehungsabreden für Arbeitsverträge hinsichtlich der Loyali-
tätsobliegenheiten und Nebenpflichten gemäß der Grundordnung, 

3. kirchenspezifische Regelungen 

a) für die Befristung von Arbeitsverhältnissen, soweit nicht bereits von Nr. 1 
erfasst, 

b) für den kirchlichen Arbeitszeitschutz, insbesondere für den liturgischen 
Dienst, 

2 
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c) für Mehrfacharbeitsverhältnisse bei verschiedenen Dienstgebern, 

d) für die Rechtsfolgen des Wechsels von einem Dienstgeber zu einem ande-
ren Dienstgeber. 

(2) 'Solange und soweit die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission von ihrer Regelungs-
befugnis durch Beschlussfassung keinen Gebrauch gemacht hat oder macht, haben 
die anderen aufgrund Artikel 9 Grundordnung errichteten Kommissionen die Befugnis 
zur Beschlussfassung über Rechtsnormen. 2Deren Regelungen bleiben unangewen-
det, solange und soweit der Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
Gültigkeit besitzt. 

(3) Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission kann den anderen nach Artikel 9 Grundord-
nung gebildeten Kommissionen nach Maßgabe des § 3 Ziff. 8 Empfehlungen für die 
Beschlussfassung über Rechtsnormen geben." 

5. Der bisherige § 4 wird zu § 3 und wie folgt neu gefasst: 

„§ 3 Aufgaben des Arbeitsrechtsausschusses 

Der Arbeitsrechtsausschuss hat im Bereich des Arbeitsrechts folgende Aufgaben: 

1. Informations- bzw. Meinungsaustausch zu allen Fragen und Auswirkungen des Arbeits-
rechts, 

2. Koordinierung der Positionen, 

3. Beobachtung der arbeitsrechtlichen Entwicklungen (Monitoring), 

4. Erarbeitung von Beschlussvorschlägen für die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission, 

5. Information und Beratung des Katholischen Büros in Berlin, 

6. Mitwirkung gemäß der Ordnung über das Zustandekommen von arbeitsrechtlichen Re-
gelungen auf der Ebene der DBK auf dem Gebiet des Arbeitsrechts, 

7. Vorbereitung der Sitzungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, 

8. Entscheidung über die Zuweisung von Empfehlungsmaterien an die Zentrale Arbeits-
rechtliche Kommission." 

6. Der bisherige § 5 wird zu § 4 und wie folgt neu gefasst: 

„§ 4 Zusammensetzung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) 'Der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission gehören jeweils 21 Vertreter/ Vertrete-
rinnen der Dienstgeber und der Dienstnehmer an. 2Zusätzlich zu den von den Arbeits-
rechtlichen Kommissionen nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 entsandten Vertretern/ 
Vertreterinnen der Dienstnehmer wird eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern durch 
tariffähige Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaften) entsandt. 'Das Nähere regelt 
§5. 

(2) 'Für die (Erz-)Diözesen gehören der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission insge-
samt 14 Vertreter/ Vertreterinnen der Dienstgeber und 14 Vertreter/ Vertreterinnen der 
Dienstnehmer nach folgendem Schlüssel an: 

Bayern mit den (Erz-)Diözesen Augsburg, Bamberg, Eichstätt, München und 
Freising, Passau, Regensburg, Würzburg 

3 Mitglieder 
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Nordrhein-Westfalen mit den (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster, Pa-
derborn 

3 Mitglieder 

Mittelraum mit den Diözesen Fulda, Limburg, Mainz, Speyer, Trier 

2 Mitglieder 

Nord-Ost mit den (Erz-)Diözesen Hamburg, Hildesheim, Osnabrück, Berlin, Er-
furt, Dresden-Meißen, Görlitz, Magdeburg, Offizialatsbezirk Oldenburg 

4 Mitglieder 

Süd-West mit den (Erz-)Diözesen Freiburg und Rottenburg-Stuttgart 

2 Mitglieder. 

2Die Vertreter/ Vertreterinnen der Dienstgeber werden von den Dienstgeber-vertre-
tern/vertreterinnen der in den Regionen bestehenden Kommissionen nach § 1 Abs. 2 
aus ihrer Mitte gewählt, soweit in der jeweiligen Region nach Abs. 2 Satz 1 eine regio-
nale Kommission besteht. 3In Regionen, in denen eine solche nicht besteht, bestellen 
die Generalvikare aller (Erz-)Diözesen der Region in gegenseitigem Einvernehmen die 
Vertreter/ Vertreterinnen der Region aus dem Kreis der Dienstgebervertreter/vertrete-
rinnen der in der Region bestehenden Kommissionen nach § 1 Abs. 2. 4Die Vertreter/ 
Vertreterinnen der Dienstnehmer werden von Vertretern/ Vertreterinnen der Dienstneh-
mer in den in der Region bestehenden Kommissionen nach Artikel 9 Grundordnung 
aus ihrer Mitte gewählt. 5Das Nähere wird in einer von den Bischöfen der jeweiligen 
Region zu erlassenden Wahlordnung geregelt. 

(3) Die Dienstgeber- und die Dienstnehmerseite der Arbeitsrechtlichen Kommission des 
Deutschen Caritasverbandes wählen aus ihrer Mitte jeweils sieben Vertreter/ Vertrete-
rinnen. 

(4) 'Wird neben den gewählten Vertretern/ Vertreterinnen der Dienstnehmerseite auch 
eine bestimmte Anzahl von Gewerkschaftsvertretern/ Gewerkschaftsvertreterinnen 
nach § 5 entsandt, ist die Dienstgeberseite durch eine identische Zahl von Vertretern/ 
Vertreterinnen zu erhöhen. 'Die entsprechenden Vertreter/ Vertreterinnen werden von 
der Dienstgeberseite des Arbeitsrechtsausschusses benannt. 3Als Vertreter/ Vertrete-
rinnen der Dienstgeberseite kann nicht berufen werden, wer aufgrund der Mitarbeiter-
vertretungsordnung (MAVO) Mitglied der Mitarbeitervertretung sein kann. 4Mit Aus-
scheiden eines Gewerkschaftsvertreters/ einer Gewerkschaftsvertreterin scheidet auch 
eine/r dieser nach Satz 1 gewählten zusätzlichen Vertreter/ Vertreterinnen der Dienst-
geberseite aus. 5Welche Person nach Satz 1 hiervon betroffen ist, entscheidet das Los. 

(5) Die Mitgliedschaft des einzelnen Mitglieds in der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion endet mit Ablauf der Amtsperiode der entsprechenden Bistums-/ Regional-KODA 
bzw. der Arbeitsrechtlichen Kommission des deutschen Caritasverbandes, mit Beendi-
gung der Mitgliedschaft in dieser Kommission oder bei vorzeitigem Ausscheiden aus 
der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission. 

(6) Die Mitgliedschaft in der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission endet auch mit 
rechtskräftiger Entscheidung des Kirchlichen Arbeitsgerichts Köln, das die grobe Ver-
nachlässigung oder Verletzung der Befugnisse und Pflichten als Mitglied der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission festgestellt hat. 

(7) Wenn die Mitgliedschaft nach Absatz 5 oder 6 endet, erfolgen Bestellung und Wahl 
nach Maßgabe der Bestimmungen in den Absätzen 2 und 3. 

4 



Anlage 1 ZAK-Ordnung-Änderungsgesetz 

(8) 'Scheidet ein Dienstgebervertreter/ eine Dienstgebervertreterin oder ein Dienstneh-
mervertreter/ eine Dienstnehmervertreterin aus der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom-
mission aus, wird das Stimmrecht des ausscheidenden Mitglieds bis zur Bestellung 
bzw. Wahl eines Nachfolgers/ einer Nachfolgerin durch das nach Lebensjahren älteste 
anwesende Mitglied der jeweiligen Seite ausgeübt (gesetzliche Stimmrechtsübertra-
gung). 2Scheiden mehrere Vertreter/ Vertreterinnen der jeweiligen Seite aus, so werden 
zunächst bis zu zwei Stimmen gesetzlich durch das nach Lebensjahren älteste Mitglied 
der jeweiligen Seite ausgeübt. 3Weitere gesetzliche Stimmrechtsübertragungen wer-
den durch die nächstältesten Mitglieder der jeweiligen Seite ausgeübt. 'Dabei dürfen 
maximal zwei weitere Stimmen gesetzlich auf ein Mitglied übertragen werden. 5Die bei-
den Seiten legen zu Beginn der Sitzung dem/ der Vorsitzenden eine Liste der Personen 
vor, die die Stimmrechte nach Satz 1 bis 5 ausüben. 6§10 Abs. 3 S. 2 und 3 finden in 
den Fällen des Absatz 8 Satz 1 bis 6 keine Anwendung. 'Die Möglichkeit der gesetzli-
chen Stimmrechtsübertragung endet spätestens neun Monate nach dem Ausscheiden 
des Mitglieds aus der Kommission. 8Die Frist beginnt mit dem auf das Ausscheiden 
eines Mitglieds folgenden Tag. 9Die Möglichkeit der Ausübung eines nach § 10 Abs. 3 
übertragenen Stimmrechts bleibt unberührt." 

7. Es wird folgender neuer § 5 eingefügt: 

„§ 5 Entsandte Vertreter/ Vertreterinnen der Gewerkschaften 

(1) 'Die in den Kommissionen nach § 4 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 3 vertretenen Gewerkschaften 
können insgesamt bis zu drei Vertreter/ Vertreterinnen in die Zentrale Arbeitsrechtliche 
Kommission entsenden. 2Stichtag für die Benennung ist der 1. Juli alle vier Jahre. 3Der 
erste Stichtag ist der 1. Juli 2023. 4Die Gewerkschaften teilen der Geschäftsführung 
der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission mit, ob, wie viele und welche Vertreter/ 
Vertreterinnen sie zu entsenden beabsichtigen. 5Die Kontaktdaten der Vertreter/ Ver-
treterinnen sind mitzuteilen. 

(2) Benennt nur eine Gewerkschaft Vertreter/ Vertreterinnen für die Kommission, kann sie 
alle Sitze nach Absatz 1 beanspruchen. 

(3) 'Benennen mehrere Gewerkschaften Vertreter/ Vertreterinnen für die Zentrale Arbeits-
rechtliche Kommission, einigen sich die mitwirkungsberechtigten und mitwirkungswilli-
gen Gewerkschaften auf die zahlenmäßige Zusammensetzung der von der Gewerk-
schaft zu entsendenden Vertreter/ Vertreterinnen. 2Kommt eine Einigung nicht zu-
stande, entscheidet der Sprecher/ die Sprecherin der Dienstnehmerseite nach § 7 Abs. 
1 über die Verteilung der Plätze. 3Gegen die Entscheidung des Sprechers/ der Spre-
cherin der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist Klage beim Kirchlichen Arbeits-
gericht Köln innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung zulässig. 4Die Frist beginnt nur zu laufen, wenn die Gewerkschaften über 
den Rechtsbehelf, das Gericht, bei dem der Rechtsbehelf anzubringen ist, den Sitz und 
die einzuhaltende Frist schriftlich belehrt worden sind. 5Das Kirchliche Arbeitsgericht 
entscheidet insbesondere auf Grund der Mitgliederzahlen, die ihm gegenüber glaubhaft 
zu machen sind. 6Die Glaubhaftmachung der Mitgliederzahl kann insbesondere durch 
eine eidesstattliche Versicherung erfolgen, die ein Mitglied des Vertretungsorgans der 
Gewerkschaft vor einem Notar abgibt. 'Die endgültige Benennung aller Vertreter/ Ver-
treterinnen ist der Geschäftsführung unverzüglich gemeinsam von allen vertretenen 
Gewerkschaften mitzuteilen. 
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(4) Die entsandten Mitglieder müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie das verfassungs-
mäßige Selbstbestimmungsrecht der Kirche gern. Art. 140 Grundgesetz in Verbindung 
mit Art. 137 Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung zur Gestaltung der sozialen Ord-
nung ihres Dienstes achten und die Eigenart des kirchlichen Dienstes respektieren. 

(5) Scheidet ein entsandtes Mitglied aus der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission aus 
oder wird es abberufen, entsendet die Gewerkschaft, die durch das Mitglied vertreten 
wurde, unverzüglich ein neues Mitglied. 

(6) 1Kündigt eine Gewerkschaft ihre Mitarbeit in der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion auf, einigen sich die verbleibenden mitwirkungsberechtigten und mitwirkungswilli-
gen Gewerkschaften darüber, wer für den Rest der Amtszeit die Stelle des ausschei-
denden Mitglieds übernehmen soll. 2Kommt keine Einigung zustande, entscheidet der/ 
die Sprecher/ Sprecherin der Dienstnehmerseite, welcher verbleibenden Gewerk-
schaft, die einen Vertreter/ eine Vertreterin entsenden will, das Nachbesetzungsrecht 
zusteht. 3Gegen die Entscheidung des/ der Vorsitzenden der Zentralen Arbeitsrechtli-
chen Kommission ist Klage beim Kirchlichen Arbeitsgericht Köln innerhalb einer Aus-
schlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung zulässig. 4Die Frist 
beginnt nur zu laufen, wenn die Gewerkschaft über den Rechtsbehelf, das Gericht, bei 
dem der Rechtsbehelf anzubringen ist, den Sitz und die einzuhaltende Frist schriftlich 
belehrt worden ist. 

(7) Kündigen alle Gewerkschaften ihre Mitarbeit in der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom-
mission, beginnt der Prozess nach Absatz 1 zum nächsten Stichtag erneut. 

(8) Eine Entsendung entfällt, wenn die Mitgliedschaft in der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission von keiner Gewerkschaft beansprucht wird." 

8. § 6 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 6 Zusammensetzung des Arbeitsrechtsausschusses 

(1) 1Der Arbeitsrechtsausschuss besteht aus 24 stimmberechtigten Mitgliedern: Je sechs 
Vertretern/ Vertreterinnen der Dienstgeber und der Dienstnehmer jeweils aus dem Be-
reich der verfassten Kirche und dem Bereich der Caritas, darunter dem/ der Vorsitzen-
den und dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission. 2Die Vertreter/ Vertreterinnen werden von den jeweiligen Seiten aus ihrer 
Mitte gewählt. 3Es können nur Vertreter/ Vertreterinnen gewählt werden, die Mitglieder 
der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission sind. 

(2) 1Darüber hinaus gehören dem Arbeitsrechtsausschuss als nicht stimmberechtigte Mit-
glieder an: Je ein Vertreter/ eine Vertreterin des 

Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD), 

des Deutschen Caritasverbandes (DCV), 

der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK) und 

des Katholischen Büros in Berlin. 

2Ferner gehören dem Arbeitsrechtsausschuss als nicht stimmberechtigte Mitglieder 
drei Vertreter/ Vertreterinnen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mitarbeiter-vertretun-
gen (BAG-MAV) an. 'Die in Satz 1 und 2 genannten Vertreter/ Vertreterinnen haben 
das Recht, Tagesordnungspunkte anzumelden. 
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(3) Scheidet ein stimmberechtigtes Mitglied des Arbeitsrechtsausschusses aus, findet bis 
zur Neuwahl § 4 Abs. 8 entsprechende Anwendung." 

9. § 7 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 7 Vorsitzende(r) und stellvertretende(r) Vorsitzende(r) 

(1) 1Der/ die Vorsitzende und der/ die stellvertretende Vorsitzende werden von der Ge-
samtheit der Kommissionsmitglieder in zweijährigem Wechsel gemeinsam geheim ge-
wählt; dabei wird der/ die Vorsitzende einmal aus den Reihe der Dienstgebervertreter 
und das andere Mal aus der Reihe der Dienstnehmervertreter, der/ die stellvertretende 
Vorsitzende aus der jeweils anderen Seite gewählt. 2§ 10 Abs. 3 findet Anwendung. 
'Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtli-
chen Kommission auf sich vereinigt. 4Kommt in zwei Wahlgängen die erforderliche 
Mehrheit nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten 
Stimmen auf sich vereinigt. 5Bis zur Wahl des/ der Vorsitzenden und des/ der stellver-
tretenden Vorsitzenden leitet das nach Lebensjahren älteste anwesende Mitglied die 
Sitzung. 

(2) Scheidet der/ die Vorsitzende oder der/ die stellvertretende Vorsitzende vorzeitig aus, 
findet für den Rest des Zwei-Jahres-Zeitraumes eine Nachwahl statt. 

(3) 'Der/ die Vorsitzende der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist zugleich Vorsit-
zender/ Vorsitzende des Arbeitsrechtsausschusses. 2Der/ die stellvertretende Vorsit-
zende der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist zugleich stellvertretender Vor-
sitzender/ stellvertretende Vorsitzende des Arbeitsrechtsausschusses." 

10. Es wird folgender neuer § 8 eingefügt: 

„§ 8 Geschäftsführung 

(1) Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission hat eine Geschäftsführung. 

(2) 1Die Geschäftsführung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission wird vom Verband 
der Diözesen Deutschlands bestellt. 21m Verhinderungsfall der Geschäftsführung wird 
die Stellvertretung durch die Geschäftsstelle des Verbandes der Diözesen Deutsch-
lands bestimmt. 

(3) 1Die Geschäftsführung nimmt die laufenden Geschäfte der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission und des Arbeitsrechtsausschusses wahr. 2In Zweifelsfällen ist ein Einver-
nehmen mit dem/ der jeweiligen Vorsitzenden und dem/ der jeweiligen stellvertreten-
den Vorsitzenden herzustellen. 'Kann ein Einvernehmen nicht hergestellt werden, ent-
scheidet der/ die jeweilige Vorsitzende im Benehmen mit der Geschäftsführung. 4Das 
Nähere kann in Geschäftsordnungen geregelt werden." 

11. Der bisherige § 8 wird zu § 9 und wie folgt neu gefasst: 

„§ 9 Rechtsstellung der Mitglieder 

(1) 'Die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission führen ihr Amt unentgelt-

 

lich als Ehrenamt. 2Sie sind in ihrem Amt unabhängig und an keine Weisungen gebun-
den. 
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(2) 'Für die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, die im kirchlichen 
Dienst beschäftigt sind, steht die Wahrnehmung von Aufgaben als Mitglied der Kom-
mission der arbeitsvertraglich vereinbarten Tätigkeit gleich. 2Sie dürfen in der Aus-
übung ihres Amtes nicht behindert und aufgrund ihrer Tätigkeit weder benachteiligt 
noch begünstigt werden. 'Aus ihrer Tätigkeit dürfen ihnen keine beruflichen Nachteile 
erwachsen." 

12. Der bisherige § 11 wird zu § 10 und wie folgt neu gefasst: 

„§ 10 Arbeitsweise der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) 'Die Geschäftsführung lädt im Einvernehmen mit dem/ der Vorsitzenden und dem/ der 
stellvertretenden Vorsitzenden unter Angabe der Tagesordnung spätestens vier Wo-
chen — in Eilfällen zwei Wochen — vor der Sitzung ein. 2Die Geschäftsführung entschei-
det im Einvernehmen mit dem/ der Vorsitzenden und dem/ der stellvertretenden Vor-
sitzenden über die Eilbedürftigkeit. 'Der/ die Vorsitzende entscheidet über die Tages-

 

ordnung. 4Hat die Amtszeit des / der Vorsitzenden geendet, ohne dass bereits zu 
einer weiteren Sitzung eingeladen wurde, lädt die_Geschäftsführung baldmöglichst zu 
einer Sitzung mit einer Tagesordnung ein, die zunächst nur die Wahlen vorsieht. 

(2) Die Geschäftsführung lädt ein 

a) zur jährlich stattfindenden Sitzung (reguläre Sitzung). Die Sitzung soll im 4. Quar-
tal eines jeden Kalenderjahres stattfinden. 

b) aus einem der folgenden Gründe (außerordentliche Sitzung): 

wenn der Arbeitsrechtsausschuss mit einer Mehrheit von mindestens drei 
Vierteln der Gesamtzahl seiner stimmberechtigten Mitglieder eine klä-
rungsbedürftige Thematik in Form eines Antrags der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission vorlegt, 

- wenn eine nach Artikel 9 Grundordnung gebildete Kommission mit einer 
Mehrheit von mindestens drei Vierteln der Gesamtzahl ihrer Mitglieder eine 
klärungsbedürftige Thematik in Form eines Antrags der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission vorlegt, 

- wenn Wahlen nach Maßgabe dieser Ordnung durchzuführen sind, 

lwenn eine Seite der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission einen An-
trag auf Beschlussfassung gemäß § 2 Abs. 1 stellt. 2Liegt ein Antrag vor, 
hat der Arbeitsrechtsausschuss zunächst sechs Monate ab Antragsein-
gang bei der Geschäftsführung Zeit, sich mit dem Antrag zu befassen. 'Der 
Arbeitsrechtsausschuss kann eine Stellungnahme zu dem Antrag abge-
ben. 4Nach Ablauf der Sechsmonatsfrist soll innerhalb von zwei Monaten 
eine Sitzung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission stattfinden, 
wenn nicht der Arbeitsrechtsausschuss mit einer Mehrheit von mindestens 
drei Vierteln der Gesamtzahl seiner Mitglieder eine Weiterleitung des An-
trags an die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission ablehnt. 'Findet die 
nächste reguläre Sitzung innerhalb der nächsten zwei Monate nach Ablauf 
der Sechsmonatsfrist statt, ist von einer gesonderten Sitzung abzusehen. 

- wenn ein Diözesanbischof oder mehrere Diözesanbischöfe gegen einen 
Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission gemäß § 2 Abs. 1 
Einspruch einlegt/ einlegen. 
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(3) 'Ist ein Mitglied verhindert, an einer Sitzung teilzunehmen, so ist die Übertragung des 
Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied derselben Seite zulässig. 2Ein Mitglied kann zu-
sätzlich nicht mehr als ein übertragenes Stimmrecht ausüben. 3Die Übertragung des 
Stimmrechtes ist der Geschäftsführung in Textform nachzuweisen. 

(4) lEine Sitzung kann nur stattfinden, wenn auf jeder Seite mindestens die Hälfte der Mit-
glieder anwesend ist. 'Unter den Anwesenden muss sich der/ die Vorsitzende und/ 
oder der/ die stellvertretende Vorsitzende befinden. 3Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 
'Unbeschadet von Satz 3 ist die Information der nicht in der Zentralen Arbeitsrechtli-
chen Kommission vertretenen Kommissionen und die Beratung mit diesen möglich. 51m 
Einvernehmen zwischen dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden und dem/ der Vorsit-
zenden können Sachverständige teilnehmen. 'Diese haben kein Stimmrecht. 

(5) Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(6) Antragsberechtigt ist jedes Mitglied der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission; die 
Anträge müssen dem/ der Vorsitzenden über die Geschäftsführung in Textform mit Be-
gründung vorgelegt werden. 

(7) 'Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission fasst Beschlüsse mit einer Mehrheit von 
mindestens drei Vierteln der Gesamtzahl ihrer Mitglieder. 2Auf Antrag eines Mitglieds 
findet eine Beschlussfassung in geheimer Abstimmung statt. 

(8) 'In Eilfällen und in Angelegenheiten, für die eine mündliche Verhandlung entbehrlich 
ist, können Beschlüsse der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission durch schriftliche 
Stimmabgabe herbeigeführt werden. 2Der/ die Vorsitzende entscheidet im Einverneh-
men mit dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden über die Einleitung dieses Verfah-
rens. 3Das Ergebnis der schriftlichen Stimmabgabe wird von der Geschäftsführung fest-
gestellt und den Kommissionsmitgliedern schriftlich mitgeteilt. 

(9) 'Für die Bearbeitung ihrer Aufgaben kann die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission 
ständige oder zeitlich befristete Ausschüsse einsetzen. 'Diese bereiten die Beschlüsse 
der Kommission vor. 

(10) 'Über die Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen. 2Die Protokollführung soll grundsätzlich 
durch die Geschäftsführung erfolgen. 3Das Protokoll wird nach Abstimmung mit dem/ 
der Vorsitzenden und dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden von der Protokollfüh-
rung unterzeichnet und unverzüglich den Mitgliedern der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission zugeleitet." 

13. Der bisherige § 12 wird zu § 11 und wie folgt neu gefasst: 

„§ 11 Arbeitsweise des Arbeitsrechtsausschusses 

(1) 'Der Arbeitsrechtsausschuss tritt bei Bedarf zusammen. 2Er tagt in der Regel drei Mal 
im Kalenderjahr. 3Der Bedarf wird von dem/ der Vorsitzenden im Einvernehmen mit 
dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden festgestellt. "Der Arbeitsrechtsausschuss soll 
nicht in dem Quartal tagen, in dem die reguläre Sitzung der Zentralen Arbeitsrechtli-
chen Kommission stattfindet. 

(2) 'Die Geschäftsführung lädt im Einvernehmen mit dem/ der Vorsitzenden und dem/ der 
stellvertretenden Vorsitzenden unter Angabe der Tagesordnung spätestens vier Wo-
chen — in Eilfällen zwei Wochen — vor der Sitzung ein. 2Die Geschäftsführung entschei-
det im Einvernehmen mit dem/ der Vorsitzenden und dem/ der stellvertretenden 
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Vorsitzenden über die Eilbedürftigkeit. 3Der/ die Vorsitzende entscheidet über die Ta-
gesordnung. 

(3) 'Für das Verfahren gelten § 10 Abs. 3 - 7 und 9 - 10 sinngemäß, mit der Maßgabe, 
dass Sitzungen des Arbeitsrechtsausschusses auch stattfinden und Beschlüsse ge-
mäß § 3 gefasst werden können, wenn mindestens sechs Mitglieder der Dienstnehmer-
und sechs Mitglieder der Dienstgebervertreter anwesend sind, darunter der/ die Vorsit-
zende und/ oder der/ die stellvertretende Vorsitzende. 2Die nicht stimmberechtigten 
Mitglieder nach § 6 Abs. 2 sind bei der Bestimmung der Anwesenheit und der Be-
schlussfähigkeit nicht zu berücksichtigen. 

(4) Bei Stellungnahmen zu staatlichen Gesetzgebungsvorhaben, die das Arbeitsrecht be-
treffen, soll das Katholische Büro den Arbeitsrechtsausschuss angemessen beteiligen." 

14. Es wird folgender neuer § 12 eingefügt: 

„§ 12 Online- und Hybridversammlungen 

(1) 'Sitzungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, des Arbeitsrechts-ausschus-
ses und sonstiger Ausschüsse finden im Regelfall als Präsenzsitzungen statt. 2Sie kön-
nen auch als Online-Versammlungen erfolgen. 

(2) Der/ die Vorsitzende kann im Einvernehmen mit der/ dem stellvertretenden Vorsitzen-
den und der Geschäftsführung bestimmen, dass Sitzungen als Online-Versammlungen 
in einem nur für die teilnahmeberechtigten Personen zugänglichen Chat-Raum durch-
geführt werden. 

(3) 1VVird zu einer Online-Versammlung eingeladen, erhalten die teilnahmeberechtigten 
Personen zu diesem Zwecke rechtzeitig vor der Sitzung neben der Tagesordnung auch 
die Zugangsdaten. 2Sie verpflichten sich, die Legitimationsdaten keinem Dritten zu-
gänglich zu machen. 3Mit Einwahl zur Online-Versammlung gilt die teilnahme-berech-
tigte Person als anwesend im Sinne des § 10 Abs. 4 Satz 1 und 2. 

(4) 1Hybrid-Versammlungen sind nur in Ausnahmefällen zulässig. 2Es gelten die Absätze 
2 und 3 entsprechend. 

(5) 'Während der Online- oder Hybrid-Versammlung sind Abstimmungen und Wahlen 
grundsätzlich möglich, soweit entsprechende technische Möglichkeiten existieren. 2Die 
Abstimmungen und Wahlen erfolgen unter Wahrung der Vorgaben dieser Ordnung und 
der datenschutzrechtlichen Vorgaben (z.B. KDG) durch Nutzung geeigneter techni-
scher Mittel, wie beispielsweise Abstimmungssoftware. 

(6) Im Übrigen sind die Vorschriften zu Präsenzversammlungen entsprechend zu berück-
sichtigen." 

15. § 13 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 13 Inkraftsetzung der Beschlüsse der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) 'Ein Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, der den Erlass von 
Rechtsnormen gemäß § 2 Abs. 1 zum Gegenstand hat, wird nach Unterzeichnung 
durch den Vorsitzenden/ die Vorsitzende durch die Geschäftsführung den zuständigen 
Diözesanbischöfen zur Kenntnisnahme übermittelt. 2Auf die Einspruchsfrist nach Ab-
satz 2 wird hingewiesen. 
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(2) Sieht sich ein Diözesanbischof nicht in der Lage, einen Beschluss in Kraft zu setzen, 
weil er offensichtlich gegen kirchenrechtliche Normen oder gegen Vorgaben der katho-
lischen Glaubens- und Sittenlehre verstößt, so legt er innerhalb von sechs Wochen 
nach Zugang des Beschlusses beim Bischöflichen Ordinariat unter Angabe von Grün-
den Einspruch bei der Geschäftsführung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
ein; dabei können Gegenvorschläge unterbreitet werden. 

(3) 'Wenn bis zum Ablauf der sechswöchigen Frist kein Einspruch erhoben worden ist, teilt 
die Geschäftsführung den Diözesanbischöfen mit, dass der Beschluss in den (Erz-) 
Diözesen in Kraft zu setzen und innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zugang der 
Information in den Amtsblättern zu veröffentlichen ist. 2Hierüber informiert die Ge-
schäftsführung zeitgleich den Deutschen Caritasverband. 

(4) 'Im Falle eines Einspruchs informiert die Geschäftsführung die Diözesanbischöfe über 
den Einspruch. 2Die Angelegenheit wird von der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion innerhalb einer Frist von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Information über den 
Einspruch an die Diözesanbischöfe erneut beraten. 'Fasst sie einen neuen Beschluss 
oder bestätigt sie ihren bisherigen Beschluss, so leitet die Geschäftsführung diesen 
allen Diözesanbischöfen zur Inkraftsetzung und dem Deutschen Caritasverband zur 
Kenntnis zu. 4Der Diözesanbischof setzt den Beschluss in Kraft und veröffentlicht ihn 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zugang der Information im Amtsblatt. 

(5) Kommt ein Beschluss nach Absatz 4 Satz 3 nicht zustande, so ist das Verfahren been-
det. 

(6) 'Mit dem Ablauf der Inkraftsetzungsfrist des Abs. 3 bzw. des Abs. 4 Satz 4 findet der 
Beschluss auch im Geltungsbereich der Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Cari-
tasverbandes Anwendung. 2Der Beschluss soll zusätzlich in der Verbands-zeitschrift 
„neue caritas" veröffentlicht werden. 

(7) Ein Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, der Empfehlungen gemäß 
§ 2 Abs. 3 zum Gegenstand hat, wird allen aufgrund Artikel 9 Grundordnung errichteten 
Kommissionen zur Beratung zugeleitet. 

(8) 'Eine am 01.01.1998 bereits in Kraft befindliche Regelung in einer diözesanen Ordnung 
kann vorsehen, dass die Beschlüsse der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission zu-
sätzlich von einer diözesanen oder regionalen Kommission unter Wahrung der Frist 
nach Abs. 2 wortlautidentisch zu beschließen sind. 2Die Regelungen der Absätze 1 bis 
7 bleiben hiervon unberührt." 

16. § 14 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 und Absatz 2 werden die Wörter „Zentralen Kommission" jeweils durch 
„Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission" ersetzt. In Absatz 2 werden die Wörter „Bei-
sitzerinnen und Beisitzern" jeweils durch „Beisitzern/ Beisitzerinnen" ersetzt. Im Absatz 
2 letzter Halbsatz werden die Wörter „Beisitzerinnen und Beisitzer" durch „Beisitzer/ 
Beisitzerinnen" ersetzt. Die Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

17. § 15 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 15 Voraussetzungen für die Mitgliedschaft im Vermittlungsausschuss 

(1) 'Die nach § 16 Abs. 1 zu wählenden Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses dür-
fen bei keinem kirchlichen Rechtsträger beschäftigt sein und keinem 
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vertretungsberechtigten Leitungsorgan eines kirchlichen Rechtsträgers angehören. 
Sie sollen der katholischen Kirche angehören und über fundierte Kenntnisse und Er-
fahrungen im Arbeitsrecht verfügen. 3Sie dürfen nicht in der Ausübung der allen Kir-
chenmitgliedern zustehenden Rechte behindert sein und müssen die Gewähr dafür 
bieten, dass sie jederzeit für das kirchliche Gemeinwohl eintreten. 4Für sie gelten die 
Vorgaben der Grundordnung entsprechend. 

(2) Für Beisitzer/ Beisitzerinnen gelten Absatz 1 Satz 2 2. Halbsatz und Satz 4 entspre-
chend." 

18. § 16 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 16 Wahl und Amtsperiode des Vermittlungsausschusses 

(1) 1Beide Seiten schlagen je einem n Kandidaten/in für den Vorsitz vor. 2Die Zentrale Ar-
beitsrechtliche Kommission wählt nach einer Aussprache mit einer Mehrheit von min-
destens drei Vierteln der Gesamtzahl ihrer Mitglieder die beiden Vorsitzenden gemein-
sam in geheimer Wahl. 3Kommt in den ersten beiden Wahlgängen diese Mehrheit nicht 
zustande, reicht im dritten Wahlgang die einfache Mehrheit der Stimmen. 4Wird auch 
diese nicht erreicht, wählen die Vertreter/ Vertreterinnen der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer getrennt je einen Vorsitzenden/ eine Vorsitzende mit mindestens der 
Mehrheit ihrer Stimmen. 5VVählt eine Seite keinen Vorsitzenden/ keine Vorsitzende, ist 
nur der/ die andere Vorsitzender/ Vorsitzende des Vermittlungsausschusses. 

(2) Jeder Beisitzer/jede Beisitzerin hat für den Fall der Verhinderung einen Stellvertreter/ 
eine Stellvertreterin. 

(3) Jeweils drei Beisitzer/ Beisitzerinnen und ihre Stellvertreter/ Stellvertreterinnen werden 
von den Dienstgebervertretern/ Dienstgebervertreterinnen bzw. von den Dienstneh-
mervertretern/ Dienstnehmervertreterinnen in der Zentralen Arbeits-rechtlichen Kom-
mission benannt. 

(4) Die Abwahl eines/ einer Vorsitzenden kann nach einer Aussprache geheim mit einer 
Mehrheit von drei Vierteln der Gesamtzahl der Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtli-
chen Kommission erfolgen. 

(5) 'Die Amtsperiode der Mitglieder beträgt vier Jahre. 2Bis zur Wahl eines neuen Vermitt-
lungsausschusses nimmt der bestehende Vermittlungsausschuss die Aufgaben wahr, 
jedoch nicht über die Dauer von zwölf Monaten über das Ende seiner Amtsperiode 
hinaus. 3Wiederwahl ist zulässig. 4Das Amt eines Mitglieds des Vermittlungsausschus-
ses, welches gleichzeitig Mitglied der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist, er-
lischt mit seinem Ausscheiden aus dieser. Sei vorzeitigem Ausscheiden findet für den 
Rest der Amtsperiode eine Nachwahl statt. 'Dazu gilt das Verfahren nach Absatz 1 
bzw. Absatz 3." 

19. § 17 wird wie folgt geändert: 

Die Angabe „§ 3 Abs. 1" wird durch „§ 2 Abs. 1" und die Wörter „Zentralen Kommission" 
werden durch „Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission" ersetzt. Nach den Wörtern 
„mindestens die Hälfte der Mitglieder dem Beschluss zugestimmt" wird „haben" durch 
„hat" ersetzt. Nach dem Wort „Vorsitzende" werden die Wörter „der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission" eingefügt. 
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20. § 18 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 18 Verfahren vor dem Vermittlungsausschuss 

(1) 'Die Einladungen zu den Sitzungen des Vermittlungsausschusses erfolgen auf Veran-
lassung der beiden Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses. 2Für jedes Vermitt-
lungsverfahren wird jeweils zu Beginn des Verfahrens einvernehmlich von den Mitglie-
dern festgelegt, welcher/ welche der beiden Vorsitzenden die Sitzung nach pflichtge-
mäßem Ermessen leitet und welcher/ welche unterstützend teilnimmt. 'Kommt keine 
solche einvernehmliche Festlegung zustande, entscheidet das Los. 4Der/ die leitende 
Vorsitzende kann im Benehmen mit dem weiteren Vorsitzenden Sachverständige hin-
zuziehen. 

(2) 'Die beiden Vorsitzenden unterbreiten dem Vermittlungsausschuss einen gemeinsa-
men Vermittlungsvorschlag. 'Der Vermittlungsausschuss entscheidet mit einer Mehr-
heit von mindestens vier Stimmen über den Vermittlungsvorschlag. 3Eine Stimmenthal-
tung ist nicht zulässig. 4Bei der Abstimmung haben die beiden Vorsitzenden gemein-
sam nur eine Stimme. 5Sollten beide Vorsitzende sich nicht auf einen Vermittlungsvor-
schlag einigen können, erklären sie das Verfahren für beendet. 

(3) Das Vermittlungsverfahren soll spätestens zwölf Wochen nach Anrufung des Vermitt-
lungsausschusses mit einem Vermittlungsvorschlag oder mit der Feststellung abge-
schlossen werden, keinen Vermittlungsvorschlag unterbreiten zu können. 

(4) 'Der Vermittlungsausschuss kann im Einvernehmen mit den beiden Vorsitzenden die 
Verbindung verschiedener Vermittlungsverfahren beschließen, wenn die Verfahrens-
gegenstände in sachlichem oder rechtlichem Zusammenhang stehen. 2Nach der Ver-
bindung ist entsprechend Absatz 1 ein leitender Vorsitzender/ eine leitende Vorsit-
zende zu bestimmen, wenn kein solcher/ keine solche nach § 18 gewählt ist. 

(5) Das Vermittlungsverfahren ist nicht öffentlich. 

(6) 'Scheidet der/ die leitende Vorsitzende während des Verfahrens aus dem Amt aus oder 
ist er/ sie dauerhaft krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen an der Wahrneh-
mung des Amtes verhindert, wird der/ die andere leitender/ leitende Vorsitzender/ Vor-
sitzende. 2Die dauerhafte Verhinderung ist durch den/ die Vorsitzenden/ Vorsitzende 
und den/ die stellvertretenden/ stellvertretende Vorsitzenden/ Vorsitzende festzustel-
len. 3Scheidet einer/ eine der beiden Vorsitzenden aus dem Amt aus bzw. ist einer/ 
eine der beiden Vorsitzenden dauerhaft verhindert, so hat binnen einer Frist von drei 
Monaten ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens bzw. ab dem Zeitpunkt der Feststellung 
der dauerhaften Erkrankung oder Verhinderung eine Neuwahl zu erfolgen. 4Solange 
ruht das Verfahren. 5Eine Neuwahl für den Rest der Amtsperiode findet auch dann statt, 
wenn der/ die Vorsitzende im Sinne des § 16 Abs. 1 S. 4 aus dem Amt ausgeschieden 
ist oder dauerhaft verhindert ist." 

21. § 19 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 19 Verfahren zur ersetzenden Entscheidung 

(1) 'Stimmt die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission im Falle des § 18 dem Vermittlungs-
vorschlag nicht mit mindestens drei Vierteln der Gesamtheit ihrer Mitglieder innerhalb 
einer Frist von zwölf Wochen zu oder entscheidet die Zentrale Arbeitsrechtliche Kom-
mission nicht gemäß § 10 Abs. 7 oder 8 selbst über die Angelegenheit, hat sich der 
Vermittlungsausschuss erneut mit der Angelegenheit zu befassen, wenn mindestens 
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die Hälfte der Gesamtzahl der Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
dies beantragt. 2Das Verfahren ist nicht öffentlich. 

(2) 1Der Vermittlungsausschuss entscheidet mit einer Mehrheit von mindestens vier Stim-
men über den Vermittlungsvorschlag. 2Eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 3Die 
beiden Vorsitzenden haben gemeinsam nur eine Stimme. 4Der Vermittlungsspruch (er-
setzende Entscheidung) tritt an die Stelle eines Beschlusses der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission. 6Er wird durch die Geschäftsführung den Diözesanbischöfen 
zur Inkraftsetzung gemäß § 13 vorgelegt. 6Die Geschäftsführung der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission setzt die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission unverzüglich 
über die ersetzende Entscheidung, die den Diözesanbischöfen zugeleitet wird, in 
Kenntnis. 

(3) Das Verfahren zur ersetzenden Entscheidung soll spätestens acht Wochen nach er-
neuter Anrufung des Vermittlungsausschusses mit einer ersetzenden Entscheidung o-
der mit der Feststellung abgeschlossen werden, dass keine ersetzende Entscheidung 
unterbreitet wird." 

22. Der bisherige § 9 wird zu § 20 und wie folgt neu gefasst: 

„§ 20 Freistellung 

'Die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, die im kirchlichen Dienst stehen, 
sind zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben im notwendigen Umfang von der 
dienstlichen Tätigkeit freizustellen, insbesondere für die Teilnahme an den Sitzungen der Zent-
ralen Arbeitsrechtlichen Kommission, des Arbeitsrechtsausschusses und der sonstigen Aus-
schüsse sowie für deren Vorbereitung. 2Zu den Aufgaben gehört auch die Pflege einer ange-
messenen Rückbindung zu denen, die sie repräsentieren. 3Die Freistellung beinhaltet den An-
spruch auf Reduzierung der übertragenen Aufgaben." 

23. Der bisherige § 10 wird zu § 21 und wie folgt neu gefasst: 

„§ 21 Beratung 

1Den Seiten werden zur Beratung im notwendigen Umfang durch den Verband der Diözesen 
Deutschlands entweder eine sachkundige Person oder die für eine Beratung durch Hono-
rarkräfte erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt. 2Der Berater/ die Beraterin ist nicht Mit-
glied der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, kann jedoch an den Sitzungen der Zentra-
len Arbeitsrechtlichen Kommission und deren Ausschüsse teilnehmen. 3Die Teilnahme ist auf 
einen Berater/ eine Beraterin pro Seite beschränkt." 

24. § 22 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 22 Kosten 

(1) 1Für die Sitzungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, des Arbeitsrechts-
ausschusses, der anderen Ausschüsse sowie für die laufende Geschäftsführung und 
die Beratung der Vertreter/ Vertreterinnen der Dienstnehmer sowie der Dienstgeber im 
Sinne des § 21 trägt der Verband der Diözesen Deutschlands im erforderlichen Umfang 
die notwendigen Kosten für Raum, Geschäftsbedarf und Personalkräfte. 2Zu den not-
wendigen Kosten gehören auch die Kosten für Unterbringung und Verpflegung. 3Der 
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Verband der Diözesen Deutschlands trägt auch die durch die Freistellung gemäß § 20 
dem jeweiligen kirchlichen Dienstgeber entstehenden Personalkosten. 

(2) 11m Übrigen tragen für Mitglieder, die dem verfasst-kirchlichen Bereich angehören, die 
jeweilige (Erz-)Diözese, für Mitglieder aus dem Bereich der Caritas der Deutsche Cari-
tasverband die Fahrtkosten sowie ggf. Tagegelder. 2Für die entsandten Vertreter/ Ver-
treterinnen der Gewerkschaft trägt die jeweilige Gewerkschaft die Fahrtkosten sowie 
ggf. Tagegelder. 

(3) 'Dem/ der Vorsitzenden und dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden des Vermittlungs-
ausschusses kann eine Aufwandsentschädigung oder eine Vergütung gewährt werden. 
2Die Kosten hierfür trägt der Verband der Diözesen Deutschlands. 3Er trägt für diese 
Personen auch die während ihrer Amtsausübung anfallenden notwendigen Reisekos-
ten. 4Das Nähere kann in einer Entschädigungsordnung geregelt werden." 

25. Die bisherigen §§ 20, 21 entfallen. 

Artikel 5 
Inkrafttreten 

Dieses Änderungsgesetz tritt mit Wirkung vom 1. März 2023 in Kraft. 

Elisabeth Zi j---)Des 
Kanzlerin 
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„Ordnung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
(ZAK-Ordnung)" 

Ursprünglich „Zentral-KODA-Ordnung" vom 18. November 2013, geändert durch Beschluss 
der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 22. November 2022 

Präambel 

'Die katholische Kirche hat das verfassungsrechtlich abgesicherte Recht, die Arbeitsverhält-
nisse im kirchlichen Dienst als ihre Angelegenheit selbstständig zu ordnen. 2Um dem kirchli-
chen Sendungsauftrag und der daraus folgenden Besonderheit der Dienstgemeinschaft ge-
recht zu werden und um die Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß Artikel 9 
Grundordnung des kirchlichen Dienstes (Grundordnung) an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedin-
gungen zu gewährleisten, wird zur Förderung und Aufrechterhaltung der Einheit des kirchli-
chen Arbeitsvertragsrechts und zur Sicherung der Glaubwürdigkeit des kirchlichen Dienstes 
auf der Ebene der Deutschen Bischofskonferenz folgende Ordnung erlassen: 

§ 1 Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission und Arbeitsrechtsausschuss 

(1) Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission (ZAK) wirkt mit bei der Sicherung der Ein-
heit und Glaubwürdigkeit des kirchlichen Dienstes in allen (Erz-)Diözesen und für alle 
der Kirche zugeordneten Einrichtungen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz. 

(2) Sie wird gebildet aus Vertretern/ Vertreterinnen der Arbeitsrechtlichen Kommissionen 
der (Erz-)Diözesen und der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasver-
bandes. 

(3) 'Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission nimmt ihre Aufgaben als ständige Kom-
mission wahr. 2Sie bedient sich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben des Arbeitsrechts-
ausschusses (ARA). 

(4) Die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission und die Mitglieder des Ar-
beitsrechtsausschusses sind an geltende Kirchengesetze, insbesondere an die Grund-
ordnung des kirchlichen Dienstes (Grundordnung) gebunden. 

§ 2 Aufgaben der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) Aufgabe der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist die Beschlussfassung von 
Rechtsnormen über Inhalt, Abschluss und Beendigung von Arbeitsverhältnissen mit 
kirchlichen Rechtsträgern im Geltungsbereich der Grundordnung in folgenden Angele-
genheiten: 

1. Ausfüllung von Öffnungsklauseln in staatlichen Gesetzen, 

2. Fassung von Einbeziehungsabreden für Arbeitsverträge hinsichtlich der Loyali-
tätsobliegenheiten und Nebenpflichten gemäß der Grundordnung, 

3. kirchenspezifische Regelungen 

a) für die Befristung von Arbeitsverhältnissen, soweit nicht bereits von Nr. 1 
erfasst, 
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b) für den kirchlichen Arbeitszeitschutz, insbesondere für den liturgischen 
Dienst, 

c) für Mehrfacharbeitsverhältnisse bei verschiedenen Dienstgebern, 

d) für die Rechtsfolgen des Wechsels von einem Dienstgeber zu einem ande-
ren Dienstgeber. 

(2) 'Solange und soweit die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission von ihrer Regelungs-
befugnis durch Beschlussfassung keinen Gebrauch gemacht hat oder macht, haben 
die anderen aufgrund Artikel 9 Grundordnung errichteten Kommissionen die Befugnis 
zur Beschlussfassung über Rechtsnormen. 2Deren Regelungen bleiben unangewen-
det, solange und soweit der Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
Gültigkeit besitzt. 

(3) Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission kann den anderen nach Artikel 9 Grundord-
nung gebildeten Kommissionen nach Maßgabe des § 3 Ziff. 8 Empfehlungen für die 
Beschlussfassung über Rechtsnormen geben. 

§ 3 Aufgaben des Arbeitsrechtsausschusses 

Der Arbeitsrechtsausschuss hat im Bereich des Arbeitsrechts folgende Aufgaben: 

1. Informations- bzw. Meinungsaustausch zu allen Fragen und Auswirkungen des Arbeits-
rechts, 

2. Koordinierung der Positionen, 

3. Beobachtung der arbeitsrechtlichen Entwicklungen (Monitoring), 

4. Erarbeitung von Beschlussvorschlägen für die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission, 

5. Information und Beratung des Katholischen Büros in Berlin, 

6. Mitwirkung gemäß der Ordnung über das Zustandekommen von arbeitsrechtlichen Re-
gelungen auf der Ebene der DBK auf dem Gebiet des Arbeitsrechts, 

7. Vorbereitung der Sitzungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, 

8. Entscheidung über die Zuweisung von Empfehlungsmaterien an die Zentrale Arbeits-
rechtliche Kommission. 

§ 4 Zusammensetzung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) 'Der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission gehören jeweils 21 Vertreter/Vertrete-
rinnen der Dienstgeber und der Dienstnehmer an. 2Zusätzlich zu den von den Arbeits-
rechtlichen Kommissionen nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 entsandten Vertretern/ 
Vertreterinnen der Dienstnehmer wird eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern durch 
tariffähige Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaften) entsandt. 3Das Nähere regelt 
§5. 

(2) 'Für die (Erz-)Diözesen gehören der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission insge-
samt 14 Vertreter/ Vertreterinnen der Dienstgeber und 14 Vertreter/ Vertreterinnen der 
Dienstnehmer nach folgendem Schlüssel an: 

Bayern mit den (Erz-)Diözesen Augsburg, Bamberg, Eichstätt, München und 
Freising, Passau, Regensburg, Würzburg 

3 Mitglieder 
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Nordrhein-Westfalen mit den (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster, Pa-
derborn 

3 Mitglieder 

Mittelraum mit den Diözesen Fulda, Limburg, Mainz, Speyer, Trier 

2 Mitglieder 

Nord-Ost mit den (Erz-)Diözesen Hamburg, Hildesheim, Osnabrück, Berlin, Er-
furt, Dresden-Meißen, Görlitz, Magdeburg, Offizialatsbezirk Oldenburg 

4 Mitglieder 

Süd-West mit den (Erz-)Diözesen Freiburg und Rottenburg-Stuttgart 

2 Mitglieder. 

2Die Vertreter/ Vertreterinnen der Dienstgeber werden von den Dienstgeber-vertre-
tern/vertreterinnen der in den Regionen bestehenden Kommissionen nach § 1 Abs. 2 
aus ihrer Mitte gewählt, soweit in der jeweiligen Region nach Abs. 2 Satz 1 eine regio-
nale Kommission besteht. 3In Regionen, in denen eine solche nicht besteht, bestellen 
die Generalvikare aller (Erz-)Diözesen der Region in gegenseitigem Einvernehmen die 
Vertreter/ Vertreterinnen der Region aus dem Kreis der Dienstgebervertreter/vertrete-
rinnen der in der Region bestehenden Kommissionen nach § 1 Abs. 2. 4Die Vertreter/ 
Vertreterinnen der Dienstnehmer werden von Vertretern/ Vertreterinnen der Dienstneh-
mer in den in der Region bestehenden Kommissionen nach Artikel 9 Grundordnung 
aus ihrer Mitte gewählt. 5Das Nähere wird in einer von den Bischöfen der jeweiligen 
Region zu erlassenden Wahlordnung geregelt. 

(3) Die Dienstgeber- und die Dienstnehmerseite der Arbeitsrechtlichen Kommission des 
Deutschen Caritasverbandes wählen aus ihrer Mitte jeweils sieben Vertreter/ Vertrete-
rinnen. 

(4) 1VVird neben den gewählten Vertretern/ Vertreterinnen der Dienstnehmerseite auch 
eine bestimmte Anzahl von Gewerkschaftsvertretern/ Gewerkschaftsvertreterinnen 
nach § 5 entsandt, ist die Dienstgeberseite durch eine identische Zahl von Vertretern/ 
Vertreterinnen zu erhöhen. 2Die entsprechenden Vertreter/ Vertreterinnen werden von 
der Dienstgeberseite des Arbeitsrechtsausschusses benannt. 3Als Vertreter/ Vertrete-
rinnen der Dienstgeberseite kann nicht berufen werden, wer aufgrund der Mitarbeiter-
vertretungsordnung (MAVO) Mitglied der Mitarbeitervertretung sein kann. 4Mit Aus-
scheiden eines Gewerkschaftsvertreters/ einer Gewerkschaftsvertreterin scheidet auch 
eine/r dieser nach Satz 1 gewählten zusätzlichen Vertreter/ Vertreterinnen der Dienst-
geberseite aus. 5Welche Person nach Satz 1 hiervon betroffen ist, entscheidet das Los. 

(5) Die Mitgliedschaft des einzelnen Mitglieds in der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion endet mit Ablauf der Amtsperiode der entsprechenden Bistums-/ Regional-KODA 
bzw. der Arbeitsrechtlichen Kommission des deutschen Caritasverbandes, mit Beendi-
gung der Mitgliedschaft in dieser Kommission oder bei vorzeitigem Ausscheiden aus 
der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission. 

(6) Die Mitgliedschaft in der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission endet auch mit 
rechtskräftiger Entscheidung des Kirchlichen Arbeitsgerichts Köln, das die grobe Ver-
nachlässigung oder Verletzung der Befugnisse und Pflichten als Mitglied der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission festgestellt hat. 

(7) Wenn die Mitgliedschaft nach Absatz 5 oder 6 endet, erfolgen Bestellung und Wahl 
nach Maßgabe der Bestimmungen in den Absätzen 2 und 3. 
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(8) 'Scheidet ein Dienstgebervertreter/ eine Dienstgebervertreterin oder ein Dienstneh-
mervertreter/ eine Dienstnehmervertreterin aus der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom-
mission aus, wird das Stimmrecht des ausscheidenden Mitglieds bis zur Bestellung 
bzw. Wahl eines Nachfolgers/ einer Nachfolgerin durch das nach Lebensjahren älteste 
anwesende Mitglied der jeweiligen Seite ausgeübt (gesetzliche Stimmrechtsübertra-
gung). 2Scheiden mehrere Vertreter/ Vertreterinnen der jeweiligen Seite aus, so werden 
zunächst bis zu zwei Stimmen gesetzlich durch das nach Lebensjahren älteste Mitglied 
der jeweiligen Seite ausgeübt. 'Weitere gesetzliche Stimmrechtsübertragungen wer-
den durch die nächstältesten Mitglieder der jeweiligen Seite ausgeübt. 'Dabei dürfen 
maximal zwei weitere Stimmen gesetzlich auf ein Mitglied übertragen werden. 'Die bei-
den Seiten legen zu Beginn der Sitzung dem/ der Vorsitzenden eine Liste der Personen 
vor, die die Stimmrechte nach Satz 1 bis 5 ausüben. 6§10 Abs. 3 S. 2 und 3 finden in 
den Fällen des Absatz 8 Satz 1 bis 6 keine Anwendung. 'Die Möglichkeit der gesetzli-
chen Stimmrechtsübertragung endet spätestens neun Monate nach dem Ausscheiden 
des Mitglieds aus der Kommission. 'Die Frist beginnt mit dem auf das Ausscheiden 
eines Mitglieds folgenden Tag. 9Die Möglichkeit der Ausübung eines nach § 10 Abs. 3 
übertragenen Stimmrechts bleibt unberührt. 

§ 5 Entsandte Vertreter/ Vertreterinnen der Gewerkschaften 

(1) iDie in den Kommissionen nach § 4 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 3 vertretenen Gewerkschaften 
können insgesamt bis zu drei Vertreter/ Vertreterinnen in die Zentrale Arbeitsrechtliche 
Kommission entsenden. 2Stichtag für die Benennung ist der 1. Juli alle vier Jahre. 'Der 
erste Stichtag ist der 1. Juli 2023. 4Die Gewerkschaften teilen der Geschäftsführung 
der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission mit, ob, wie viele und welche Vertreter/ 
Vertreterinnen sie zu entsenden beabsichtigen. 6Die Kontaktdaten der Vertreter/ Ver-
treterinnen sind mitzuteilen. 

(2) Benennt nur eine Gewerkschaft Vertreter/ Vertreterinnen für die Kommission, kann sie 
alle Sitze nach Absatz 1 beanspruchen. 

(3) 1Benennen mehrere Gewerkschaften Vertreter/ Vertreterinnen für die Zentrale Arbeits-
rechtliche Kommission, einigen sich die mitwirkungsberechtigten und mitwirkungswilli-
gen Gewerkschaften auf die zahlenmäßige Zusammensetzung der von der Gewerk-
schaft zu entsendenden Vertreter/ Vertreterinnen. 2Kommt eine Einigung nicht zu-
stande, entscheidet der Sprecher/ die Sprecherin der Dienstnehmerseite nach § 7 Abs. 
1 über die Verteilung der Plätze. 'Gegen die Entscheidung des Sprechers/ der Spre-
cherin der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist Klage beim Kirchlichen Arbeits-
gericht Köln innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung zulässig. 4Die Frist beginnt nur zu laufen, wenn die Gewerkschaften über 
den Rechtsbehelf, das Gericht, bei dem der Rechtsbehelf anzubringen ist, den Sitz und 
die einzuhaltende Frist schriftlich belehrt worden sind. 6Das Kirchliche Arbeitsgericht 
entscheidet insbesondere auf Grund der Mitgliederzahlen, die ihm gegenüber glaubhaft 
zu machen sind. 6Die Glaubhaftmachung der Mitgliederzahl kann insbesondere durch 
eine eidesstattliche Versicherung erfolgen, die ein Mitglied des Vertretungsorgans der 
Gewerkschaft vor einem Notar abgibt. 'Die endgültige Benennung aller Vertreter/ Ver-
treterinnen ist der Geschäftsführung unverzüglich gemeinsam von allen vertretenen 
Gewerkschaften mitzuteilen. 

(4) Die entsandten Mitglieder müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie das verfassungs-
mäßige Selbstbestimmungsrecht der Kirche gem. Art. 140 Grundgesetz in Verbindung 
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mit Art. 137 Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung zur Gestaltung der sozialen Ord-
nung ihres Dienstes achten und die Eigenart des kirchlichen Dienstes respektieren. 

(5) Scheidet ein entsandtes Mitglied aus der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission aus 
oder wird es abberufen, entsendet die Gewerkschaft, die durch das Mitglied vertreten 
wurde, unverzüglich ein neues Mitglied. 

(6) 'Kündigt eine Gewerkschaft ihre Mitarbeit in der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion auf, einigen sich die verbleibenden mitwirkungsberechtigten und mitwirkungswilli-
gen Gewerkschaften darüber, wer für den Rest der Amtszeit die Stelle des ausschei-
denden Mitglieds übernehmen soll. 2Kommt keine Einigung zustande, entscheidet der/ 
die Sprecher/ Sprecherin der Dienstnehmerseite, welcher verbleibenden Gewerk-
schaft, die einen Vertreter/ eine Vertreterin entsenden will, das Nachbesetzungsrecht 
zusteht. 'Gegen die Entscheidung des/ der Vorsitzenden der Zentralen Arbeitsrechtli-
chen Kommission ist Klage beim Kirchlichen Arbeitsgericht Köln innerhalb einer Aus-
schlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung zulässig. 4Die Frist 
beginnt nur zu laufen, wenn die Gewerkschaft über den Rechtsbehelf, das Gericht, bei 
dem der Rechtsbehelf anzubringen ist, den Sitz und die einzuhaltende Frist schriftlich 
belehrt worden ist. 

(7) Kündigen alle Gewerkschaften ihre Mitarbeit in der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom-
mission, beginnt der Prozess nach Absatz 1 zum nächsten Stichtag erneut. 

(8) Eine Entsendung entfällt, wenn die Mitgliedschaft in der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission von keiner Gewerkschaft beansprucht wird. 

§ 6 Zusammensetzung des Arbeitsrechtsausschusses 

(1) 'Der Arbeitsrechtsausschuss besteht aus 24 stimmberechtigten Mitgliedern: Je sechs 
Vertretern/ Vertreterinnen der Dienstgeber und der Dienstnehmer jeweils aus dem Be-
reich der verfassten Kirche und dem Bereich der Caritas, darunter dem/ der Vorsitzen-
den und dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission. 2Die Vertreter/ Vertreterinnen werden von den jeweiligen Seiten aus ihrer 
Mitte gewählt. 3Es können nur Vertreter/ Vertreterinnen gewählt werden, die Mitglieder 
der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission sind. 

(2) 'Darüber hinaus gehören dem Arbeitsrechtsausschuss als nicht stimmberechtigte Mit-
glieder an: Je ein Vertreter/ eine Vertreterin des 

Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD), 

- des Deutschen Caritasverbandes (DCV), 

- der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK) und 

- des Katholischen Büros in Berlin. 

2Ferner gehören dem Arbeitsrechtsausschuss als nicht stimmberechtigte Mitglieder 
drei Vertreter/ Vertreterinnen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mitarbeiter-vertretun-
gen (BAG-MAV) an. 3Die in Satz 1 und 2 genannten Vertreter/ Vertreterinnen haben 
das Recht, Tagesordnungspunkte anzumelden. 

(3) Scheidet ein stimmberechtigtes Mitglied des Arbeitsrechtsausschusses aus, findet bis 
zur Neuwahl § 4 Abs. 8 entsprechende Anwendung. 
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§ 7 Vorsitzende(r) und stellvertretende(r) Vorsitzende(r) 

(1) 1Der/ die Vorsitzende und der/ die stellvertretende Vorsitzende werden von der Ge-
samtheit der Kommissionsmitglieder in zweijährigem Wechsel gemeinsam geheim ge-
wählt; dabei wird der/ die Vorsitzende einmal aus den Reihe der Dienstgebervertreter 
und das andere Mal aus der Reihe der Dienstnehmervertreter, der/ die stellvertretende 
Vorsitzende aus der jeweils anderen Seite gewählt. 2§ 10 Abs. 3 findet Anwendung. 
3Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtli-
chen Kommission auf sich vereinigt. 4Kommt in zwei Wahlgängen die erforderliche 
Mehrheit nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten 
Stimmen auf sich vereinigt. 'Bis zur Wahl des/ der Vorsitzenden und des/ der stellver-
tretenden Vorsitzenden leitet das nach Lebensjahren älteste anwesende Mitglied die 
Sitzung. 

(2) Scheidet der/ die Vorsitzende oder der/ die stellvertretende Vorsitzende vorzeitig aus, 
findet für den Rest des Zwei-Jahres-Zeitraumes eine Nachwahl statt. 

(3) 1Der/ die Vorsitzende der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist zugleich Vorsit-
zender/ Vorsitzende des Arbeitsrechtsausschusses. 2Der/ die stellvertretende Vorsit-
zende der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist zugleich stellvertretender Vor-
sitzender/ stellvertretende Vorsitzende des Arbeitsrechtsausschusses. 

§ 8 Geschäftsführung 

(1) Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission hat eine Geschäftsführung. 

(2) 1Die Geschäftsführung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission wird vom Verband 
der Diözesen Deutschlands bestellt. 21m Verhinderungsfall der Geschäftsführung wird 
die Stellvertretung durch die Geschäftsstelle des Verbandes der Diözesen Deutsch-
lands bestimmt. 

(3) 1Die Geschäftsführung nimmt die laufenden Geschäfte der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission und des Arbeitsrechtsausschusses wahr. 2In Zweifelsfällen ist ein Einver-
nehmen mit dem/ der jeweiligen Vorsitzenden und dem/ der jeweiligen stellvertreten-
den Vorsitzenden herzustellen. 3Kann ein Einvernehmen nicht hergestellt werden, ent-
scheidet der/ die jeweilige Vorsitzende im Benehmen mit der Geschäftsführung. 4Das 
Nähere kann in Geschäftsordnungen geregelt werden. 

§ 9 Rechtsstellung der Mitglieder 

(1) 1Die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission führen ihr Amt unentgelt-
lich als Ehrenamt. 2Sie sind in ihrem Amt unabhängig und an keine Weisungen gebun-
den 

(2) 1Für die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, die im kirchlichen 
Dienst beschäftigt sind, steht die Wahrnehmung von Aufgaben als Mitglied der Kom-
mission der arbeitsvertraglich vereinbarten Tätigkeit gleich. 2Sie dürfen in der Aus-
übung ihres Amtes nicht behindert und aufgrund ihrer Tätigkeit weder benachteiligt 
noch begünstigt werden. 3Aus ihrer Tätigkeit dürfen ihnen keine beruflichen Nachteile 
erwachsen. 
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§ 10 Arbeitsweise der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) 'Die Geschäftsführung lädt im Einvernehmen mit dem/ der Vorsitzenden und dem/ der 
stellvertretenden Vorsitzenden unter Angabe der Tagesordnung spätestens vier Wo-
chen — in Eilfällen zwei Wochen — vor der Sitzung ein. 2Die Geschäftsführung entschei-
det im Einvernehmen mit dem/ der Vorsitzenden und dem/ der stellvertretenden Vor-
sitzenden über die Eilbedürftigkeit. 3Der/ die Vorsitzende entscheidet über die Tages-

 

ordnung. 4Hat die Amtszeit des / der Vorsitzenden geendet, ohne dass bereits zu 
einer weiteren Sitzung eingeladen wurde, lädt die_Geschäftsführung baldmöglichst zu 
einer Sitzung mit einer Tagesordnung ein, die zunächst nur die Wahlen vorsieht. 

(2) Die Geschäftsführung lädt ein 

a) zur jährlich stattfindenden Sitzung (reguläre Sitzung). Die Sitzung soll im 4. Quar-
tal eines jeden Kalenderjahres stattfinden. 

b) aus einem der folgenden Gründe (außerordentliche Sitzung): 

- wenn der Arbeitsrechtsausschuss mit einer Mehrheit von mindestens drei 
Vierteln der Gesamtzahl seiner stimmberechtigten Mitglieder eine klä-
rungsbedürftige Thematik in Form eines Antrags der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission vorlegt, 

- wenn eine nach Artikel 9 Grundordnung gebildete Kommission mit einer 
Mehrheit von mindestens drei Vierteln der Gesamtzahl ihrer Mitglieder eine 
klärungsbedürftige Thematik in Form eines Antrags der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission vorlegt, 

- wenn Wahlen nach Maßgabe dieser Ordnung durchzuführen sind, 

- 'wenn eine Seite der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission einen An-
trag auf Beschlussfassung gemäß § 2 Abs. 1 stellt. 'Liegt ein Antrag vor, 
hat der Arbeitsrechtsausschuss zunächst sechs Monate ab Antragsein-
gang bei der Geschäftsführung Zeit, sich mit dem Antrag zu befassen. 3Der 
Arbeitsrechtsausschuss kann eine Stellungnahme zu dem Antrag abge-
ben. 4Nach Ablauf der Sechsmonatsfrist soll innerhalb von zwei Monaten 
eine Sitzung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission stattfinden, 
wenn nicht der Arbeitsrechtsausschuss mit einer Mehrheit von mindestens 
drei Vierteln der Gesamtzahl seiner Mitglieder eine Weiterleitung des An-
trags an die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission ablehnt. 5Findet die 
nächste reguläre Sitzung innerhalb der nächsten zwei Monate nach Ablauf 
der Sechsmonatsfrist statt, ist von einer gesonderten Sitzung abzusehen. 

- wenn ein Diözesanbischof oder mehrere Diözesanbischöfe gegen einen 
Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission gemäß § 2 Abs. 1 
Einspruch einlegt/ einlegen. 

(3) llst ein Mitglied verhindert, an einer Sitzung teilzunehmen, so ist die Übertragung des 
Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied derselben Seite zulässig. 2Ein Mitglied kann zu-
sätzlich nicht mehr als ein übertragenes Stimmrecht ausüben. 3Die Übertragung des 
Stimmrechtes ist der Geschäftsführung in Textform nachzuweisen. 

(4) lEine Sitzung kann nur stattfinden, wenn auf jeder Seite mindestens die Hälfte der Mit-

 

glieder anwesend ist. 2Unter den Anwesenden muss sich der/ die Vorsitzende und/ 
oder der/ die stellvertretende Vorsitzende befinden. 3Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 
4Unbeschadet von Satz 3 ist die Information der nicht in der Zentralen Arbeitsrechtli-
chen Kommission vertretenen Kommissionen und die Beratung mit diesen möglich. 51m 
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Einvernehmen zwischen dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden und dem/ der Vorsit-
zenden können Sachverständige teilnehmen. 6Diese haben kein Stimmrecht. 

(5) Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(6) Antragsberechtigt ist jedes Mitglied der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission; die 
Anträge müssen dem/ der Vorsitzenden über die Geschäftsführung in Textform mit Be-
gründung vorgelegt werden. 

(7) 'Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission fasst Beschlüsse mit einer Mehrheit von 
mindestens drei Vierteln der Gesamtzahl ihrer Mitglieder. 2Auf Antrag eines Mitglieds 
findet eine Beschlussfassung in geheimer Abstimmung statt. 

(8) 'In Eilfällen und in Angelegenheiten, für die eine mündliche Verhandlung entbehrlich 
ist, können Beschlüsse der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission durch schriftliche 
Stimmabgabe herbeigeführt werden. 2Der/ die Vorsitzende entscheidet im Einverneh-
men mit dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden über die Einleitung dieses Verfah-
rens. 3Das Ergebnis der schriftlichen Stimmabgabe wird von der Geschäftsführung fest-
gestellt und den Kommissionsmitgliedern schriftlich mitgeteilt. 

(9) 'Für die Bearbeitung ihrer Aufgaben kann die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission 
ständige oder zeitlich befristete Ausschüsse einsetzen. 2Diese bereiten die Beschlüsse 
der Kommission vor. 

(10) 'Über die Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen. 2Die Protokollführung soll grundsätzlich 
durch die Geschäftsführung erfolgen. 3Das Protokoll wird nach Abstimmung mit dem/ 
der Vorsitzenden und dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden von der Protokollfüh-
rung unterzeichnet und unverzüglich den Mitgliedern der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission zugeleitet. 

§ 11 Arbeitsweise des Arbeitsrechtsausschusses 

(1) 'Der Arbeitsrechtsausschuss tritt bei Bedarf zusammen. 2Er tagt in der Regel drei Mal 
im Kalenderjahr. 3Der Bedarf wird von dem/ der Vorsitzenden im Einvernehmen mit 
dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden festgestellt. 4Der Arbeitsrechtsausschuss soll 
nicht in dem Quartal tagen, in dem die reguläre Sitzung der Zentralen Arbeitsrechtli-
chen Kommission stattfindet. 

(2) 'Die Geschäftsführung lädt im Einvernehmen mit dem/ der Vorsitzenden und dem/ der 
stellvertretenden Vorsitzenden unter Angabe der Tagesordnung spätestens vier Wo-
chen — in Eilfällen zwei Wochen — vor der Sitzung ein. 2Die Geschäftsführung entschei-
det im Einvernehmen mit dem/ der Vorsitzenden und dem/ der stellvertretenden Vor-
sitzenden über die Eilbedürftigkeit. 3Der/ die Vorsitzende entscheidet über die Tages-
ordnung. 

(3) 'Für das Verfahren gelten § 10 Abs. 3 - 7 und 9 - 10 sinngemäß, mit der Maßgabe, 
dass Sitzungen des Arbeitsrechtsausschusses auch stattfinden und Beschlüsse ge-
mäß § 3 gefasst werden können, wenn mindestens sechs Mitglieder der Dienstnehmer-
und sechs Mitglieder der Dienstgebervertreter anwesend sind, darunter der/ die Vorsit-
zende und/ oder der/ die stellvertretende Vorsitzende. 2Die nicht stimmberechtigten 
Mitglieder nach § 6 Abs. 2 sind bei der Bestimmung der Anwesenheit und der Be-
schlussfähigkeit nicht zu berücksichtigen. 

(4) Bei Stellungnahmen zu staatlichen Gesetzgebungsvorhaben, die das Arbeitsrecht be-
treffen, soll das Katholische Büro den Arbeitsrechtsausschuss angemessen beteiligen. 
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§ 12 Online- und Hybridversammlungen 

(1) 1Sitzungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, des Arbeitsrechts-ausschus-
ses und sonstiger Ausschüsse finden im Regelfall als Präsenzsitzungen statt. 'Sie kön-
nen auch als Online-Versammlungen erfolgen. 

(2) Der/ die Vorsitzende kann im Einvernehmen mit der/ dem stellvertretenden Vorsitzen-
den und der Geschäftsführung bestimmen, dass Sitzungen als Online-Versammlungen 
in einem nur für die teilnahmeberechtigten Personen zugänglichen Chat-Raum durch-
geführt werden. 

(3) 'Wird zu einer Online-Versammlung eingeladen, erhalten die teilnahmeberechtigten 
Personen zu diesem Zwecke rechtzeitig vor der Sitzung neben der Tagesordnung auch 
die Zugangsdaten. 'Sie verpflichten sich, die Legitimationsdaten keinem Dritten zu-
gänglich zu machen. 3Mit Einwahl zur Online-Versammlung gilt die teilnahme-berech-
tigte Person als anwesend im Sinne des § 10 Abs. 4 Satz 1 und 2. 

(4) 'Hybrid-Versammlungen sind nur in Ausnahmefällen zulässig. 2Es gelten die Absätze 
2 und 3 entsprechend. 

(5) 1Während der Online- oder Hybrid-Versammlung sind Abstimmungen und Wahlen 
grundsätzlich möglich, soweit entsprechende technische Möglichkeiten existieren. 'Die 
Abstimmungen und Wahlen erfolgen unter Wahrung der Vorgaben dieser Ordnung und 
der datenschutzrechtlichen Vorgaben (z.B. KDG) durch Nutzung geeigneter techni-
scher Mittel, wie beispielsweise Abstimmungssoftware. 

(6) Im Übrigen sind die Vorschriften zu Präsenzversammlungen entsprechend zu berück-
sichtigen. 

§ 13 Inkraftsetzung der Beschlüsse der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1) 'Ein Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, der den Erlass von 
Rechtsnormen gemäß § 2 Abs. 1 zum Gegenstand hat, wird nach Unterzeichnung 
durch den Vorsitzenden/ die Vorsitzende durch die Geschäftsführung den zuständigen 
Diözesanbischöfen zur Kenntnisnahme übermittelt. 'Auf die Einspruchsfrist nach Ab-
satz 2 wird hingewiesen. 

(2) Sieht sich ein Diözesanbischof nicht in der Lage, einen Beschluss in Kraft zu setzen, 
weil er offensichtlich gegen kirchenrechtliche Normen oder gegen Vorgaben der katho-
lischen Glaubens- und Sittenlehre verstößt, so legt er innerhalb von sechs Wochen 
nach Zugang des Beschlusses beim Bischöflichen Ordinariat unter Angabe von Grün-
den Einspruch bei der Geschäftsführung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
ein; dabei können Gegenvorschläge unterbreitet werden. 

(3) 1Wenn bis zum Ablauf der sechswöchigen Frist kein Einspruch erhoben worden ist, teilt 
die Geschäftsführung den Diözesanbischöfen mit, dass der Beschluss in den (Erz-) 
Diözesen in Kraft zu setzen und innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zugang der 
Information in den Amtsblättern zu veröffentlichen ist. 'Hierüber informiert die Ge-
schäftsführung zeitgleich den Deutschen Caritasverband. 

(4) 'Im Falle eines Einspruchs informiert die Geschäftsführung die Diözesanbischöfe über 
den Einspruch. 'Die Angelegenheit wird von der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion innerhalb einer Frist von drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Information über den 
Einspruch an die Diözesanbischöfe erneut beraten. 3Fasst sie einen neuen Beschluss 
oder bestätigt sie ihren bisherigen Beschluss, so leitet die Geschäftsführung diesen 
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allen Diözesanbischöfen zur Inkraftsetzung und dem Deutschen Caritasverband zur 
Kenntnis zu. 4Der Diözesanbischof setzt den Beschluss in Kraft und veröffentlicht ihn 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zugang der Information im Amtsblatt. 

(5) Kommt ein Beschluss nach Absatz 4 Satz 3 nicht zustande, so ist das Verfahren been-
det. 

(6) 'Mit dem Ablauf der Inkraftsetzungsfrist des Abs. 3 bzw. des Abs. 4 Satz 4 findet der 
Beschluss auch im Geltungsbereich der Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Cari-
tasverbandes Anwendung. 2Der Beschluss soll zusätzlich in der Verbands-zeitschrift 
„neue caritas" veröffentlicht werden. 

(7) Ein Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, der Empfehlungen gemäß 
§ 2 Abs. 3 zum Gegenstand hat, wird allen aufgrund Artikel 9 Grundordnung errichteten 
Kommissionen zur Beratung zugeleitet. 

(8) 'Eine am 01.01.1998 bereits in Kraft befindliche Regelung in einer diözesanen Ordnung 
kann vorsehen, dass die Beschlüsse der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission zu-
sätzlich von einer diözesanen oder regionalen Kommission unter Wahrung der Frist 
nach Abs. 2 wortlautidentisch zu beschließen sind. 2Die Regelungen der Absätze 1 bis 
7 bleiben hiervon unberührt. 

§ 14 Vermittlungsausschuss 

(1) Für den Zuständigkeitsbereich der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission wird ein 
Vermittlungsausschuss gebildet. 

(2) 'Der Vermittlungsausschuss setzt sich unter Wahrung der Parität aus acht Personen 
zusammen — aus je einem/ einer Vorsitzenden der beiden Seiten sowie sechs Beisit-
zern/ Beisitzerinnen. 2Von den Beisitzern/ Beisitzerinnen gehören auf jeder Seite zwei 
der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission an; die beiden weiteren Beisitzer/ Beisit-
zerinnen dürfen nicht Mitglied der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission sein. 

§ 15 Voraussetzungen für die Mitgliedschaft im Vermittlungsausschuss 

(1) 'Die nach § 16 Abs. 1 zu wählenden Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses dür-
fen bei keinem kirchlichen Rechtsträger beschäftigt sein und keinem vertretungsbe-
rechtigten Leitungsorgan eines kirchlichen Rechtsträgers angehören. 2Sie sollen der 
katholischen Kirche angehören und über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Ar-
beitsrecht verfügen. 3Sie dürfen nicht in der Ausübung der allen Kirchenmitgliedern zu-
stehenden Rechte behindert sein und müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie jeder-
zeit für das kirchliche Gemeinwohl eintreten. 'Für sie gelten die Vorgaben der Grund-
ordnung entsprechend. 

(2) Für Beisitzer/ Beisitzerinnen gelten Absatz 1 Satz 2 2. Halbsatz und Satz 4 entspre-
chend. 

§ 16 Wahl und Amtsperiode des Vermittlungsausschusses 

(1) 'Beide Seiten schlagen je einem n Kandidaten/in für den Vorsitz vor. 2Die Zentrale Ar-

 

beitsrechtliche Kommission wählt nach einer Aussprache mit einer Mehrheit von min-
destens drei Vierteln der Gesamtzahl ihrer Mitglieder die beiden Vorsitzenden gemein-
sam in geheimer Wahl. 3Kommt in den ersten beiden Wahlgängen diese Mehrheit nicht 
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zustande, reicht im dritten Wahlgang die einfache Mehrheit der Stimmen. 4Wird auch 
diese nicht erreicht, wählen die Vertreter/ Vertreterinnen der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer getrennt je einen Vorsitzenden/ eine Vorsitzende mit mindestens der 
Mehrheit ihrer Stimmen. 'Wählt eine Seite keinen Vorsitzenden/ keine Vorsitzende, ist 
nur der/ die andere Vorsitzender/ Vorsitzende des Vermittlungsausschusses. 

Jeder Beisitzer/ jede Beisitzerin hat für den Fall der Verhinderung einen Stellvertreter/ 
eine Stellvertreterin. 

Jeweils drei Beisitzer/ Beisitzerinnen und ihre Stellvertreter/ Stellvertreterinnen werden 
von den Dienstgebervertretern/ Dienstgebervertreterinnen bzw. von den Dienstneh-
mervertretern/ Dienstnehmervertreterinnen in der Zentralen Arbeits-rechtlichen Kom-
mission benannt. 

Die Abwahl eines/ einer Vorsitzenden kann nach einer Aussprache geheim mit einer 
Mehrheit von drei Vierteln der Gesamtzahl der Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtli-
chen Kommission erfolgen. 

'Die Amtsperiode der Mitglieder beträgt vier Jahre. 2Bis zur Wahl eines neuen Vermitt-
lungsausschusses nimmt der bestehende Vermittlungsausschuss die Aufgaben wahr, 
jedoch nicht über die Dauer von zwölf Monaten über das Ende seiner Amtsperiode 
hinaus. 3VViederwahl ist zulässig. 4Das Amt eines Mitglieds des Vermittlungsausschus-
ses, welches gleichzeitig Mitglied der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist, er-
lischt mit seinem Ausscheiden aus dieser. 'Bei vorzeitigem Ausscheiden findet für den 
Rest der Amtsperiode eine Nachwahl statt. 'Dazu gilt das Verfahren nach Absatz 1 
bzw. Absatz 3. 

§ 17 Anrufung des Vermittlungsausschusses 

Falls im Aufgabenbereich des § 2 Abs. 1 ein Antrag in der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom-
mission nicht die für einen Beschluss erforderliche Mehrheit von drei Vierteln der Gesamtzahl 
der Mitglieder erhalten hat, jedoch mindestens die Hälfte der Mitglieder dem Beschluss zuge-
stimmt hat, legt der/ die Vorsitzende der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission diesen An-
trag dem Vermittlungsausschuss vor, wenn auf Antrag wiederum mindestens die Hälfte der 
Mitglieder für die Anrufung des Vermittlungsausschusses stimmt. 

§ 18 Verfahren vor dem Vermittlungsausschuss 

(1) 'Die Einladungen zu den Sitzungen des Vermittlungsausschusses erfolgen auf Veran-
lassung der beiden Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses. 2Für jedes Vermitt-
lungsverfahren wird jeweils zu Beginn des Verfahrens einvernehmlich von den Mitglie-
dern festgelegt, welcher/ welche der beiden Vorsitzenden die Sitzung nach pflichtge-
mäßem Ermessen leitet und welcher/ welche unterstützend teilnimmt. 'Kommt keine 
solche einvernehmliche Festlegung zustande, entscheidet das Los. 4Der/ die leitende 
Vorsitzende kann im Benehmen mit dem weiteren Vorsitzenden Sachverständige hin-
zuziehen. 

(2) 'Die beiden Vorsitzenden unterbreiten dem Vermittlungsausschuss einen gemeinsa-
men Vermittlungsvorschlag. 2Der Vermittlungsausschuss entscheidet mit einer Mehr-
heit von mindestens vier Stimmen über den Vermittlungsvorschlag. 3Eine Stimmenthal-
tung ist nicht zulässig. Sei der Abstimmung haben die beiden Vorsitzenden gemein-
sam nur eine Stimme. 'Sollten beide Vorsitzende sich nicht auf einen Vermittlungsvor-
schlag einigen können, erklären sie das Verfahren für beendet. 

11 
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(3) Das Vermittlungsverfahren soll spätestens zwölf Wochen nach Anrufung des Vermitt-
lungsausschusses mit einem Vermittlungsvorschlag oder mit der Feststellung abge-
schlossen werden, keinen Vermittlungsvorschlag unterbreiten zu können. 

(4) 'Der Vermittlungsausschuss kann im Einvernehmen mit den beiden Vorsitzenden die 
Verbindung verschiedener Vermittlungsverfahren beschließen, wenn die Verfahrens-
gegenstände in sachlichem oder rechtlichem Zusammenhang stehen. 2Nach der Ver-
bindung ist entsprechend Absatz 1 ein leitender Vorsitzender/ eine leitende Vorsit-
zende zu bestimmen, wenn kein solcher/ keine solche nach § 18 gewählt ist. 

(5) Das Vermittlungsverfahren ist nicht öffentlich. 

(6) 'Scheidet der/ die leitende Vorsitzende während des Verfahrens aus dem Amt aus oder 
ist er/ sie dauerhaft krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen an der Wahrneh-
mung des Amtes verhindert, wird der/ die andere leitender/ leitende Vorsitzender/ Vor-
sitzende. 2Die dauerhafte Verhinderung ist durch den/ die Vorsitzenden/ Vorsitzende 
und den/ die stellvertretenden/ stellvertretende Vorsitzenden/ Vorsitzende festzustel-
len. 3Scheidet einer/ eine der beiden Vorsitzenden aus dem Amt aus bzw. ist einer/ 
eine der beiden Vorsitzenden dauerhaft verhindert, so hat binnen einer Frist von drei 
Monaten ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens bzw. ab dem Zeitpunkt der Feststellung 
der dauerhaften Erkrankung oder Verhinderung eine Neuwahl zu erfolgen. 4Solange 
ruht das Verfahren. 5Eine Neuwahl für den Rest der Amtsperiode findet auch dann statt, 
wenn der/ die Vorsitzende im Sinne des § 16 Abs. 1 S. 4 aus dem Amt ausgeschieden 
ist oder dauerhaft verhindert ist. 

§ 19 Verfahren zur ersetzenden Entscheidung 

(1) 'Stimmt die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission im Falle des § 18 dem Vermittlungs-
vorschlag nicht mit mindestens drei Vierteln der Gesamtheit ihrer Mitglieder innerhalb 
einer Frist von zwölf Wochen zu oder entscheidet die Zentrale Arbeitsrechtliche Kom-
mission nicht gemäß § 10 Abs. 7 oder 8 selbst über die Angelegenheit, hat sich der 
Vermittlungsausschuss erneut mit der Angelegenheit zu befassen, wenn mindestens 
die Hälfte der Gesamtzahl der Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
dies beantragt. 2Das Verfahren ist nicht öffentlich. 

(2) 'Der Vermittlungsausschuss entscheidet mit einer Mehrheit von mindestens vier Stim-
men über den Vermittlungsvorschlag. 2Eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 3Die 
beiden Vorsitzenden haben gemeinsam nur eine Stimme. 4Der Vermittlungsspruch (er-
setzende Entscheidung) tritt an die Stelle eines Beschlusses der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission. 5Er wird durch die Geschäftsführung den Diözesanbischöfen 
zur Inkraftsetzung gemäß § 13 vorgelegt. 5Die Geschäftsführung der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission setzt die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission unverzüglich 
über die ersetzende Entscheidung, die den Diözesanbischöfen zugeleitet wird, in 
Kenntnis. 

(3) Das Verfahren zur ersetzenden Entscheidung soll spätestens acht Wochen nach er-
neuter Anrufung des Vermittlungsausschusses mit einer ersetzenden Entscheidung o-
der mit der Feststellung abgeschlossen werden, dass keine ersetzende Entscheidung 
unterbreitet wird. 
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§ 20 Freistellung 

1Die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, die im kirchlichen Dienst stehen, 
sind zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben im notwendigen Umfang von der 
dienstlichen Tätigkeit freizustellen, insbesondere für die Teilnahme an den Sitzungen der Zent-
ralen Arbeitsrechtlichen Kommission, des Arbeitsrechtsausschusses und der sonstigen Aus-
schüsse sowie für deren Vorbereitung. 2Zu den Aufgaben gehört auch die Pflege einer ange-
messenen Rückbindung zu denen, die sie repräsentieren. 3Die Freistellung beinhaltet den An-
spruch auf Reduzierung der übertragenen Aufgaben. 

§ 21 Beratung 

'Den Seiten werden zur Beratung im notwendigen Umfang durch den Verband der Diözesen 
Deutschlands entweder eine sachkundige Person oder die für eine Beratung durch Hono-
rarkräfte erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt. 2Der Berater/ die Beraterin ist nicht Mit-
glied der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, kann jedoch an den Sitzungen der Zentra-
len Arbeitsrechtlichen Kommission und deren Ausschüsse teilnehmen. 3Die Teilnahme ist auf 
einen Berater/ eine Beraterin pro Seite beschränkt. 

§ 22 Kosten 

(1) 1Für die Sitzungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, des Arbeitsrechts-
ausschusses, der anderen Ausschüsse sowie für die laufende Geschäftsführung und 
die Beratung der Vertreter/ Vertreterinnen der Dienstnehmer sowie der Dienstgeber im 
Sinne des § 21 trägt der Verband der Diözesen Deutschlands im erforderlichen Umfang 
die notwendigen Kosten für Raum, Geschäftsbedarf und Personalkräfte. 2Zu den not-
wendigen Kosten gehören auch die Kosten für Unterbringung und Verpflegung. 3Der 
Verband der Diözesen Deutschlands trägt auch die durch die Freistellung gemäß § 20 
dem jeweiligen kirchlichen Dienstgeber entstehenden Personalkosten. 

(2) 11m Übrigen tragen für Mitglieder, die dem verfasst-kirchlichen Bereich angehören, die 
jeweilige (Erz-)Diözese, für Mitglieder aus dem Bereich der Caritas der Deutsche Cari-
tasverband die Fahrtkosten sowie ggf. Tagegelder. 2Für die entsandten Vertreter/ Ver-
treterinnen der Gewerkschaft trägt die jeweilige Gewerkschaft die Fahrtkosten sowie 
ggf. Tagegelder. 

(3) 1Dem/ der Vorsitzenden und dem/ der stellvertretenden Vorsitzenden des Vermittlungs-
ausschusses kann eine Aufwandsentschädigung oder eine Vergütung gewährt werden. 
2Die Kosten hierfür trägt der Verband der Diözesen Deutschlands. 3Er trägt für diese 
Personen auch die während ihrer Amtsausübung anfallenden notwendigen Reisekos-
ten. 4Das Nähere kann in einer Entschädigungsordnung geregelt werden. 
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Für das Bistum Erfurt 

Erfurt, [Datum] .20. Od. (2023 

(Siegel) gez. Dr. Ulrich Neymeyr 
Bischof 

(Siegel) gez. Elisabeth Wappes 
Kanzlerin 

- Ende des Dokuments - 
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Elisabeth Wappes 
Kanzlerin 

Dekret 

über das Gesetz zur Änderung der „Ordnung über das Verfahren zur Anerkennung des 
Leids" (UKA-Ordnung-ÄnderungsG) für das Bistum Erfurt 

Am 23.01.2023 hat der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz die letzte Änderung 

der „Ordnung über das Verfahren zur Anerkennung des Leids" beschlossen. Mit dieser 
Änderung wird insbesondere eine Widerspruchsmöglichkeit von Betroffenen gegen die 
Festsetzung der Leistungshöhe der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen 

(UKA) geschaffen. Um die Fortgeltung der bisherigen Änderungen sicherzustellen, erfolgt die 
Verabschiedung in Form eines sog. „Artikelgesetzes" (Anlage 1) und wird zum 01.03.2023 in 
Kraft gesetzt. Zum besseren Verständnis ist der Normtext als eine durchgeschriebene 

Fassung (Anlage 2) beigefügt. 

Erfurt, den 20.02.2023 

UI dt Yery 
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0 

0 

Dr. Ulrich Neymeyr 
Bischof 



Anlage 1 

Gesetz zur Änderung der „Ordnung für das Verfahren zur 
Anerkennung des Leids" 

(UKA-Ordnung-ÄnderungsG) 

Artikel 1 
Änderung der „Ordnung für das Verfahren zur Anerkennung des Leids" 

Die „Ordnung für das Verfahren zur Anerkennung des Leids" (UKA-Ordnung) vom 24. Novem-

ber 2020 in der Fassung vom 26. April 2021, in Kraft gesetzt und veröffentlicht für das Bistum 

Erfurt mit Wirkung zum 01.01.2021 (Amtsblatt für das Bistum Erfurt Nr. 12/2020 vom 

15.12.2020) und mit Wirkung zum 20.06.2021 (Amtsblatt für das Bistum Erfurt Nr. 6/2021 vom 

20.06.2021) wird nach Beratung und Beschlussfassung im Ständigen Rat am 23.01.2023 wie 

folgt geändert: 

1.Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

Die Angabe zu 12. wird wie folgt neu gefasst: 

„12. Widerspruch, erneute Befassung und Vorbringen neuer Informationen" 

2. Abschnitt 6 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

Folgender Satz wird angefügt: 

„Sofern eine gemeinsame Entscheidung über das Ergebnis der Plausibilitätsprüfung 

nicht herbeigeführt werden kann, trifft die Unabhängige Kommission für Anerken-

nungsleistungen die Plausibilitätsentscheidung in Gesamtsitzung gemäß Abschnitt 

4 c (4)." 

3.Abschnitt 12 wird wie folgt neu gefasst: 

„12. Widerspruch, erneute Befassung und Vorbringen neuer Informationen 

(1) Gegen die Festsetzung der Leistungshöhe der Unabhängigen Kommission für 

Anerkennungsleistungen nach Abschnitt 8 können die Betroffenen einmalig schrift-

lich über die Ansprechpersonen oder die zuständige kirchliche Institution (beide im 

Folgenden „jeweilige Stelle") Widerspruch einlegen. Der Widerspruch bedarf keiner 

Begründung. Für die Einlegung des Widerspruchs gilt eine Frist von 12 Monaten ab 

Bekanntgabe der Leistungsentscheidung durch die Geschäftsstelle der Unabhängi-

gen Kommission für Anerkennungsleistungen gem. Abschnitt 11 Absatz 3. Für be-

reits abgeschlossene Verfahren gilt eine Frist bis zum 31.03.2024. 

Über den Widerspruch entscheidet die Unabhängige Kommission für Anerken-

nungsleistungen. Richtet sich der Widerspruch gegen eine Kammerentscheidung, 

so wird eine andere Kammer mit der Entscheidung über den Widerspruch befasst; 
die Zuständigkeit der verschiedenen Kammern ist in der Geschäftsordnung der UKA 

zu regeln. Ist der Berichterstatter der angefochtenen Entscheidung auch Mitglied 
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der zur Entscheidung über den Widerspruch berufenen Kammer, so bearbeitet den 
Widerspruch ein anderer Berichterstatter. Im Fall der Anfechtung einer Entschei-
dung des Plenums bearbeitet den Widerspruch ein anderer Berichterstatter als in 
der angefochtenen Ausgangsentscheidung. Für das Verfahren ist ggf. gemäß den 
Bestimmungen in den Abschnitten 4c, 6 bis 9 zu verfahren. 

Wollen Betroffene ihren Widerspruch begründen, können sie zugleich mit Einlegen 

des Widerspruchs formlos einen Antrag auf Einsicht in die dem UKA-Berichterstatter 

zur Vorbereitung seines Berichts für die Sitzung, in der die angefochtene Entschei-
dung gefallen ist, zur Verfügung stehende Akte stellen. Die Geschäftsstelle der Un-

abhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen stellt die Papierakte unter 
Wahrung der schutzwürdigen Rechte Dritter zum Zweck der Akteneinsicht der je-
weiligen Stelle zur Verfügung, über die der Antrag auf Akteneinsicht gestellt wurde. 
Die Einsicht des Betroffenen in die Papierakte erfolgt bei der jeweiligen Stelle in 
Anwesenheit einer von der jeweiligen Stelle hierfür vorgesehenen Person. 

Der Widerspruch kann innerhalb einer Frist von vier Wochen ab dem Datum der 
Einsichtnahme in die angeforderte Papierakte begründet werden. Er wird über die 
jeweilige Stelle an die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen über-
mittelt. 

Die Geschäftsstelle unterrichtet die antragstellende Person, die kirchliche Institution 
sowie die jeweilige Stelle über die Widerspruchsentscheidung. 

(2) Unabhängig von dem Widerspruchsrecht gemäß Absatz 1 steht es den Betroffe-
nen frei, über die Ansprechpersonen oder zuständige kirchliche Institution den An-
trag nach Abschluss des Verfahrens mit neuen Informationen der Unabhängigen 

Kommission für Anerkennungsleistungen zur erneuten Prüfung vorzulegen. In die-

sem Fall ist, sofern notwendig, gemäß den Bestimmungen in den Abschnitten 6 bis 
9 zu verfahren. Über das Ergebnis der Prüfung wird der Betroffene unterrichtet." 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Änderungsgesetz tritt mit Wirkung vom 01.03.2023 in Kraft. 

; 

Elisabeth Wappes 
Kanzlerin 
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Ordnung für das Verfahren zur Anerkennung des Leids 

Diese Ordnung wurde vom Ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz 
am 24. November 2020 beschlossen. 
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Präambel 

Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen.' Sexueller Missbrauch an Minderjährigen sowie an 

schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen — gerade wenn Kleriker, Ordensleute oder Be-

schäftigte im kirchlichen Dienst solche Taten begehen —, erschüttert nicht selten bei den 

Betroffenen und ihren Angehörigen sowie Nahestehenden und Hinterbliebenen das Grund-

vertrauen in die Menschen und in Gott.2  In jedem Fall besteht die Gefahr schwerer physischer 

und psychischer Schädigungen. Erlittenes Leid kann nicht ungeschehen gemacht werden. 

Im Bewusstsein dessen, in Umsetzung der Erkenntnisse der MHG-Studie und in Weiterent-

wicklung des Verfahrens zur Anerkennung des Leids ergeht deshalb diese Ordnung für das 

Verfahren Anerkennung des Leids, die die bisher geltenden Regelungen zum Verfahren zu 

Leistungen in Anerkennung zugefügten Leids ablösen. 

Durch die materiellen Leistungen soll gegenüber den Betroffenen zum Ausdruck gebracht 

werden, dass die deutschen Bistümer Verantwortung für erlittenes Unrecht und Leid 

übernehmen. Die primäre Verantwortung zur Erbringung von Leistungen liegt beim Täter. 

Überdies gibt es auch eine Verantwortung der kirchlichen Institutionen über den einzelnen 

Täter hinaus. Die Leistungen in Anerkennung des Leids werden durch die Diözesen in 

Deutschland als freiwillige Leistungen und unabhängig von Rechtsansprüchen erbracht. Dies 

geschieht als Zeichen der institutionellen Mitverantwortung und zur Sicherstellung von 

Leistungen an Betroffene ohne eine gerichtliche Geltendmachung und insbesondere, wenn 

nach staatlichem Recht vorgesehene Ansprüche gegenüber dem Beschuldigten wegen 

Verjährung oder Tod nicht mehr geltend gemacht werden können. 

Die Regelungen der „Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und 

schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im 

kirchlichen Dienst" in ihrer jeweils geltenden Fassung bleiben durch diese Ordnung unberührt. 

1. Begriffsbestimmungen 

(1) Materielle Leistungen in Anerkennung des Leids sind Geldzahlungen nach Maßgabe des 
Abschnitts 8 dieser Ordnung. 

(2) Kosten für Therapie und Paarberatung sind Leistungen nach Abschnitt 9 dieser Ordnung. 

(3) Betroffene im Sinne dieser Ordnung sind Minderjährige und Personen nach Abschnitt 1 
Abs. 5, zu deren Lasten eine Tat im Sinne von Abschnitt 3 begangen wurde. 

(4) Ein kirchlicher Kontext im Sinne dieser Ordnung ist gegeben, wenn eine Tat im Sinne von 

Abschnitt 3 begangen wurde von Klerikern der Diözese Erfurt oder von 

„Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen", Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Statement 
zur Vorstellung der Studie „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Or-
densangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz" am 25. September 2018 in Fulda. 

2  Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. 
Die gewählte Form schließt alle Geschlechter ein. 
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Ordensangehörigen in einem Gestellungsverhältnis im Jurisdiktionsbereich des Diö-

zesanbischofs 

- Kandidaten für das Weiheamt im Bereich der Diözese Erfurt 

- Kirchenbeamten der Diözese Erfurt 

- Mitarbeitern eines der verfassten Kirche im Bereich der Diözese Erfurt zugehörenden 

Rechtsträgers 

- zu ihrer Berufsausbildung tätigen Personen eines der verfassten Kirche im Bereich der 

Diözese Erfurt zugehörenden Rechtsträgers 

- nach dem Bundesfreiwilligengesetz (BFDG) oder dem Jugendfreiwilligendienstgesetz 

(JFDG) oder in vergleichbaren Diensten tätigen Personen sowie Praktikanten eines der 

verfassten Kirche im Bereich der Diözese Erfurt zugehörenden Rechtsträgers 

Ehrenamtlichen im Rahmen ihrer Tätigkeit eines der verfassten Kirche im Bereich der 

Diözese Erfurt zugehörenden Rechtsträgers 

im Rahmen der Erfüllung ihres dienstliches Auftrags. 

(5) Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene im Sinne dieser Ordnung sind Schutzbefohlene im 
Sinne des § 225 Abs. 1 2. Alt. StGB3. Diesen Personen gegenüber tragen Beschäftigte im 
kirchlichen Dienst eine besondere Verantwortung, entweder weil sie ihrer Fürsorge und 

Obhut anvertraut sind oder weil bei ihnen allein aufgrund ihrer Schutz- oder Hilfebedürf-

tigkeit eine besondere Gefährdung im Sinne dieser Ordnung besteht. Weiterhin sind darunter 

Personen zu verstehen, die einem besonderen Macht- und/oder Abhängigkeitsverhältnis un-

terworfen sind. Ein solches besonderes Macht- und/oder Abhängigkeitsverhältnis kann 

auch im seelsorglichen Kontext gegeben sein oder entstehen. 

(6)Ansprechpersonen sind die nach Abschnitt 4 der „Ordnung für den Umgang mit sexuellem 

Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und 
sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst" in der Diözese Erfurt beauftragten Personen. 

2. Persönlicher Anwendungsbereich 

Diese Ordnung findet Anwendung auf Anträge auf materielle Leistungen in Anerkennung des 
erlittenen Leids von Betroffenen, die in der Diözese Erfurt als Minderjährige oder schutz- oder 

hilfebedürftige Erwachsene sexuellen Missbrauch im Sinne dieser Ordnung im kirchlichen 

Kontext erlitten haben. 

3. Sachlicher Anwendungsbereich 

Diese Ordnung berücksichtigt die Bestimmungen sowohl des kirchlichen als auch des 

3  Wer eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die 1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, 2. seinem 
Hausstand angehört, 3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen worden oder 4. ihm im Rahmen eines Dienst-
oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, (...). (StGB § 225 Abs. 1) 
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staatlichen Rechts. Der Begriff sexueller Missbrauch im Sinne dieser Ordnung umfasst so-
wohl strafbare als auch nicht strafbare sexualbezogene Handlungen und Grenzverlet-
zungen. 

Die Ordnung bezieht sich 

a) auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches 

(StGB) sowie weitere sexualbezogene Straftaten, 

b) auf Handlungen nach can. 1395 § 2 CIC in Verbindung mit Art. 6 § 1 SST4, nach can. 
1387 CIC in Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 4 SST wie auch nach Art 4 § 1 n. 1 SST in 

Verbindung mit can. 1378 § 1 CIC, soweit sie an Minderjährigen oder an Personen, 

deren Vernunftgebrauch habituell eingeschränkt ist, begangen werden, 

c) auf Handlungen nach Art. 1 § la) des Motu proprio „Vos estis lux mundi", 
d) unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls auf Handlungen unterhalb 

der Schwelle der Strafbarkeit, die im pastoralen oder erzieherischen sowie im betreu-
enden, beratenden oder pflegenden Umgang mit Minderjährigen und schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen eine sexualbezogene Grenzverletzung oder einen sonsti-

gen sexuellen Übergriff darstellen. 

4. Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen 

Über die Höhe materieller Leistungen in Anerkennung des Leids entscheidet eine zentrale und 
unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen. 

a) Mitgliedschaft 

(1) Der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) gehören mindestens 
sieben Personen an. 

(2) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission sollen über psychiatrische/trauma-psycho-

logische, (sozial-)pädagogische, juristische, medizinische oder theologische Ausbildungsab-

schlüsse und Berufserfahrung verfügen. Mindestens ein Mitglied muss die Befähigung zum 
staatlichen Richteramt besitzen. Sie sollen in keinem Arbeits- oder Beamtenverhältnis zu ei-
nem kirchlichen Rechtsträger stehen oder in der Vergangenheit gestanden haben. 

(3) Die Mitglieder werden durch den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz im Be-
nehmen mit der Deutschen Ordensobernkonferenz nach Bestätigung durch den Ständigen Rat 
der Deutschen Bischofskonferenz für die Amtszeit von vier Jahren ernannt. Eine Wiederer-
nennung ist möglich. Die Namen der Mitglieder werden auf der Webseite der Deutschen Bi-
schofskonferenz veröffentlicht. 

4 
Papst Johannes Paul II., Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (SST) vom 30. April 2001. Der in diesem Schreiben 
angekündigte normative Teil liegt in seiner geltenden Form als Normae de gravioribus delictis vom 21. Mai 2010 vor. (Diese 
Normen werden zitiert unter Nennung des entsprechenden Artikels und unter Zufügung des Kürzels für das Bezugsdokument: 
SST.) 
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(4) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen üben ihre Tä-
tigkeit ehrenamtlich aus. Sie erhalten eine angemessene Aufwandsentschädigung, Erstattung 
der Reisekosten sowie Angebote zur Supervision. 

(5) Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen sind von Wei-
sungen unabhängig und nur an diese Ordnung und ihr Gewissen gebunden. Die Mitglieder der 
Unabhängigen Kommission haben über die Angelegenheiten und Tatsachen, die ihnen auf-
grund ihrer Zugehörigkeit zu diesem Gremium bekannt geworden sind, Stillschweigen zu be-
wahren. Dies gilt auch nach ihrem Ausscheiden aus der Unabhängigen Kommission für Aner-
kennungsleistungen. 

(6)Die Mitglieder der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen wählen mit der 
Mehrheit von Zweidritteln der Mitglieder für die jeweilige Amtszeit ein Mitglied zum Vorsitzen-
den und ein weiteres Mitglied als Stellvertreter. 

(7) Ein Mitglied der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen kann jederzeit 
ohne Angabe von Gründen seine Mitgliedschaft beenden. Dies ist dem Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz schriftlich mitzuteilen. 

(8)Die Mitgliedschaft in der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen kann bei 
unüberbrückbaren Differenzen, die eine vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der Unab-
hängigen Kommission für Anerkennungsleistungen unmöglich erscheinen lassen, durch Be-
schluss der Unabhängigen Kommission beendet werden. Die Entscheidung hierzu muss durch 
eine 5/7 Mehrheit der Mitglieder erfolgen. 

(9) Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit vorzeitig aus, erfolgt eine Nachbenennung für 
die restliche Amtszeit nach Maßgabe der Bestimmungen in den Absätzen 2 und 3. 

b) Geschäftsstelle der Unabhängigen Kornmission für Anerkennungsleistungen 

(1) Bei der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen wird eine Geschäftsstelle 
eingerichtet. Der Verband der Diözesen Deutschlands (Körperschaft des öffentlichen Rechts) 
ist Träger der Geschäftsstelle. Diese wird in dem für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Um-
fang personell, finanziell und sächlich ausgestattet. 

(2) Die Kommunikation mit den kirchlichen Institutionen und den Ansprechpersonen erfolgt 
ausschließlich über die Geschäftsstelle. 

(3) Die Geschäftsstelle unterstützt die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen 
in enger Abstimmung mit dem Vorsitzenden bei der Erledigung seiner Aufgaben. Zu den Auf-
gaben der Geschäftsstelle gehören insbesondere: 
- die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Unabhängigen Kommission, 
- die Entgegennahme von durch kirchliche Institutionen oder Ansprechpersonen über-

sandten Anträgen auf Anerkennung des Leids, 
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- die das einzelne Verfahren betreffende Kommunikation mit den betroffenen kirchlichen 

Institutionen, 

die Aufbereitung der Anträge zur Entscheidung und die notwendigen Maßnahmen zum 

Schutz der personenbezogenen Daten, 

- die Dokumentation der Entscheidungen der Unabhängigen Kommission für Anerken-

 

nungsleistungen, 

die Anweisung der Auszahlung von festgelegten materiellen Leistungen, 

- die Aufbewahrung der Anträge unter Wahrung des staatlichen und kirchlichen Daten-

schutz- und Archivrechts. 

(4) Die Geschäftsstelle untersteht den fachlichen Weisungen des Vorsitzenden der Unabhän-

gigen Kommission. 

(5) Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle haben über die Angelegenheiten und Tatsachen, die 

ihnen aufgrund ihrer Mitarbeit bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt 

auch nach ihrem Ausscheiden aus der Geschäftsstelle. 

c) Arbeitsweise der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen 

(1) Die Sitzungen der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen sollen mindes-

tens vierteljährlich stattfinden, bei Bedarf auch häufiger. Die Geschäftsstelle terminiert die Sit-

zungen in Abstimmung mit dem Vorsitzenden und lädt hierzu rechtzeitig ein. Ein Mitarbeiter 

der Geschäftsstelle nimmt an den Sitzungen der Unabhängigen Kommission als Protokollfüh-

rer ohne Stimmrecht teil, soweit die Unabhängige Kommission nichts anderes beschließt. 

(2) Die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen tagt nicht-öffentlich. 

(3) Durch die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen erfolgen keine Anhörun-

gen der Antragstellenden. Eigene Recherchen führt die Unabhängige Kommission nicht durch. 

Sofern der Berichterstatter jedoch grundlegende Fragen zu dem vorgelegten Fall hat, deren 

Beantwortung er als notwendig und maßgeblich im Hinblick auf die Gesamtbewertung befin-

det, so leitet die Geschäftsstelle diese Fragen an die zuständige Ansprechperson oder kirchli-

che Institution weiter. 

(4) Die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen trifft ihre Entscheidungen 

grundsätzlich in Sitzungen. Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens fünf ihrer Mitglieder an-

wesend sind. Die Unabhängige Kommission kann für grundsätzlich geklärte Fallkonstellatio-

nen einstimmige Entscheidungen durch mindestens drei Mitglieder in ihrer Geschäftsordnung 

regeln. Sie trifft ihre Entscheidungen durch Beschluss, wobei Einstimmigkeit angestrebt wird. 

Ist Einstimmigkeit nicht erreichbar, werden die Entscheidungen mit einfacher Mehrheit getrof-

fen. Bei Stimmgleichheit entscheidet der Vorsitzende. Enthaltungen werden als nicht abgege-

bene Stimme gewertet. 
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(5)Wenn alle Mitglieder der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen einver-
standen sind, können Sitzungen auch als Telefon- oder Videokonferenzen stattfinden; Be-
schlüsse sind unverzüglich zu dokumentieren. 

(6)Der Vorsitzende der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen bestimmt für 
jeden zu bearbeitenden Antrag ein Mitglied als Berichterstatter. 

(7)Die Mitglieder erhalten Einsicht in die Unterlagen. 

(8)Zur Organisation der Arbeit und zur Bestimmung der Zusammenarbeit mit der Geschäfts-
stelle kann sich die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen eine Geschäfts-
ordnung geben. 

5. Antragstellung 

(1) Personen, die angeben, als Minderjährige oder schutz- und hilfebedürftige Erwachsene 
sexuellen Missbrauch im Sinne dieser Ordnung im kirchlichen Kontext erlitten zu haben, kön-
nen einen Antrag auf materielle Leistungen in Anerkennung des Leids und/oder Übernahme 
von Kosten für Therapie oder Paarberatung stellen. 

(2) Für die Entgegennahme von Anträgen auf materielle Leistungen gemäß dieser Ordnung 
sind in aller Regel die Ansprechpersonen der betroffenen kirchlichen Institutionen, in dessen 
Dienst der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt beschäftigt war, zuständig, die den Antragstellern, 
sofern von diesen gewünscht, auch Hilfestellung bei der Antragstellung leisten. Es sind die 
von der Deutschen Bischofskonferenz und der Unabhängigen Kommission für Anerkennungs-
leistungen vorgesehenen Formulare zu verwenden. Die Richtigkeit aller Angaben ist an Eides 
statt zu versichern. 

(3) Der Antrag kann ausnahmsweise auch unmittelbar an die Unabhängige Kommission für 
Anerkennungsleistungen übermittelt werden, wenn die verantwortliche kirchliche Trägerinsti-
tution nicht mehr existiert und es keinen Rechtsnachfolger gibt. Die Geschäftsstelle der Unab-
hängigen Kommission koordiniert in diesem Fall die weitere Bearbeitung und Prüfung der 
Plausibilität. Sofern Anträge direkt an die Unabhängige Kommission gestellt werden und die 
verantwortliche kirchliche Institution noch existiert oder es einen Rechtsnachfolger gibt, leitet 
die Geschäftsstelle diese an die zuständige kirchliche Institution weiter. 

(4) Im Falle eines laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens soll die Bearbei-
tung des Antrags solange ruhen, bis in Abstimmung mit den Ermittlungsbehörden eine Anhö-
rung des Beschuldigten im Rahmen der Plausibilitätsprüfung ohne Beeinträchtigung der 
staatsanwaltlichen Ermittlungen möglich ist. 
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6. Prüfung der Plausibilität 

(1) Die Ansprechpersonen prüfen mit der vom Antrag betroffenen kirchlichen Institution die 
Plausibilität der von der antragstellenden Person erhobenen Beschuldigungen. Die 
Plausibilität einer Tatschilderung, beispielsweise zu Beschuldigtem, Tatort, Tatzeit und 
Tathergang, als Voraussetzung für den Erhalt von materiellen Leistungen ist dann gegeben, 
wenn sie objektiven Tatsachen nicht widerspricht und im Übrigen bei Würdigung aller 
Umstände eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für ihre Richtigkeit spricht. 

(2) Einer Plausibitätsprüfung bedarf es nicht, wenn die geschilderte Tat bereits durch ein 
kirchliches oder staatliches Strafverfahren rechtskräftig festgestellt wurde oder im Rahmen 
einer kirchlichen Voruntersuchung oder eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens 
in objektiver Hinsicht tatbestandlich festgestellt wurde, aber aufgrund von Verfolgungs-
verjährung eingestellt wurde. 

(3)Nach Abschluss der Plausbilitätsprüfung wird der originale und vollständige Antrag von den 
Ansprechpersonen oder der kirchlichen Institution an die Geschäftsstelle der Unabhängigen 
Kommission weitergeleitet. Dem Antrag ist ein Votum zur Plausibilität beizufügen, das durch 
die Ansprechperson und die kirchliche Institution erstellt wurde. 

(4) Die Geschäftsstelle prüft die Angaben zur Plausibilitätsprüfung. Sie prüft auch, ob die an-
tragsstellende Person bereits einen Antrag auf Anerkennung des Leids gestellt hat. Liegen der 
Geschäftsstelle relevante Informationen vor, die der Ansprechperson oder kirchlichen Institu-
tion offensichtlich nicht bekannt waren, übermittelt sie diese, soweit rechtlich zulässig, an die 
kirchliche Institution. Die Ansprechperson und die kirchliche Institution können auf dieser 
Grundlage ihr Votum überarbeiten. 

(5) Bei unklaren oder unvollständigen Angaben zur Plausibilitätsprüfung stellt die Geschäfts-
stelle Rückfragen an die den Antrag betreffende Ansprechperson oder kirchliche Institution. In 
diesem Fall sollen diese innerhalb von vier Wochen ihre Angaben präzisieren, vervollständigen 
oder dokumentieren, warum keine weiteren Angaben möglich sind. Der Vorgang wird durch 
die Geschäftsstelle dokumentiert. 

(6) Kommt die Geschäftsstelle gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Unabhängigen Kommis-
sion für Anerkennungsleistungen zu dem Ergebnis, dass das Votum zur Plausibilität nicht 
nachvollziehbar ist, nimmt die Geschäftsstelle Kontakt zur Ansprechperson oder kirchlichen 
Institution auf und übermittelt die Begründung. Die Ansprechperson oder kirchliche Institution 
können hierzu innerhalb von vier Wochen Stellung nehmen. Anschließend ist zwischen der 
kirchlichen Institution und dem Vorsitzenden der Unabhängigen Kommission für Anerken-
nungsleistungen eine gemeinsame Entscheidung über das Ergebnis der Plausibilitätsprüfung 
herbeizuführen. Sofern eine gemeinsame Entscheidung über das Ergebnis der Plausibilitäts-
prüfung nicht herbeigeführt werden kann, trifft die Unabhängige Kommission für Anerken-
nungsleistungen die Plausibilitätsentscheidung in Gesamtsitzung gemäß Abschnitt 4 c (4). 
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(7) Sofern die Plausibilität abschließend verneint wurde, erfolgt eine Information über diese 
Entscheidung an die Ansprechperson und die kirchliche Institution. Diese wiederum informie-
ren den Antragssteller. In diesem Fall endet die Befassung durch die Unabhängige Kommis-
sion für Anerkennungsleistungen und der Antrag wird bei der Geschäftsstelle gemäß Abschnitt 
14 verwahrt. 

(8) Sofern die Plausibilität bejaht wurde, ist gemäß Abschnitt 8 zu verfahren. 

7. Kriterien für die Leistungsbemessung im konkreten Einzelfall 

Orientierungspunkte für die Höhe der materiellen Leistung können insbesondere sein: 
- die Häufigkeit des Missbrauchs, 

das Alter des Betroffenen zum Zeitpunkt des Missbrauchs, 
die Zeitspanne in Fällen fortgesetzten Missbrauchs, 

die Anzahl der Täter, 

die Art der Tat, 

die Anwendung oder die Androhung von körperlicher Gewalt beim sexuellen Missbrauch, 
der Einsatz von Alkohol, Drogen oder Waffen, 

ein bestehendes Abhängigkeitsverhältnis und Kontrolle (zum Beispiel: Heim, Internat) 
zum Zeitpunkt der Tat, 
die Ausnutzung der besonderen Hilfsbedürftigkeit des Betroffenen, 

- der Ort des Missbrauchs (zum Beispiel: sakraler Kontext), 
die Art der körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen sowie weitere Folgen für den 
Betroffenen, 

die Ausnutzung eines besonderen Vertrauensverhältnisses im kirchlichen Bereich, 
das Verhalten des Beschuldigten nach der Tat, 

- ein institutionelles Versagen durch kirchliche Verantwortungsträger, sofern es ursächlich o-
der mitursächlich für den Missbrauch war oder diesen begünstigt oder nicht verhindert hat. 

8. Festsetzung der Leistungshöhe bei Leistungen in Anerkennung des Leids 

(1) Die Leistungshöhe im Einzelfall wird durch die Unabhängige Kommission für Anerken-
nungsleistungen auf der Grundlage des von der Deutschen Bischofskonferenz beschlossenen 
finanziellen Zahlungsrahmens, der sich am oberen Bereich der durch staatliche Gerichte in 
vergleichbaren Fällen zuerkannten Schmerzensgelder orientiert, festgelegt. Dieser Zahlungs-
rahmen sieht Leistungen bis 50.000 Euro vor. 

(2) Die Leistungen werden grundsätzlich als Einmalzahlungen ausgezahlt. Dabei kann in be-
gründeten Einzelfällen auch eine Leistungsauszahlung in monatlichen oder jährlichen Raten 
erfolgen, wenn dies aus bestätigter therapeutischer Sicht im Interesse des Betroffenen ange-
zeigt ist oder der Betroffene dies wünscht. Eine zusätzlich beantragte Erstattung von Kosten 
für Therapie und/oder Paarberatung bleibt davon unberührt. 
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(3) In Ausnahmen können in besonders schweren Härtefällen höhere Leistungen oder ander-
weitige Unterstützungen durch die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen mit 
Zustimmung der kirchlichen Institution festgelegt werden. 

9. Übernahme von Kosten für Therapie und Paarberatung 

(1) Die Prüfung der Voraussetzungen einer Kostenerstattung, die Leistungsfestsetzung und 
Auszahlung der Kosten für Therapie und Paarberatung erfolgt unmittelbar und selbstständig 
durch die betroffene kirchliche Institution. 

(2) Auf der Grundlage eines von einem approbierten Psychotherapeuten vorgelegten Behand-
lungsplans werden Behandlungskosten (max. 50 Sitzungen) bis zur Höhe des Stunden-satzes 
erstattet, der bei einer verhaltenstherapeutischen Behandlung entsprechend der Gebühren-
ordnung für Psychotherapeuten (GOP) gezahlt wird, sofern die Krankenkasse oder ein anderer 
Kostenträger diese nicht übernimmt. Die Psychotherapeuten können eine Kosten-übernahme-
zusage erhalten. Gegen Vorlage der von Psychotherapeut und Patient abgezeichneten Rech-
nung werden die Kosten erstattet. 

(3) Auf der Grundlage des von einem Paarberater, der Psychologe oder Psychotherapeut sein 
muss, vorgelegten Behandlungsplans werden 25 Sitzungen für einen Stundensatz in Höhe 
von max. 125 Euro übernommen. Der Paarberater kann eine Kostenübernahmezusage erhal-
ten. Gegen Vorlage der von dem Paarberater und den Klienten abgezeichneten Rechnung 
werden die Kosten erstattet. 

(4) Darüber hinaus beteiligt sich die Deutsche Bischofskonferenz — vorerst bis zum 31. De-
zember 2023 — am Ergänzenden Hilfesystem (EHS) für Betroffene sexuellen Missbrauchs, 
durch das Betroffene Unterstützung und Linderung von Folgewirkungen erhalten können, 
wenn Leistungen nicht von bestehenden Hilfesystemen übernommen werden. Die Anträge 
sind über die Geschäftsstelle des Fonds Sexueller Missbrauch zu stellen. 

10. Antragstellung bei abgeschlossenen Verfahren zur Anerkennung des Leids 

(1) Auch Personen, die bereits vor dem 1. Januar 2021 Leistungen in Anerkennung des Leids 
erhalten haben, sind antragsberechtigt. Die Anträge sind mit dem dafür vorgesehenen Formu-
lar in der Regel bei den Ansprechpersonen der zuständigen kirchlichen Institution zu stellen. 

(2) In aller Regel verzichtet die kirchliche Institution zugunsten des Betroffenen auf eine er-
neute Prüfung der Plausibilität. Sofern nach Einschätzung der kirchlichen Institution eine er-
neute Prüfung der Plausibilität notwendig ist, sollen die zu erhebenden Informationen mög-
lichst durch Auswertung der bestehenden Akten eingeholt werden. Auf erneute Gespräche mit 
dem Betroffenen sowie alle Handlungen, die eine Retraumatisierung herbeiführen können, ist 
nach Möglichkeit zu verzichten. 



(3) Die kirchliche Institution bestätigt anschließend das bereits durchgeführte Verfahren zur 

Anerkennung des Leids, vermerkt die Höhe der bereits ausgezahlten Leistungen an den Be-

troffenen und leitet den Antrag nebst dem Votum über die ggf. durchgeführte Plausibilitätsprü-

fung an die Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen wei-

ter. 

(4) Die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen bestimmt die neue Leistungs-

höhe unter Berücksichtigung der ergangenen Empfehlung der Zentralen Koordinierungsstelle 

im bis zum 31. Dezember 2020 gültigen Verfahren zur Anerkennung des Leids. 

(5) Bereits ausgezahlte finanzielle Leistungen durch eine kirchliche Institution oder den Be-

schuldigten werden auf die festgelegte materielle Leistung angerechnet. Dies gilt nicht für Zah-

lungen im Zusammenhang mit einer Therapie wegen des durch einen sexuellen Missbrauch 

verursachten Leids. 

11. Leistungsinformation und Auszahlung 

(1) Alle Leistungen sind freiwillige Leistungen der kirchlichen Institutionen in Anerkennung des 

erlittenen Leids ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. 

(2) Die Geschäftsstelle unterrichtet die zuständige kirchliche Institution sowie die zuständige 

Ansprechperson schriftlich über die festgelegte Leistungshöhe. 

(3) Die Geschäftsstelle unterrichtet die antragstellende Person anschließend schriftlich über 

die festgelegte Leistungshöhe und weist auf die Freiwilligkeit der Leistung nach Absatz 1 hin. 

(4) Die Auszahlung erfolgt anschließend durch die Geschäftsstelle der Unabhängigen Kom-

mission für Anerkennungsleistungen. Die kirchliche Institution stellt die notwendigen finanziel-

len Mittel zur Verfügung. 

12. Widerspruch, erneute Befassung und Vorbringen neuer Informationen 

(1) Gegen die Festsetzung der Leistungshöhe der Unabhängigen Kommission für Anerken-

nungsleistungen nach Abschnitt 8 können die Betroffenen einmalig schriftlich über die An-

sprechpersonen oder die zuständige kirchliche Institution (beide im Folgenden „jeweilige 

Stelle") Widerspruch einlegen. Der Widerspruch bedarf keiner Begründung. Für die Einlegung 

des Widerspruchs gilt eine Frist von 12 Monaten ab Bekanntgabe der Leistungsentscheidung 

durch die Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen gern. 

Abschnitt 11 Absatz 3. Für bereits abgeschlossene Verfahren gilt eine Frist bis zum 31. März 

2024. 
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Über den Widerspruch entscheidet die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistun-

gen. Richtet sich der Widerspruch gegen eine Kammerentscheidung, so wird eine andere 

Kammer mit der Entscheidung über den Widerspruch befasst; die Zuständigkeit der verschie-

denen Kammern ist in der Geschäftsordnung der UKA zu regeln. Ist der Berichterstatter der 

angefochtenen Entscheidung auch Mitglied der zur Entscheidung über den Widerspruch be-

rufenen Kammer, so bearbeitet den Widerspruch ein anderer Berichterstatter. Im Fall der An-

fechtung einer Entscheidung des Plenums bearbeitet den Widerspruch ein anderer Berichter-

statter als in der angefochtenen Ausgangsentscheidung. Für das Verfahren ist ggf. gemäß den 

Bestimmungen in den Abschnitten 4c, 6 bis 9 zu verfahren. 

Wollen Betroffene ihren Widerspruch begründen, können sie zugleich mit Einlegen des Wider-

spruchs formlos einen Antrag auf Einsicht in die dem UKA-Berichterstatter zur Vorbereitung 

seines Berichts für die Sitzung, in der die angefochtene Entscheidung gefallen ist, zur Verfü-

gung stehende Akte stellen. Die Geschäftsstelle der Unabhängigen Kommission für Anerken-

nungsleistungen stellt die Papierakte unter Wahrung der schutzwürdigen Rechte Dritter zum 

Zweck der Akteneinsicht der jeweiligen Stelle zur Verfügung, über die der Antrag auf Akten-

einsicht gestellt wurde. Die Einsicht des Betroffenen in die Papierakte erfolgt bei der jeweiligen 

Stelle in Anwesenheit einer von der jeweiligen Stelle hierfür vorgesehenen Person. 

Der Widerspruch kann innerhalb einer Frist von vier Wochen ab dem Datum der Einsicht-

nahme in die angeforderte Papierakte begründet werden. Er wird über die jeweilige Stelle an 

die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen übermittelt. 

Die Geschäftsstelle unterrichtet die antragstellende Person, die kirchliche Institution sowie die 

jeweilige Stelle über die Widerspruchsentscheidung. 

(2) Unabhängig von dem Widerspruchsrecht gemäß Absatz 1 steht es den Betroffenen frei, 

über die Ansprechpersonen oder zuständige kirchliche Institution den Antrag nach Abschluss 

des Verfahrens mit neuen Informationen der Unabhängigen Kommission für Anerkennungs-

leistungen zur erneuten Prüfung vorzulegen. In diesem Fall ist, sofern notwendig, gemäß den 

Bestimmungen in den Abschnitten 6 bis 9 zu verfahren. Über das Ergebnis der Prüfung wird 

der Betroffene unterrichtet. 

13. Berichtswesen 

Die Geschäftsstelle erstellt in Abstimmung mit dem Vorsitzenden der Unabhängigen Kommis-

sion für Anerkennungsleistungen jährlich einen schriftlichen Tätigkeitsbericht. Der Bericht wird 

veröffentlicht. 
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14. Datenschutz und Aufbewahrung 

(1)Soweit diese Ordnung auf personenbezogene Daten einschließlich deren Verarbeitung an-

zuwenden ist, geht sie den Vorschriften des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz 

(KDG) sowie der Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen 

Kirche (Kirchliche Archivordnung — KAO) vor, sofern sie deren Datenschutzniveau nicht unter-

schreitet. Im Übrigen gelten das KDG, die zu seiner Durchführung erlassene Ordnung (KDG-

DVO) sowie die Kirchliche Archivordnung (KAO). 

(2) Die personenbezogenen Daten der Betroffenen aus Anträgen auf Anerkennung des Leids 

dürfen nur verarbeitet werden, sofern die Betroffenen jeweils ihre schriftliche Einwilligung in 

die Verarbeitung personenbezogener und besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

zum Zwecke der Antragsbearbeitung und der Erfüllung der Aufgaben der Unabhängigen Kom-

mission für Anerkennungsleistungen ausdrücklich erteilt haben. 

Für das Bistum Erfurt 

Erfurt, [Datum] 

(Siegel) gez. Dr. Ulrich Neymeyr 
Bischof 

(Siegel) gez. Elisabeth VVappes 
Kanzlerin 

- Ende des Dokuments - 



. 



Dekret 

über die Inkraftsetzung der Ausführungsbestimmungen für Ausbildungsakten von 

Alumnen in den Priesterseminaren gemäß § 22 der Ordnung über die Führung von 

Personalakten und Verarbeitung von Personalaktendaten von Klerikern und 

Kirchenbeamten (Personalaktenordnung - PAO) für das Bistum Erfurt 

Die nachfolgenden Ausführungsbestimmungen für Ausbildungsakten von Alumnen in den 
Priesterseminaren gemäß § 22 PAO in ihrer jeweils geltenden Fassung dienen der 
Sicherstellung einer einheitlichen und rechtssicheren Führung von Ausbildungsakten der 
Alumnen und der Transparenz der Ausbildung in den diözesanen oder überdiözesanen 
Priesterseminaren. Sie werden zum 01.03.2023 in Kraft gesetzt. 

Erfurt, den 20.02.2023 

t U16 Vrtretdr . 

rn Dr. Ulrich Neymeyr 
-o

 

7 Bischof 
c). 

0 -t 
0 

Elisabeth eVappes 
Kanzlerin 



Ausführungsbestimmungen 

für Ausbildungsakten von Alumnen in den Priesterseminaren 

gemäß § 22 der Ordnung über die Führung von Personalakten und Verarbei-

 

tung von Personalaktendaten von Klerikern und Kirchenbeamten (Personal-

 

aktenordnung - PAO) für das Bistum Erfurt 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Für alle Seminaristen als Kandidaten gern. § 3 lit. b) PAO, einschließlich aller Bewerber 
für den priesterlichen Dienst, die in ein Propädeutikum aufgenommen wurden, ist nach 
§ 4 Abs. 1 und 2 PAO eine Personalakte zu führen. 

(2) Sie ist nach § 4 PAO in der Personalabteilung der zuständigen (Erz-)Diözese zu führen, 
in welcher der Bewerber als Alumnus durch den Diözesanbischof in das Priesterseminar 
aufgenommen wurde. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) „Bewerber" sind Personen, die die Aufnahme als Alumnus in das Priesterseminar bean-
tragt haben. 

(2) „Seminaristen" sind Bewerber, die als Alumnus durch den Diözesanbischof oder seinen 
Beauftragten in das Priesterseminar oder in die entsprechende Ausbildungseinrichtung 
aufgenommen sind bis zur Aufnahme in den Klerikerstand. 

(3) „Ausbildungsakte" ist eine Teilakte der Personalakte gern. § 7 Abs. 5 PAO für den Zeit-
raum bis zur Priesterweihe. 

(4) lAkten, die im Rahmen der Ausbildung nach der Priesterweihe bis zum Pfarr-examen 
oder dem Abschluss der Ausbildung (Il. Dienstprüfung) geführt werden, sind ebenfalls 
Teilakten der Personalakte gern. § 7 Abs. 5 PRO. 2Sie sind von diesen Ausführungsbe-
stimmungen nicht erfasst, für sie gelten die Bestimmungen der PAO. 

§ 3 Aufnahme als Alumnus 

(1) Jeder Bewerber als Alumnus hat einen schriftlichen Antrag auf Aufnahme ins Priester-
seminar an den jeweiligen Diözesanbischof zu stellen. 

(2) 1Wenn es Anhaltspunkte gibt, dass der Bewerber seinen Verpflichtungen zur Angabe 
von bereits erfolgten Bewerbungen oder der Entlassung aus bzw. dem Abbruch der Aus-
bildung in einem anderen Seminar nicht nachgekommen ist, darf der Diözesanbischof 
oder sein Bevollmächtigter bei den anderen Priesterseminaren, Ordensinstituten, Ge-
sellschaften des apostolischen Lebens, einem Säkularinstitut oder einer sonstigen geist-

 



lichen Gemeinschaft im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz Nachforschungen an-
stellen und hat ein Zeugnis anzufordern*. 2Der Bewerber ist in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der Antragstellung auf Aufnahme in das Priesterseminar schriftlich darüber 
zu infomieren, dass sowohl alle Bewerber, die nach ausführlicher Prüfung abgelehnt 
werden, als auch Seminaristen, die ihre Ausbildung abbrechen, gern. can. 241 § 3 CIC 
mit Namen und Geburtsdatum sowie Ablehnungs- bzw. Abbruchsgrund gespeichert wer-
den. 3Alle weiteren vom abgelehnten Bewerber eingesandten Unterlagen sind zu ver-
nichten oder dem Bewerber zurückzusenden. 

(3) Die Aufnahme in das Priesterseminar erfolgt durch Dekret des Diözesanbischofs oder 
seines Bevollmächtigten. 

(4) In einem Begleitschreiben soll auf die Geltung der Personalaktenordnung und der Aus-
führungsbestimmungen für Ausbildungsakten hingewiesen werden. 

§ 4 Führung der Ausbildungsakte 

(1) 1Von der Aufnahme in das Priesterseminar an wird für den Seminaristen während der 
Ausbildung im Priesterseminar eine Ausbildungsakte als Teilakte der Personalakte im 
Priesterseminar geführt. 2Die Führung der Ausbildungsakte ist nach § 7 Abs. 5 Satz 3 
PAO in der Hauptpersonalakte der zuständigen (Erz-) Diözese nach § 1 zu vermerken. 

(2) Verantwortliche Person gern. § 4 Abs. 2 Satz 2 PAO zur Führung der Ausbildungsakte 
ist bis zum Ende der Ausbildung der Regens des Priesterseminars. 

(3) 1Die Regelungen der PAO in ihrer jeweils geltenden Fassung sind einzuhalten. 2Beson-
ders zu verweisen ist auf die Verpflichtung zur Paginierung ab dem Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der PAO (§§ 5 Abs. 6, 23 Abs. 2 PAO), sowie die Anhörungspflicht (§ 12 PAO), 
das Einsichtsrecht (§ 13 PAO), die Regelungen zur Auskunft an Dritte (§ 15 PAO) und 
zur Entfernung von Personalaktendaten (§ 16 PAO). 

(4) 1VVeitergehende Notizen und Aufzeichnungen des Regens, welche dieser 
während der Ausbildung als Gedächtnisstützen im Hinblick auf den Zweck der Ausbil-
dung benötigt, sind als solche zu kennzeichnen und gesondert vom Regens zu verwah-
ren. 2Sie sind umgehend datenschutzkonform zu vernichten, sobald dieser Zweck erfüllt 
ist, spätestens vor Überführung der Ausbildungsakte in die Personalakte der zuständi-
gen (Erz-)Diözese zur Priesterweihe. 

§ 5 Überdiözesane Priesterausbildung 

(1) In überdiözesanen Priesterseminaren ist vergleichbar wie in § 14 PAO für die auswärtige 
Tätigkeit definiert zu verfahren: 

a) Personalaktenführende Stelle bleibt die zuständige (Erz-)Diözese nach § 1. 

siehe Allgemeines Dekret der Deutschen Bischofskonferenz über die Aufnahme ins Seminar (Konvikt) von Priesterkandidaten, 
die zuvor in anderen Seminaren (Konvikten), Ordensinstituten oder sonstigen kirchlichen Gemeinschaften waren, vom 14. März 
2000, rekognosziert am 5. Mai 2000 vom Apostolischen Stuhl 



b) Diese stellt dem überdiözesanen Priesterseminar eine Kopie der Personalakte zur 
Verfügung. 

c) Das überdiözesane Priesterseminar stellt sicher, dass alle personalaktenrelevan-
ten Dokumente und Vorgänge für die Dauer der Ausbildung unverzüglich an die 
zuständige (Erz-)Diözese oder den lnkardinationsverband übermittelt werden. 

d) Auch die zuständige (Erz-)Diözese stellt sicher, dass dem überdiözesanen Semi-
nar ausbildungsrelevante Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. 

(2) Bei Abschluss der Ausbildung oder bei Beendigung des Ausbildungsabschnitts im über-

diözesanen Priesterseminar wird die gesamte Ausbildungsakte an die zuständige (Erz-) 

Diözese oder den Inkardinationsverband gesandt. 

§ 6 Inhalt der Ausbildungsakte 

(1) Der Inhalt der Ausbildungsakte richtet sich nach den §§ 7 und 9 PAO. 

(2) So ist gern. § 7 Abs. 2 lit.j) PAO in der Ausbildungsakte nur ein Vermerk zur Einleitung 

einer Plausibilitätsprüfung aufzunehmen, mit einem Hinweis darüber, wo diese Vor-
gangsakten zu finden sind sowie gem. § 7 Abs. 2 lit. g) PAO abschließende Dekrete oder 

Urteile einer kanonischen Voruntersuchung eines Disziplinar- oder Strafprozesses (ggf. 
in Kopie) mit einem Vermerk darüber, wo die vollständigen Unterlagen zu diesen Ver-

fahren zu finden sind. 

(3) Semester- und Jahresgespräche sind zu protokollieren, dem Seminaristen zur Kenntnis 

zu geben und von ihm gegenzuzeichnen, und in die Personalakte aufzunehmen, siehe 

§§ 7, 10 PAO. 

(4) Schriftliche Prüfungsarbeiten sind gern. § 7 Abs. 3 PAO nicht Teil der Ausbildungsakte. 

(5) Mentoren/innen und Gutachter/innen im Rahmen der Ausbildung erhalten vom Regens 

einen Hinweis, dass ihre Gutachten in die Ausbildungsakte eingehen und der Seminarist 

nach § 13 PAO ein Einsichtsrecht besitzt. 

(6) 1Psychologische Begutachtungen und eignungsdiagnostische Verfahren jeder Art im 

Rahmen des Aufnahmeverfahrens und der Ausbildung sind nach § 7 Abs. 2 lit. f) PAO 
besonders gesichert in der Ausbildungsakte zu verwahren. 'Eine mündliche Beratung 

des Regens durch den Ersteller/die Erstellerin eines psychologischen Gutachtens darf 

in Ausnahmefällen erfolgen und bedarf stets der schriftlichen Einwilligung des Bewerbers 
bzw. des Seminaristen, die ebenfalls in der Ausbildungsakte abzulegen ist. 3Dabei hat 

der Seminarist das Recht, auf eigenen Wunsch an einem Gespräch mit dem Gutach-

ter/der Gutachterin und dem Regens teilzunehmen. 

§ 7 Ende der Ausbildung 

(1) Mit der Priesterweihe wird die Ausbildungsakte in die Personalakte der zuständigen 
(Erz-)Diözese überführt. 
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(2) Im Fall des Ausscheidens des Alumnus aus dem Seminar vor der Diakonenweihe geht 
die Ausbildungsakte gern. § 17 Abs. 1, 2 und 4 PAO nach Ablauf von fünf Jahren ins 
Archiv der zuständigen (Erz-)Diözese über. Das Entlassungsdekret wird der Ausbil-
dungsakte beigefügt. 

(3) Im Fall des Ausscheidens des Klerikers vor der Priesterweihe wird die Ausbildungsakte 
ebenfalls an die zuständige (Erz-)Diözese überführt. 

(4) Ein Personalstammblatt mit dem Hinweis, dass die Personalakte in der zuständigen 
(Erz-)Diözese weitergeführt wird, verbleibt im Priesterseminar. 

§ 8 Inkrafttreten 

(1) Diese Ausführungsbestimmungen treten mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für das 
Bistum Erfurt mit Wirkung zum 01.03.2023 in Kraft. 

(2) Die vorstehenden Ausführungsbestimmungen sind vom Zeitpunkt ihres Inkrafttretens an 
auf Seminaristen anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt ihre Ausbildung in einem Semi-
nar beantragen. 

(3) lAlle Regelungen dieser Bestimmung finden mit dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens un-
mittelbare Anwendung auch auf Ausbildungsakten der Seminaristen, die bereits aufge-
nommen wurden. 'Es ist zum Stichtag des Inkrafttretens eine deutliche Zäsur einzufügen 
und die Ausbildungsakte ab diesem Zeitpunkt nach Satz 1 zu führen. 

2o,O2.2o23 

m Dr. Ulrich Neymeyr 
Bischof 
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Erfurt, den 20.02.2023 

MAGt-
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er 47 Dr. Ulrich Neymeyr 

Bischof 

Elisabeth VV es 

Kanzlerin 

Dekret 

über die Inkraftsetzung und Veröffentlichung der Beschlüsse der Bundeskommission 
der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 08.12.2022 

Die Beschlüsse der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 08.12.2022, 
veröffentlicht im Caritas-lnfoservice Ausgabe Januar 2023 — Sonderausgabe AVR vom 
17.01.2023 - sind den Mitgliedseinrichtungen des Caritasverbandes für das Bistum Erfurt e.V. 

zur Kenntnis gegeben worden. Auf diesen Caritas-lnfoservice vom 17.01.2023 wird verwiesen. 

0.g. Beschlüsse, die Bestandteile dieses Amtsblattes sind, werden hiermit für das Bistum Er-

furt in Kraft gesetzt. 
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BK 4/2022 

Beschlüsse 
der Bundeskommission 
am 8. Dezember 2022 in Fulda 

Die Bundeskommission beschließt: 

A. 

Teil I: Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst Teil 2 

§ 2a der Anlage 33 zu den AVR wird wie folgt geändert: 

In § 2a Satz 1 wird jeweils die Angabe „19,5 Stunden" durch die Angabe „30 Stunden" 
ersetzt. 

II. Die Anmerkung zu § 11 Absatz 2 Satz 3 Anlage 33 zu den AVR wird wie folgt geän-
dert: 

„lEin Berufspraktikum nach abgelegtem Examen oder eine praktische Ausbildung 
nach abgelegter theoretischer schulischer Teilprüfung gilt grundsätzlich als Erwerb 
einschlägiger Berufserfahrung. 2Als Erwerb einer einjährigen einschlägigen Berufser-
fahrung gilt entsprechend auch die fachpraktische Ausbildung im Rahmen einer ab-
geschlossenen praxisintegrierten Ausbildung zum Erzieher nach landesgesetzlichen 
Regelungen und im Rahmen einer abgeschlossenen praxisintegrierten Ausbildung 
zum Heilerziehungspfleger nach landesgesetzlichen Regelungen." 

Der Anhang B der Anlage 33 zu den AVR erhält folgende Änderungen: 

1. Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe S 2 wird wie folgt gefasst: 

„S 2 
Mitarbeiter in der Tätigkeit von Kinderpflegern, Sozialassistenten und Heilerzie-

 

hungs(pflege)helfern mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung." 

2. Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe S 3 wird wie folgt gefasst: 

„S 3 
Kinderpfleger, Sozialassistenten und Heilerziehungs(pflege)helfer mit staatlicher 
Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrun-
gen entsprechende Tätigkeiten ausüben." 

3. Die Ziffer 1 des Tätigkeitsmerkmals der Entgeltgruppe S 4 wird wie folgt gefasst: 

„1. Kinderpfleger, Sozialassistenten und Heilerziehungs(pflege)helfer mit staatli-
cher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit 
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sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen fachlichen 
Tätigkeiten ‚2" 

4. Die Entgeltgruppe S 8a wird wie folgt geändert: 

a. Der bisherige Text der Entgeltgruppe S 8a wird zur Ziffer 1 und erhält den Zäh-
ler „1.". 

b. Die Hochziffer „1," wird vor der Hochziffer „3" eingefügt. 

c. Folgende neue Ziffer 2 wird angefügt: 

„2. Mitarbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung und einer abgeschlosse-
nen Weiterbildung als geprüfte Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung 
als Gruppenleiterin/Gruppenleiter in Ausbildungs- oder Berufsförderungs-
werkstätten oder in Werkstätten für behinderte Menschen.'" 

d. Folgende neue Ziffer 3 wird angefügt: 

„3. Arbeitserzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit.'" 

e. Folgende neue Ziffer 4 wird angefügt: 

„4. Mitarbeiter mit Meisterprüfung in der beruflichen Ausbildung/Anleitung in 
Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten-, Suchtkranken-, Wohnungslo-
sen- oder Straffälligenhilfe 21' 22" 

f. Folgende neue Ziffer 5 wird angefügt: 

„5. Mitarbeiter mit Meisterprüfung/Techniker als Gruppenleiter in einer Werk-
statt für behinderte Menschen 20" 

g. In Entgeltgruppe S 7 entfallen die Tätigkeitsmerkmale der Ziffern 5 bis 7 und 
werden als "(weggefallen)" gekennzeichnet. 

5. Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe S 14 wird wie folgt gefasst: 

„S 14 
Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpä-
dagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und — soweit nach dem jeweili-
gen Landesrecht vorgesehen — mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entspre-
chender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähig-
keiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, die Entschei-
dungen zur Vermeidung der Gefährdung des Kindeswohls treffen und in Zusam-
menarbeit mit dem Familiengericht bzw. Betreuungsgericht Maßnahmen einlei-
ten, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, oder mit gleichwertigen Tätig-
keiten, die für die Entscheidung zur zwangsweisen Unterbringung von Menschen 
mit psychischen Krankheiten erforderlich sind (z.B. Sozialpsychiatrischer Dienst 
der örtlichen Stellen der Städte, Gemeinden und Landkreise).12, 13" 

IV. In Anhang B der Anlage 33 zu den AVR erhalten die Anmerkungen zu den Tätig-
keitsmerkmalen der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 folgende Änderungen: 

12.12.2022 BK_2022-04_Beschluesse-durchgeschrieben_Final_gez.docx 2 von 13 



1. In der Anmerkung Nummer 3 wird das Wort „Erziehern," durch die Wörter „Erzie-
hern oder Kinderpflegern" ersetzt sowie hinter dem Wort „Schulkindergärten," die 
Wörter „Ganztagsangeboten für Schulkinder," eingefügt. 

2. Die Anmerkung Nummer 6 wird wie folgt geändert: 

a. Buchstabe f wie folgt gefasst: 
„f) Tätigkeiten einer Facherzieherin/eines Facherziehers mit entsprechender 

abgeschlossener Fort- bzw. Weiterbildung im Umfang von mindestens 160 
Stunden," 

b. Nach Buchstabe f werden folgende neue Buchstaben g und h angefügt: 
„g)Tätigkeiten in Gruppen mit einem Anteil von mindestens 15 Prozent von 

Kindern und Jugendlichen mit einem erhöhten Förderbedarf, 
h) Tätigkeiten von Mitarbeitern, die vom Dienstgeber zur insoweit erfahrenen 

Fachkraft nach § 8a SGB VIII (Kinderschutzfachkraft) bestellt worden sind." 

c. Der bisherige Buchstabe g wird zum Buchstaben i. 

3. Die Anmerkung Nummer 9 wird wie folgt gefasst: 

„'Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr 
grundsätzlich die Zahl der vom 1. Januar bis 31. Dezember des vorangegange-
nen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde 
zu legen. 2Eine Unterschreitung der maßgeblichen je Tag gleichzeitig belegbaren 
Plätze von nicht mehr als 7,5 v.H. führt nicht zur Herabgruppierung. 3Eine Unter-
schreitung um mehr als 7,5 v.H. führt erst dann zur Herabgruppierung, wenn die 
maßgebliche Platzzahl drei Jahre hintereinander unterschritten wird. 4Die Unter-
schreitung der maßgeblich je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze führt auch dann 
nicht zu einer Herabgruppierung, wenn aufgrund von zu betreuenden Kindern 
mit erhöhtem oder wesentlich erhöhtem Förderungsbedarf entsprechende Be-
treuungsanforderungen festgestellt werden. 5Eine Unterschreitung auf Grund 
vom Dienstgeber verantworteter Maßnahmen (z. B. Qualitätsverbesserungen) 
führt ebenfalls nicht zur Herabgruppierung. 6Hiervon bleiben organisatorische 
Maßnahmen infolge demografischer Handlungsnotwendigkeiten unberührt." 

4. Die Anmerkung Nummer 11 wird wie folgt gefasst: 

„11. 'Schwierige Tätigkeiten sind z.B. die 

a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen, 

b) begleitende Fürsorge für Heimbewohner und nachgehende Fürsorge 
für ehemalige Heimbewohner, 

c) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachgehende Fürsorge 
für ehemalige Strafgefangene, 

d) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Mitarbeiter mindestens der Ent-
geltgruppe S 9, 

e) Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von behinderten Menschen 
im Sinne des § 2 SGB IX, bei denen in mindestens vier der neun Le-
bensbereiche im Sinne von § 118 SGB IX nicht nur vorübergehende 
Beeinträchtigungen der Aktivität und Teilhabe vorliegen, 

f) Tätigkeiten in der Schulsozialarbeit, 

g) Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von Menschen mit multip-
len psychosozialen Beeinträchtigungen, 
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h) Tätigkeit in gruppenergänzenden Diensten oder als Leiter einer 
Gruppe in Einrichtungen der Erziehungs-, Behinderten- oder Gefähr-
detenhilfe oder eine dem entsprechende eigenverantwortliche Tätig-
keit, 

i) schwierige Fachberatung, 

j) schwierige fachlich koordinierende Tätigkeit, 

k) Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS erkrankten Personen." 

5. In der Anmerkung Nummer 12 werden nach dem Wort „Diplompädagoge," die 
Wörter „Erziehungswissenschaftler (Bachelor/Master) oder Kindheitspädagoge 
(Bachelor/Master)," eingefügt. 

6. In Anhang B der Anlage 33 zu den AVR wird die Anmerkung Nr. 14 wie folgt neu 
gefasst: 

„14. Voraussetzung für die Eingruppierung ist, dass der Mitarbeiter über eine 
sonderpädagogische Zusatzqualifikation im Sinne der Werkstättenverordnung 
nach dem Neunten Buch des Sozialgesetzbuches oder über eine der sonder-
pädagogischen Zusatzqualifikation gleichgestellte Qualifikation verfügt." 

V. Der § 11 der Anlage 33 zu den AVR erhält folgende Änderungen: 

1. § 11 Absatz 2 Satz 3 der Anlage 33 zu den AVR wird wie folgt geändert: 

In Satz 3 wird das Wort „vier" durch das Wort „drei" ersetzt. 

2. § 11 Absatz 3 der Anlage 33 zu den AVR wird wie folgt neu gefasst: 

a) „(3) 'Die Mitarbeiter erreichen die jeweils nächste Stufe — von Stufe 3 an in 
Abhängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 13 Abs. 2 — nach folgenden Zeiten 
einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ih-
rem Dienstgeber (Stufenlaufzeit): 

Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 

Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, 

Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3, 

Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und 

Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5." 

b) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

3. Es wird eine Anmerkung zu § 11 Absatz 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt: 

„Anmerkung zu Absatz 3 

(1) 'Mitarbeiter, die nach Anhang B dieser Anlage — Entgeltgruppen für Mitarbei-
ter im Sozial- und Erziehungsdienst eingruppiert sind und die am 1. Oktober 
2024 in Stufe 2 eine Stufenlaufzeit von mehr als zwei Jahren absolviert haben, 
werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 3 zugeordnet. 2Mitarbeiter, die nach An-
hang B dieser Anlage — Entgeltgruppen für Mitarbeiter im Sozial- und Erzie-
hungsdienst eingruppiert sind und die am 1. Oktober 2024 in Stufe 3 eine 
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Stufenlaufzeit von mehr als drei Jahren absolviert haben, werden zum 1. Okto-
ber 2024 der Stufe 4 zugeordnet. 

(2) 'Mitarbeiter mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der 
Fallgruppe 2 und Mitarbeiter mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 8b bei 
Tätigkeiten in der Fallgruppe 2, die am 1. Oktober 2024 in Stufe 4 eine Stufen-
laufzeit von mehr als vier Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 
der Stufe 5 zugeordnet. 2Mitarbeiter mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 
8b bei Tätigkeiten der Fallgruppen 1, 3, 4 oder 5, die am 1. Oktober 2024 in der 
Stufe 4 eine Stufenlaufzeit von mehr als vier Jahren absolviert haben, werden 
zum 1. Oktober 2024 der Stufe 5 zugeordnet. 3Mitarbeiter mit Eingruppierung in 
der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppen 1, 3, 4 oder 5, die am 1. 
Oktober 2024 in der Stufe 5 eine Stufenlaufzeit von mehr als fünf Jahren absol-
viert haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 6 zugeordnet. 

(3)Für die Stufenzuordnung gemäß den Absätzen 1 und 2 gilt, dass die ab dem 
1. Oktober 2024 zugeordnete Stufe jeweils neu zu laufen beginnt." 

VI. Anhang A der Anlage 33 zu den AVR 

'Die Werte der Entgeltgruppe S 9 werden ab dem 1. Oktober 2024 neu gefasst. 
2Dafür verändern sich die folgenden Tabellenwerte bis zum 1. Oktober 2024 bei all-
gemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die Ent-
geltgruppe S 9 (in der bis zum 30. September 2024 geltenden Fassung) festgeleg-
ten Vomhundertsatz: 

Mittlere Werte in Euro 
EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 
S 9 3.060,00 3.280,00 3.530,00 3.900,00 4.250,00 4.520,00 

VII. Es wird ein neuer § 11a in die Anlage 33 zu den AVR eingefügt: 

„§ 11a Höhergruppierung auf Antrag 
'Ergibt sich für Mitarbeiter, die am 31. Dezember 2022 in Anlage 33 eingruppiert wa-
ren, aufgrund der Änderungen ab 1. Januar 2023 in Anhang B der Anlage 33 eine 
höhere Eingruppierung, sind diese Mitarbeiter nur auf Antrag gemäß § 11 in diese 
Entgeltgruppe eingruppiert. 2Der Antrag nach Satz 1 kann nur bis zum 30. Juni 2023 
gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt jeweils auf den 1. Juli 2022 zurück. 3Nach 
dem 1. Januar 2023 eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen 
Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung in der höheren Entgeltgruppe unbe-
rücksichtigt." 

VIII. Überleitung 

Es wird ein neuer § 20 in die Anlage 33 zu den AVR eingefügt: 

„§ 20 Überleitung in die Anlage 33 
(1) 'Ergibt sich für Mitarbeiter, die am 31. Dezember 2022 in Anlage 2 eingruppiert 
sind, aufgrund der Änderungen ab 1. Januar 2023 in Anhang B der Anlage 33 eine 
Eingruppierung in Anlage 33, sind sie nur auf Antrag in der Anlage 33 eingruppiert. 
2Der Antrag kann nur bis zum 31. Dezember 2023 gestellt werden (Ausschlussfrist) 
und wirkt jeweils auf den 1. Januar 2023 zurück. 
(2) 'Mitarbeiter, die von ihrem Antragsrecht nach Absatz 1 Gebrauch machen, erhal-
ten ab dem 1. Januar 2023 Entgelt nach einer Entgeltgruppe, in die sie nach § 11 
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i.V.m. Anhang B der Anlage 33 eingruppiert sind. 2Für die Überleitung dieser Mitar-
beiter gilt § 2 Anhang D der Anlage 33 mit der Maßgabe, dass nach dem 1. Januar 
2023 eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen Vergütungs-
gruppe sowie nach dem 1. Januar 2023 erfolgte Bewährungsaufstiege bei der Über-
leitung unberücksichtigt bleiben." 

IX. Befristung mittlere Werte 

Die mittleren Werte sind bis zum 31. Dezember 2024 befristet. 

X. Inkrafttreten 

Die Änderungen in den Ziffern I. bis IV. sowie VII. und VIII. treten zum 1. Januar 2023 
in Kraft. Die Änderungen in den Ziffern V. und VI. treten zum 1. Oktober 2024 in Kraft. 

Teil II: Anzeige- und Nachweispflichten im Abschnitt Xlla der Anlage 1 AVR 

Im Abschnitt Xlla der Anlage 1 zu den AVR wird eine neue Anmerkung zu Absatz (a) 
eingefügt: 

„Anmerkung zu Abs. (a): 
'Abs. (a) Sätze 2 bis 4 gelten nicht für Mitarbeiter, die Versicherte einer gesetzlichen 
Krankenkasse sind, § 5 Abs. la EFZG. 2Diese sind zum Nachweis ihrer Arbeitsunfä-
higkeit gegenüber dem Dienstgeber verpflichtet, zu den in Abs. (a) Satz 2 bis 4 ge-
nannten Zeitpunkten das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussicht-
liche Dauer feststellen und sich eine ärztliche Bescheinigung nach Abs. (a) Satz 2 
oder 4 aushändigen zu lassen. 3  Kommt der Mitarbeiter der Pflicht aus Satz 2 nicht 
nach, gilt Abs. (a) Satz 9 1. Alternative entsprechend. 4Liegt ein Fall des § 5 Abs. la 
Satz 3 EFZG vor, verbleibt es bei der Anwendung des Abs. (a) Sätze 2 bis 4." 

Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. 

Teil III: Änderungen in Anlage 7 zu den AVR 

Änderungen in Abschnitt D des Teils II der Anlage 7 zu den AVR 

1. In Abschnitt D des Teils II der Anlage 7 zu den AVR wird § 1 Abs. 1 wie folgt er-
gänzt: 

„§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Dieser Abschnitt gilt für Auszubildende, die in praxisintegrierten Ausbildungs-
gängen zum Erzieher nach landesrechtlichen Regelungen ausgebildet werden so-
wie für Auszubildende in den Gesundheitsberufen Diätassistent, Ergotherapeut, 
Logopäde, Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent, Medizinisch-techni-
scher Radiologieassistent, Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiag-
nostik, Orthoptist oder Physiotherapeut, für ab dem 1. Januar 2023 begonnene 
Ausbildungsgänge: Medizinischer Technologe für Laboratoriumsanalytik, Medizi-
nischer Technologe für Radiologie, Medizinischer Technologe für Funktionsdiag-
nostik, deren praktische Ausbildung bei einer Einrichtung im Geltungsbereich der 
AVR (§ 2 Abs. 1 AT) erfolgt, die entweder vom selben Träger wie die die 
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theoretische Ausbildung erbringende Schule getragen ist oder die eine Koopera-
tionsvereinbarung mit dieser Schule getroffen hat." 

2. In Abschnitt D des Teils II der Anlage 7 zu den AVR wird § 1 Abs. 2 um eine neue 
Nummer 3b. ergänzt. Die bisherige Nummer 3. wird zu 3a. 
„(2) Den Gesundheitsberufen im Sinne des Absatzes 1 liegen folgende Vorschrif-
ten zu Grunde: 

Ausbildungen Gesetzliche Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung 

Orthoptistengesetz vom 28. November 1989 (BGBI. I S. 2061) 
'Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Orthoptistinnen 
'und Orthoptisten vom 21. März 1990 (BGBI. I S. 563) 

Gesetz über den Beruf des Logopäden vom 7. Mai 1980 
:(BGBI. I S. 529) 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopäden vom 1. 
'Oktober 1980 (BGBI. I S. 1892) 

,a) Medizinisch-techni-

 

sche Laboratoriumsas-

 

sistenten 
:1D) Medizinisch-techni- MTA-Gesetz vom 2. August 1993 (BGBI. I S. 1402) 

3a. :sche Radiologieassis- Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für technische Assis-

 

tenten :tonten in der Medizin vom 25. April 1994 (BGBI. I S. 922) 
:c) Medizinisch-techni-

 

sche Assistenten für' 
:Funktionsdiagnostik 

Für ab dem 1. Januar 
2023 begonnene Aus-

 

MT-Berufe-Gesetz vom 1. Februar 2021 (BGBI. I S. 274) 
bildungsgänge: 

lAusbildungs- und Prüfungsverordnung für Medizinische 
a) Medizinischer Tech-

 

'Technologinnen und Medizinische Technologen (MT-Ausbil-

 

nologe für Laboratori-

 

:dungs- und Prüfungsverordnung - MTAPrV) vom 24. Septenn-

 

umsanalytik 
:ber 2021 (BGBI. I. S. 4467) 

b)Medizinischer Tech-

 

nologe für Radiologie 
c) Medizinischer Tech-

 

nologe für Funktionsdi-

 

agnostik 

1. Orthoptisten 

2. 'Logopäden 

3b. 

Ergotherapeutengesetz vom 25. Mai 1976 (BGBl. IS. 1246) 
Ergotherapeuten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vom 
2. August 1999 (BGBI. I S. 1731) 

:Masseur- und Physiotherapeutengesetz vom 26. Mai 1994 
1(BGBI. I S. 1084) 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten 
:vom 6. Dezember 1994 (BGBI. I S. 3786) 

Diätassistentengesetz vom 8. März 1994 (BGBI. I S. 446) 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Diätassistentinnen 
und Diätassistenten vom 1. August 1994 (BGBI. I S. 2088) 

4. :Ergotherapeuten 

5. Physiotherapeuten 

6. Diätassistenten 
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Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. 

Teil IV: Tarifrunde 2023 Teil I 

Prämie zur Abmilderung des schnellen Anstiegs der Verbraucherpreise 

1. In den AVR wird nach Anlage 1b eine neue Anlage 1c eingefügt: 

„Prämie zur Abmilderung des schnellen Anstiegs der Verbraucherpreise 

(1) 'Vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter, die in den Anlagen 2, 2d, 2e, 21, 21a, 23, 
30, 31, 32, 33 eingruppiert sind und Anspruch auf Dienstbezüge nach Satz 8 und 
9 haben, erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 3.000,00 Euro im Sinne des 
§ 3 Nr. 11c EStG. 2Die Auszahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen in Höhe von 
1.500,00 Euro zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2024. 3Anspruchsberechtigt 
sind Mitarbeiter, die an mindestens einem Tag im Auszahlungsmonat Anspruch 
auf Dienstbezüge nach Satz 8 und 9 haben, sofern ihnen die Leistung im Sinne 
von § 3 Nr. 11c EStG noch nicht vollumfänglich ausgezahlt wurde. 4Abweichende 
Auszahlungsmodalitäten können in einer Dienstvereinbarung geregelt werden. 
51 n Einrichtungen ohne Mitarbeitervertretungen können die Auszahlungsmodali-
täten mit jedem Mitarbeiter gesondert vereinbart werden. 6Die Vereinbarungen 
dürfen die Gesamtsumme von 3.000,00 Euro nicht unterschreiten sowie den 
Auszahlungszeitraum gern. § 3 Nr. 11c EstG nicht überschreiten. 7Bei teilzeitbe-
schäftigten Mitarbeitern vermindert sich die Einmalzahlung sowie der in Satz 6 
benannte Auszahlungsbetrag entsprechend ihrem individuellen Beschäftigungs-
umfangs zum regelmäßigen durchschnittlichen Beschäftigungsumfangs eines 
vollzeitbeschäftigten Mitarbeiters, beträgt jedoch mindestens insgesamt 500,00 
Euro. 8Anspruch auf Dienstbezüge im Sinne des Satzes 1 sind auch der An-
spruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 10 AT, in Abschnitt XII Abs. a 
und b der Anlage 1, in § 2 und § 4 der Anlage 14, in § 17 der Anlagen 30 bis 32 
und § 16 der Anlage 33 genannten Ereignisse sowie der Anspruch auf Kranken-
geldzuschuss aus Abschnitt XII Abs. c Satz 1 der Anlage 1, auch wenn dieser 
wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherers nicht gezahlt wird. 
9Einem Anspruch auf Dienstbezüge gleichgestellt ist der Bezug von Krankengeld 
nach § 45 SGB V oder entsprechender gesetzlicher Leistungen und Leistungen 
nach §§ 18 bis 20 MuSchG oder § 24i SGB V. 

(2) 'Auszubildende und Studierende im Sinne der Anlage 7, die an mindestens 
einem Tag des Auszahlungsmonats Anspruch auf Ausbildungsvergütung haben, 
erhalten zum 30. Juni 2023 und zum 30. Juni 2024 eine Einmalzahlung in Höhe 
von jeweils 500 Euro. 2Absatz 1 Sätze 8 und 9 gelten entsprechend. 

(3)Die Prämie nach Absatz 1 und 2 ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen 
nicht zu berücksichtigen. 

(4) 'Die Prämie nach Absatz 1 und 2 wird nicht mit sonstigen Leistungen ver-
rechnet. 2Sofern für Mitarbeiter, die nach Anlage 21 eingruppiert sind, die für 
vergleichbare Beschäftigte des jeweiligen Bundeslandes geltenden Regelungen 
Leistungen nach § 3 Nr. 11c EStG vorsehen, erhalten diese Mitarbeiter nur die 
Prämie nach Absatz 1." 
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2. Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt zum 1. Dezember 2022 in Kraft. 

Verlängerung der Anlage 17a zu den AVR 

1. § 1 Absatz 2 der Anlage 17a zu den AVR wird wie folgt gefasst: 

„(2) Diese Regelung gilt für Mitarbeiter, die bis zum 30. Juni 2024 die jeweiligen 
Voraussetzungen dieser Regelung erfüllen und deren Altersteilzeitdienstverhältnis 
oder deren flexible Altersarbeitszeit vor dem 1. Juli 2024 begonnen hat." 

2. Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. 

Teil V: Ergänzung des Beschlusses der Bundeskommission zu den Betreuungskräfte in 
VG 10 der Anlage 2 zu den AVR vom 20. Oktober 2022 „Ergänzung der Anmerkung 
148" 

Die in der Anlage 2 zu den AVR bei den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen 
der Vergütungsgruppen 1 bis 12 neue Hochziffer 148 wird nach dem Wort „Einstiegs-
stufe" um folgenden Satz ergänzt: 

„148 (...) Bestandsmitarbeiter, die die Stufe 4 noch nicht erreicht haben, werden zum 
1. November 2022 der Stufe 4 zugeordnet." 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt zum 1. November 2022 in Kraft. 

Teil VI: Kompetenzübertragung Fälligkeit der Einmalzahlung Anlage 33 zu den AVR 

I. Kompetenzübertragung auf die Regionalkommission Baden-Württemberg 

Die Bundeskommission beschließt, die Kompetenz auf die Regionalkommission Ba-
den-Württemberg — wie beantragt — zu übertragen. 

1. Bezugnehmend auf den Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission vom 20. Oktober 2022 zur Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst, 
Änderungen in der Anlage 33 zu den AVR wird beantragt, auf die Regionalkom-
mission Baden-Württemberg die Kompetenz zu übertragen hinsichtlich der Fest-
legung der Fälligkeit und der Konkretisierung des Auszahlungszeitraums für die 
im BK Beschluss vom 20. Oktober 2022 bzw. im Beschluss der RK Baden-Würt-
temberg vom 25. Oktober 2022 beschlossenen Einmalzahlungen, so dass die Re-
gionalkommission folgenden ergänzenden Beschluss fassen kann: 

Der Auszahlungszeitraum, der in den Ziffern I und II festgelegten Einmalzahlun-
gen des Beschlusses der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission 
vom 20. Oktober 2022 zur Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst, Änderungen 
in der Anlage 33 zu den AVR wird dahingehend konkretisiert, dass die jeweiligen 
Einmalzahlungen ab dem 01. Januar 2023 fällig werden und spätestens bis zum 
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31. März 2023 auszuzahlen sind. Vor dem 01. Januar 2023 erfolgte Auszahlungen 
werden darauf angerechnet. 

2. Inkrafttreten 

Der Beschluss tritt zum 8. Dezember 2022 in Kraft. 

Kompetenzübertragung auf die Regionalkommission Ost 

Die Bundeskommission beschließt, die Kompetenz auf die Regionalkommission Ost 
— wie beantragt — zu übertragen. 

1. Kompetenzübertragung 
Bezugnehmend auf den Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission vom 20. Oktober 2022 zur Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst, 
Änderungen in der Anlage 33 zu den AVR wird beantragt, auf die Regionalkom-
mission Ost die Kompetenz zu übertragen hinsichtlich der Festlegung der Fällig-
keit und der Konkretisierung des Auszahlungszeitraums für die im Beschluss der 
Bundeskommission vom 20. Oktober 2022 bzw. im Beschluss der Regionalkom-
mission Ost vom 3. November 2022 beschlossenen Einmalzahlungen, so dass die 
Regionalkommission folgenden ergänzenden Beschluss fassen kann: 

Der Auszahlungszeitraum der in der Ziffer I. 3. festgelegten Einmalzahlung (in 
Höhe von 910,00 Euro für Mitarbeitende der Entgeltgruppen S 2 bis S 11a und in 
Höhe von 1.240,00 Euro für Mitarbeitende der Entgeltgruppen S 11b, S 12 Ziffer 
1, S14 oder S 15 Ziffer 7 gemäß der nach § 12b Anlage 33 AVR jeweils geltenden 
Anspruchsvoraussetzungen) des Beschlusses der Bundeskommission der Ar-
beitsrechtlichen Kommission vom 20. Oktober 2022 zur Tarifrunde Sozial- und Er-
ziehungsdienst, Änderungen in der Anlage 33 und der Anlage 1 AVR, wird dahin-
gehend konkretisiert, dass die Einmalzahlung ab dem 1. Januar 2023 fällig wird 
und spätestens bis zum 31. März 2023 auszuzahlen ist. Vor dem 1. Januar 2023 
erfolgte Auszahlungen werden darauf angerechnet. 

2. Inkrafttreten 

Der Beschluss tritt zum 3. November 2022 in Kraft. 

Fulda, 8. Dezember 2022 

gez. Matthias Mitzscherlich 
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission 
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B. 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 

Teil I: Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst 

Mit diesem zweiten Teilbeschluss werden die bisher nicht nachvollzogenen Teile der Tarifeini-
gungen für den Bereich Sozial- und Erziehungsdienst zum TVöD-B/VKA auch für den Gel-
tungsbereich der Anlage 33 zu den AVR umgesetzt. 

Enthalten sind im Wesentlichen die folgenden Änderungen: 

- zum Umfang der Vorbereitungs- und Qualifizierungszeiten, 
- zur fachpraktischen Ausbildung als einschlägige Berufserfahrung, 
- zu den Änderungen und Ergänzungen der Tätigkeitsmerkmale, 

zu den Änderungen der Stufenlaufzeiten und ab 1. Oktober 2024 und 
zu den Anpassungen der Werte der Entgeltgruppe S 9 ab 1. Oktober 2024. 

Sofern sich für Mitarbeiter durch die Änderungen ab dem 1. Januar 2023 in Anhang B der An-
lage 33 Änderungen ergeben, erfolgt eine Höhergruppierung nur auf Antrag des Mitarbeiters, 
um mögliche Schlechterstellungen zu vermeiden. Dieser Antrag kann von Mitarbeitern, die am 
31. Dezember 2022 in Anlage 33 eingruppiert sind, bis zum 30. Juni 2023 gestellt werden und 
wirkt bei Vorliegen der Voraussetzungen für die Höhergruppierung, in Anlehnung an das In-
krafttreten der Regelungen im öffentlich Dienst, auf den 1. Juli 2022 zurück. Über den Antrag ist 
dabei unter Zugrundelegung der ab dem 1. Januar 2023 geltenden Regelungen zu entschei-
den. 

Teil II: Anzeige- und Nachweispflichten im Abschnitt Xlla der Anlage 1 zu den AVR 

Mit dem Beschluss werden die Regelungen des Abschnitts Xlla der Anlage 1 zu den AVR an die 
neue Gesetzeslage angepasst. Am 1. Januar 2023 tritt die mit dem Dritten Bürokratieentlastungs-
gesetz im November 2019 vorgesehene Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung in Kraft. Der neu eingeführte § 5 Absatz la EFZG sieht für Mitarbeitende, die Versi-
cherte einer gesetzlichen Krankenkasse sind, den Wegfall der Nachweispflicht im Falle einer 
Arbeitsunfähigkeit vorsehen. Sie wird durch die Verpflichtung des Mitarbeitenden ersetz, die Ar-
beitsunfähigkeit bei einem Arzt feststellen und sich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus-
händigen zu lassen. Dabei fallen unter § 5 Abs. la EFZG auch solche Mitarbeitende, die freiwillig 
gesetzlich krankenversichert sind. Daneben muss der Mitarbeitende dem Dienstgeber auch wei-
terhin unverzüglich über seine Arbeitsunfähigkeit informieren (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EFZG). 

Die Ablösung der Nachweispflicht durch die neue Feststellungpflicht gilt nicht für privat versi-
cherte Mitarbeitende sowie für Personen, die nach § 5 Absatz la Satz 3 Nr. 1 EFZG n.F. in einer 
geringfügigen Beschäftigung im Sinne des § 8a SGB IV in Privathaushalten tätig sind. Ferner gilt 
sie nicht, wenn die Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt festgestellt wird, der nicht an der vertrags-
ärztlichen Versorgung teilnimmt, da diese von der Übermittlungspflicht des § 295 Absatz 1 Satz 
1 SGB V nicht erfasst werden. 

Der räumliche Geltungsbereich der neuen Regelung des § 5 Absatz la EFZG n.F. ist auf das 
Inland beschränkt. Es verbleibt daher nach Abschnitt Xlla Absatz (a) Satz 5 der Anlage 1 zu den 
AVR bei der Verpflichtung zur Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei einer Arbeits-
unfähigkeit, die im Ausland beginnt. 
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Teil III: Änderungen in Anlage 7 zu den AVR 

Ab 1. Januar 2023 ist das MT-Berufe-Gesetz (MTBG) vom 24. Februar 2021 gültig. Ebenfalls ab 
1. Januar 2023 ist die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Medizinische Technologinnen 
und Medizinische Technologen (MT-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung - MTAPrV) vom 24. 
September 2021 gültig. 

Die Berufsbezeichnungen im Abschnitt D des Teils II der Anlage 7 zu den AVR müssen für ab 
dem 1. Januar 2023 begonnene Ausbildungsgänge angepasst werden. Wer die Ausbildung er-
folgreich absolviert, erhält auf Antrag bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen die Erlaubnis 
zum Führen der Berufsbezeichnung Medizinischer Technologe für Laboratoriumsanalytik, Medi-
zinischer Technologe für Radiologie oder Medizinischer Technologe für Funktionsdiagnostik. 

Wer diese Ausbildung bis zum 31. Dezember 2026 auf der Grundlage der Vorschriften des MTA-
Gesetzes in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung erfolgreich abgeschlossen hat 
und die weiteren Voraussetzungen erfüllt, erhält auf Antrag die Erlaubnis zum Führen der Be-
rufsbezeichnung nach § 1 Absatz 1 des MTA-Gesetzes in der bis zum 31. Dezember 2022 gel-
tenden Fassung. 

Für die Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten (MfA) gilt Abschnitt E des Teils II der 
Anlage 7 zu den AVR („Auszubildende in der dualen Berufsausbildung"). Die MfA-Ausbildung 
findet dual statt und dauert drei Jahre. Damit ist Abschnitt E des Teils II der Anlage 7 zu den AVR 
einschlägig. 

Teil IV: Tarifrunde 2023 Teil I 

I. Die Prämie dient der Abmilderung des schnellen Anstiegs der Verbraucherpreise und nutzt 
dabei die vom Gesetzgeber gewährte Steuer- und Sozialversicherungsbefreiung. 

II. Mit Beschluss der Bundeskommission vom 25. Februar 2021 war die Möglichkeit der Wahr-
nehmung von Altersteilzeit für eine Vereinbarung und Beginn vor dem 1.Juli 2023 verlängert 
worden. Die Bundeskommission lässt dabei die weiteren Regelungen unverändert. 

Teil V: Ergänzung des Beschlusses der Bundeskommission zu den Betreuungskräfte in 
VG 10 der Anlage 2 zu den AVR vom 20. Oktober 2022 „Ergänzung der Anmerkung 148" 

Bei diesem Beschluss handelt es sich lediglich um eine Klarstellung. Sinn und Zweck des Be-
schlusses im Oktober und der abweichenden Stufenzuordnung für die Betreuungskräfte in der 
VG 10 Ziffern 18 und 19 ist es, die Unterschreitung des Pflegemindestlohns von 13,70 Euro (ab 
1. September 2022) zu verhindern. Die Regelung soll nicht nur für Neueinstellungen ab dem 1. 
November 2022 gelten. Sie gilt ab dem 1. November 2022 auch für Bestandsmitarbeitende, die 
noch nicht die Stufe 4 erreicht haben, um auch hier die Unterschreitung des Pflegemindest-
lohns zu verhindern. Dies wird mit diesem ergänzenden Beschluss verdeutlicht. 

Teil VI: Kompetenzübertragung Fälligkeit der Einmalzahlung Anlage 33 zu den AVR 

Mit Beschluss vom 20. Oktober 2022 der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission 
zur Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienst, Änderungen in der Anlage 33 zu den AVR wurde 
eine Einmalzahlung und ein Auszahlungszeitraum beschlossen. Die Regionalkommissionen 

12.12.2022 BK_2022-04_Beschluesse-durchgeschrieben_Final_gez.docx 12 von 13 



Baden-Württemberg und Ost beantragen die Übertragung der Regelungskompetenz für die Fäl-
ligkeit und den Auszahlungszeitraum der Einmalzahlung. 

C. 

Beschlusskompetenz 

Die Änderungen nach Teil I, Teil II, Teil III, Teil IV und Teil V beinhalten Rechtsnormen über den 
Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung. Es handelt sich in Teilen 
auch um eine Festlegung mittlerer Werte zur Höhe der Vergütungsbestandteile, des Umfangs 
der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 
Satz 1 AK-Ordnung. Damit besteht die Kompetenz der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 
Kommission gern. § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung zur Regelung. 

Die Kompetenzübertragung (Teil VI) beinhaltet Rechtsnormen über den Inhalt des Dienstverhält-
nisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung. Es handelt sich nicht um eine Festlegung der Höhe 
der Vergütungsbestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des 
Erholungsurlaubs i.S.d. § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung, sondern um die Festlegung der Fälligkeit 
und der Konkretisierung des Auszahlungszeitraums. Damit besteht die Kompetenz der Bundes-
kommission nach § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung zur Regelung. Die Bundeskommission fasst 
diesen Beschluss gern. § 13 Abs. 6 Satz 1 2. HS AK-Ordnung. 

* * * 
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Elisabeth W ppes 
Kanzlerin 

Dekret 
über die Inkraftsetzung und Veröffentlichung des Beschlusses der Regional-KODA 
Nord-Ost Nr. 6/2022 

In der Sitzung am 24.11.2022 in Berlin hat die Regional-KODA Nord-Ost den Beschluss 6/2022 

zur — Änderungen in § 23 der DVO - gefasst. 

Dieser Beschluss wird hiermit für das Bistum Erfurt in Kraft gesetzt und veröffentlicht. 

Erfurt, den 20.02.2023 

. \ --r- fridi- j r.er-er 

Dr. Ulrich Neymeyr 
.3 Bischof 
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Regional-KODA Nord-Ost 

Beschluss 6/ 2022 der Regional-KODA Nord-Ost vom 24.11.2022 

In der Sitzung am 24.11.2022 in Berlin hat die Regional-KODA Nord-Ost Folgendes beschlossen: 

I. Änderungen in § 23 DVO 

1) Die Überschrift des § 23 DVO wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 23 Besondere Zahlungen: Vermögenswirksame Leistungen, 
Sterbegeld, Geburtszuwendung, Umwandlung von Entgeltbestandteilen" 

2) Dem § 23 DVO wird der folgende neue Absatz 4 angefügt: 
„(4) Durch einzelvertragliche Regelung oder auf der Grundlage einer 

Dienstvereinbarung können künftige monatliche Entgeltbestandteile der 
Mitarbeiter zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern gemäß § 63a 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) sowie leasingfähigen Zubehörs 
umgewandelt werden." 

II. Inkrafttreten 

Die Änderungen in § 23 Absatz 4 DVO treten zum 1. Januar 2023 in Kraft. 



Elisabeth VVap es 
Kanzlerin 

Utviit f r el f 
Dr. Ulrich Neymeyr 
Bischof 

Dekret 

über die Inkraftsetzung und Veröffentlichung des Beschlusses der Regional-KODA 

Nord-Ost Nr. 7/2022 

In der Sitzung am 24.11.2022 in Berlin hat die Regional-KODA Nord-Ost den Beschluss 7/2022 

zur — Änderungen der Regelungen zu Mitarbeitern im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) der 

DVO (Änderung der Anlage 12 zur DVO) - gefasst. 

Dieser Beschluss wird hiermit für das Bistum Erfurt in Kraft gesetzt und veröffentlicht. 

Erfurt, den 20.02.2023 



Regional-KODA Nord-Ost 

Beschluss 7/2022 der Regional-KODA Nord-Ost vom 24.11.2022 

In der Sitzung am 24.11.2022 in Berlin hat die Regional-KODA Nord-Ost Folgendes 

beschlossen: 

Änderung der Regelungen zu Mitarbeitern im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) in 
der DVO 

I. Änderung der Anlage 12 zur DVO 

Nach § 28b werden folgende neue Paragrafen 28c, 28d und 28e eingefügt: 

„§ 28c 

unbesetzt 

§ 28d 

Höhergruppierung auf Antrag 

'Ergibt sich für Mitarbeiter, die am 30. Juni 2022 in die Entgeltgruppe S 11 b 

eingruppiert waren, aufgrund der Änderungen ab 1. Juli 2022 im Teil B Abschnitt 

XXIV der Anlage 1 zur DVO (Entgeltordnung) eine Eingruppierung in die 

Entgeltgruppe S 12, sind diese Mitarbeiter nur auf Antrag gemäß § 12 DVO in 

diese Entgeltgruppe eingruppiert. 2Ergibt sich für Mitarbeiter, die am 30. Juni 

2022 in die Entgeltgruppe S 12 eingruppiert waren, aufgrund der Änderungen ab 

1. Juli 2022 im Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zur DVO (Entgeltordnung) 

eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe S 14, sind diese Mitarbeiter nur auf 

Antrag gemäß § 12 DVO in diese Entgeltgruppe eingruppiert. 3Der Antrag nach 

Satz 1 oder 2 kann nur bis zum 31. Juli 2023 gestellt werden (Ausschlussfrist) und 

wirkt jeweils auf den 1. Juli 2022 zurück. 4Nach dem 1. Juli 2022 eingetretene 

Änderungen der Stufenzuordnung in der bisherigen Entgeltgruppe bleiben bei der 

Stufenzuordnung in der höheren Entgeltgruppe unberücksichtigt. 5Werden 

Mitarbeiter nach Satz 1 aus einer individuellen Endstufe höhergruppiert, so 

erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Entgelt, das mindestens dem Entgelt 

ihrer bisherigen individuellen Endstufe zuzüglich des Garantiebetrags nach § 17 

Absatz 4b DVO entspricht. 6Werden Mitarbeiter nach Satz 2 aus einer individu-
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eilen Endstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe 

Entgelt, das mindestens dem Entgelt ihrer bisherigen individuellen Endstufe 

zuzüglich des Höhergruppierungsgewinns, den die Mitarbeiter erhalten, die aus 

der Stufe 6 ihrer bisherigen Entgeltgruppe in die höhere Entgeltgruppe 

höhergruppiert werden, entspricht. 7Die individuelle Endstufe verändert sich bei 

allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die 

jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz. 

§ 28e 

Besondere Regelungen hinsichtlich der Stufenlaufzeiten für Mitarbeiter im 

Sozial- und Erziehungsdienst 

(1) 'Mitarbeiter, die nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zur DVO 

(Entgeltordnung) eingruppiert sind und die am 1. Oktober 2024 in Stufe 2 eine 

Stufenlaufzeit von mehr als zwei Jahren absolviert haben, werden zum 

1. Oktober 2024 der Stufe 3 zugeordnet. 2Mitarbeiter, die nach dem Teil B 

Abschnitt XXIV der Anlage 1 zur DVO (Entgeltordnung) eingruppiert sind 

und die am 1. Oktober 2024 in Stufe 3 eine Stufenlaufzeit von mehr als drei 

Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 4 zugeordnet. 

(2) 'Mitarbeiter mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der 

Fallgruppe 2 und Mitarbeiter mit Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 8b bei 

Tätigkeiten in der Fallgruppe 2, die am 1. Oktober 2024 in Stufe 4 eine 

Stufenlaufzeit von mehr als vier Jahren absolviert haben, werden zum 

1. Oktober 2024 der Stufe 5 zugeordnet. 2Mitarbeiter mit Eingruppierung in 

der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppen 1, die am 1. Oktober 

2024 in der Stufe 4 eine Stufenlaufzeit von mehr als vier Jahren absolviert 

haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 5 zugeordnet. 3Mitarbeiter mit 

Eingruppierung in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppen 1, 

die am 1. Oktober 2024 in der Stufe 5 eine Stufenlaufzeit von mehr als fünf 

Jahren absolviert haben, werden zum 1. Oktober 2024 der Stufe 6 zugeordnet. 

2 



(3) Für die Stufenzuordnung gemäß den Absätzen 1 und 2 gilt, dass die ab dem 

1. Oktober 2024 zugeordnete Stufe jeweils neu zu laufen beginnt. 

(4) 'Die Werte der Entgeltgruppe S 9 werden ab dem 1. Oktober 2024 neu gefasst. 

2Dafür verändern sich die folgenden Tabellenwerte bis zum 1. Oktober 2024 

bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den für die Entgeltgruppe S 9 (in der 

bis zum 30. September 2024 geltenden Fassung) festgelegten Vomhundertsatz: 

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

S9 

in Euro 
3.060,00 3.280,00 3.530,00 3.900,00 4.250,00 4.520,00 

46 

(Die Tabellenwerte werden in Tabelle 3 für Mitarbeiter im Sozial- und 
Erziehungsdienst in den (Erz-)Bistümern Dresden-Meißen, Erfurt, Görlitz, Hamburg 
und Magdeburg gültig ab 01.04.2022 mit dem Vermerk „gültig ab 01.07.2022" 
aufgenommen.) 

§ 36 der Anlage 12 zur DVO wird wie folgt geändert: 

In § 36 der Anlage 12 zur DVO werden die Wörter „ab 1. April 2021" gestrichen 

und durch die Wörter „ab 1. Juli 2022" ersetzt. 

Änderung der Anlage 13 zur DVO 

Die Anlage 13 zur DVO (Dienstvertragsbestimmungen für Mitarbeiter im Sozial-

und Erziehungsdienst) wird wie folgt ersetzt: 

„§ 1 

Geltungsbereich 

'Diese Anlage gilt für Mitarbeiter, die gemäß Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 

1 zur DVO (Entgeltordnung) eingruppiert sind. 
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§2 

Gesundheitsschutz 

'Die Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE), die insbesondere in 

Einrichtungen und Heimen, die der Förderung der Gesundheit, der Erziehung, 

Fürsorge oder Betreuung von Kindern und Jugendlichen, der Fürsorge und 

Betreuung von obdachlosen, alten, gebrechlichen, erwerbsbeschränkten oder 

sonstigen hilfsbedürftigen Personen dienen, beschäftigt sind, haben einen 

individuellen Anspruch auf die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung. 2Die 

Durchführung erfolgt nach Maßgabe des Gesetzes über die Durchführung von 

Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz). 3Die 

Mitarbeiter sind in die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung einzubeziehen. 

4Sie sind über das Ergebnis von Gefährdungsbeurteilungen zu unterrichten. 

5Vorgesehene Maßnahmen sind mit ihnen zu erörtern. 6Die Wirksamkeit der 

Maßnahmen ist in angemessenen Abständen zu überprüfen. 

§ 2a 

Regenerationstage/Umwandlungstage 

(1) 'Mitarbeiter, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zur DVO 

(Entgeltordnung) eingruppiert sind, haben im Kalenderjahr bei Verteilung der 

wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche Anspruch auf 

zwei Arbeitstage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts gemäß § 21 

DVO (Regenerationstage). 2Wird die wöchentliche Arbeitszeit an weniger als 

fünf Tagen in der Woche erbracht, vermindert sich der Anspruch auf die 

Regenerationstage entsprechend. 3Maßgeblich für die Verminderung nach 

Satz 2 sind die jeweiligen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Antragstellung nach 

Absatz 2 Satz 2. 4Verändert sich im Zeitraum zwischen der Antragstellung 

und dem gewährten Regenerationstag die Verteilung der wöchentlichen 

Arbeitszeit, erhöht oder vermindert sich der Anspruch auf die 

Regenerationstage entsprechend. 5Verb1eibt bei den Berechnungen nach den 

Sätzen 2 oder 4 ein Bruchteil, der mindestens einen halben Regenerationstag 

ergibt, wird er auf einen vollen Regenerationstag aufgerundet; Bruchteile von 
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weniger als einem halben Regenerationstag bleiben unberücksichtigt. 

Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1:  

'Der Anspruch reduziert sich auf einen Regenerationstag, wenn in dem 

Kalenderjahr nicht für mindestens vier Kalendermonate Anspruch auf Entgelt 

bestanden hat. 2Anspruch auf Entgelt im Sinne des Satz 1 sind auch der 

Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 21 Satz 1 DVO 

genannten Ereignisse und der Anspruch auf Krankengeldzuschuss (§ 22 

Absatz 2 und 3 DVO), auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleistungen 

des Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt wird. 3Einem Anspruch auf 

Entgelt gleichgestellt ist der Bezug von Krankengeld nach § 45 SGB V oder 

entsprechender gesetzlicher Leistungen, Leistungen nach § 56 IfSG, 

Kurzarbeitergeld und Leistungen nach §§ 18 bis 20 MuSchG. 

(2) 1Bei der Festlegung der Lage der Regenerationstage sind die Wünsche des 

Mitarbeiters zu berücksichtigen, sofern dem keine dringenden 

dienstlichen/betrieblichen Gründe entgegenstehen. 2Der Mitarbeiter hat 

den/die Regenerationstag/e spätestens vier Wochen vor dem gewünschten 

Zeitpunkt der Gewährung in Textform gegenüber dem Dienstgeber geltend zu 

machen. 3Der Dienstgeber entscheidet über die Gewährung der 

Regenerationstage bis spätestens zwei Wochen vor diesen und teilt dies 

der/dem Mitarbeiter in Textform mit. 4Im gegenseitigen Einvernehmen ist 

unter Berücksichtigung der aktuellen dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse 

abweichend von den Sätzen 2 und 3 auch eine kurzfristige Gewährung von 

Regenerationstagen möglich. 5Regenerationstage, für die im laufenden 

Kalenderjahr keine Arbeitsbefreiung nach Satz 1 erfolgt ist, verfallen. 

6Abweichend von Satz 5 verfallen Regenerationstage, die wegen dringender 

betrieblicher/dienstlicher Gründe im laufenden Kalenderjahr nicht gewährt 

worden sind, spätestens am 30. September des Folgejahres. 

(3) 'Mitarbeiter, die Anspruch auf eine monatliche SuE-Zulage gemäß § 4 der 

Anlage 13 zur DVO haben, können bis zum 31. Oktober des laufenden 

Kalenderjahres in Textform geltend machen, statt der ihnen zustehenden SuE-

Zulage im Folgejahr bis zu zwei Arbeitstage Arbeitsbefreiung unter 

5 



Fortzahlung des Entgelts gemäß § 21 DVO in Anspruch zu nehmen 

(Umwandlungstage). 2Mitarbeiter, die erstmalig einen Anspruch auf eine SuE-

Zulage gemäß § 4 der Anlage 13 zur DVO erwerben, können nach Ablauf von 

drei Kalendermonaten nach Aufnahme des Arbeitsverhältnisses 

(Neubegründung des Arbeitsverhältnisses oder Tätigkeitswechsel) die 

Geltendmachung der Umwandlungstage für das laufende Kalenderjahr 

erklären. 3Die SuE-Zulage wird jeweils nach der erfolgten Arbeitsbefreiung 

gekürzt. 4Der Kürzungsbetrag ergibt sich aus dem gemäß § 24 Absatz 3 Satz 3 

DVO ermittelten Stundenentgelt bezogen auf die an dem Umwandlungstag 

dienstplanmäßig bzw. betrieblich festgelegten Arbeitsstunden. 5Besteht zum 

Zeitpunkt der Beantragung kein Dienstplan bzw. keine betrieblich festgelegte 

Arbeitszeit, so ist die an dem Umwandlungstag zu leistende Arbeitszeit 

dadurch zu ermitteln, dass die arbeitsvertraglich vereinbarte regelmäßige 

durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit durch die Anzahl der Arbeitstage 

zu teilen ist, die der Mitarbeiter in der Woche zu leisten hat, in der der 

Umwandlungstag liegt. 6Der Mitarbeiter hat den/die Umwandlungstag/e 

spätestens vier Wochen vor dem gewünschten Zeitpunkt der Gewährung in 

Textform gegenüber dem Dienstgeber geltend zu machen. 7Der Dienstgeber 

entscheidet über die Gewährung der Umwandlungstage bis spätestens zwei 

Wochen vor diesen und teilt dies dem Mitarbeiter in Textform mit. 8Bei der 

Festlegung der Lage der Umwandlungstage sind die Wünsche des Mitarbeiters 

zu berücksichtigen, sofern dem keine dringenden dienstlichen/betrieblichen 

Gründe entgegenstehen. 91m gegenseitigen Einvernehmen ist unter 

Berücksichtigung der aktuellen dienstlichen/betrieblichen Verhältnisse 

abweichend von den Sätzen 6 und 7 auch eine kurzfristige Gewährung von 

Umwandlungstagen möglich. 19Eine im Vorjahr nach Satz 1 oder im laufenden 

Kalenderjahr nach Satz 2 beantragte Umwandlung der SuE-Zulage wirkt 

längstens bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres. 

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 1:  

Für das Kalenderjahr 2022 gilt statt des 31. Oktober der 31. Dezember. 

Anmerkung zu Absatz 3 Satz 2:  

Satz 2 gilt nur für Geltendmachungen ab dem 1. Januar 2023. 

6 



Anmerkung zu § 2a:  

Bei den Regenerations- und Umwandlungstagen handelt es sich nicht um 

Urlaubs-/Zusatzurlaubstage. 

§3 

Mitarbeiter im Erziehungsdienst 

'Bei Mitarbeitern im Erziehungsdienst werden — soweit gesetzliche Regelungen 

bestehen, zusätzlich zu diesen gesetzlichen Regelungen — im Rahmen der 

regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Kalenderjahr 

30 Stunden für Zwecke der Vorbereitung und Qualifizierung verwendet; im 

Gebiet der Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt, Thüringen und dem ehemaligen Berlin-Ost gilt, dass diese Zeiten 

zur Vorbereitung und Qualifizierung auch durch gesetzliche Regelungen erfüllt 

sein können. 

2Bei Teilzeitmitarbeitern gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die 

Stundenzahl nach Satz 1 in dem Umfang, der dem Verhältnis ihrer individuell 

vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu der regelmäßigen Arbeitszeit 

vergleichbarer Vollzeitmitarbeiter entspricht, reduziert. 31m Erziehungsdienst tätig 

sind insbesondere Mitarbeiter als Kinderpfleger bzw. Sozialassistent, 

Heilerziehungspflegehelfer, Erzieher, Heilerziehungspfleger, im handwerklichen 

Erziehungsdienst, als Leiter oder ständige Vertreter von Leitern von 

Kindertagesstätten oder Erziehungsheimen sowie andere Mitarbeiter mit 

erzieherischer Tätigkeit in der Erziehungs- oder Eingliederungshilfe. 

Anmerkung zu Satz 3:  

Soweit Berufsbezeichnungen aufgeführt sind, werden auch Mitarbeiter erfasst, die 

eine entsprechende Tätigkeit ohne staatliche Anerkennung oder staatliche Prüfung 

ausüben. 

§4 

SuE-Zulage 
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'Mitarbeiter, die nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zur DVO 

(Entgeltordnung) in einer der Entgeltgruppen S 2 bis S 11 a eingruppiert sind, 

erhalten eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 130,00 Euro. 2Mitarbeiter, die 

nach Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 zur DVO (Entgeltordnung) in einer der 

Entgeltgruppen S llb bis S 12 sowie S 14 oder S 15 bei Tätigkeiten der 

Fallgruppe 6 eingruppiert sind, erhalten eine monatliche SuE-Zulage in Höhe von 

180,00 Euro. 

§5 

Allgemeine Maßgabe zur Anwendbarkeit der DVO 

Soweit in dieser Anlage keine abweichende Regelung vorgesehen ist, findet die 

DVO Anwendung. 

§6 

Inkrafttreten 

Die §§ 1, 2, 2a Absatz 1, 2 und § 5 dieser Anlage treten zum 1. Januar 2022, § 2a 

Absatz 3 dieser Anlage tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. §§ 3 und 4 dieser Anlage 

treten zum 1. Juli 2022 in Kraft." 

III. Änderungen der Anlage 1 zur DVO, Teil B Abschnitt XXIV 

1.I n der Anmerkung Nummer 1 Satz 4 in der Anlage 1 zur DVO, Teil B 

Abschnitt XXIV, wird „und S 11 a" ersetzt durch „, S 11 a, S 13, S 15, S 16, S 

17 und S 18". 

2. Entgeltgruppe S 4 der Anlage 1 zur DVO, Teil B Abschnitt XXIV, wird wie 
folgt neu gefasst: 

„1. Kinderpfleger, Sozialassistenten und Heilerziehungspflegehelfer mit 
staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen 
fachlichen Tätigkeiten. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 2 und 3) 

8 



2. Mitarbeiter in der Tätigkeit von Erziehern, Heilerziehungspfleger oder 
Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 3)" 

3. Diese Änderungen zu 1. und 2. treten zum 1. Juli 2022 in Kraft. 

IV. Änderungen der DVO 

1 .§ 3 Absatz 4d wird gestrichen. 

2.1 n § 39 Absatz 7 wird die Angabe „1. März 2022" durch die Angabe 

„1. Juli 2022" ersetzt. 

9 
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Dekret 

über die Inkraftsetzung und Veröffentlichung des Beschlusses der Regional-KODA 

Nord-Ost Nr. 8/2022 

In der Sitzung am 24.11.2022 in Berlin hat die Regional-KODA Nord-Ost den Beschluss 8/2022 

— Änderung der DVO durch Ergänzung eines Absatz 10 im § 7 - gefasst. 

Dieser Beschluss wird hiermit für das Bistum Erfurt in Kraft gesetzt und veröffentlicht. 

Erfurt, den 20.02.2023 



Regional-KODA Nord-Ost 

Beschluss 8/2022 der Regional-KODA Nord-Ost vom 24.11.2022 

In der Sitzung am 24.11.2022 in Berlin hat die Regional-KODA Nord-Ost Folgendes 
beschlossen: 

I. Änderung der DVO 

§ 7 wird um folgenden Absatz ergänzt: 

„(10) Dienstvereinbarungen und einzelvertragliche Regelungen über Telearbeit, das Arbeiten 
des Mitarbeiters im häuslichen Büro sowie das mobile/dezentrale Arbeiten sind zulässig." 

II. Inkrafttreten 

Diese Änderung tritt am 01. Dezember 2022 in Kraft. 



Erfurt, 20.02.2023 

Liebe Mitbrüder im Priester- und Diakonenamt, 

ganz herzlich möchte ich Sie jetzt schon einladen zum 

Dies sacerdotalis 

am Dienstag, 4. April 2023 in den Dom zu Erfurt. 

Wir wollen beginnen: 

09.30 Uhr mit der Recollectio im Coelicum. Den geistlichen Vortrag hält 

Spiritual Dr. Matthias Hamann. 

10.15 Uhr folgt die Aussetzung des Allerheiligsten im Dom, mit stiller Anbetung 

und Beichtgelegenheit. 

11.45 Uhr wird die Missa Chrisnnatis im Dom sein und 

13.30 Uhr schließt sich das Mittagessen im Priesterseminar an. 

Die Dechanten lade ich als Vertreter ihres Dekanates zur Konzelebration am Altar ein 

(bitte seien Sie 15 Minuten vor Beginn der heiligen Messe in der Sakristei). Die Priester 

sind ebenfalls zur Konzelebration eingeladen. Bringen Sie bitte Schultertuch, Albe, 

Zingulum, weiße Stola, Kanontext und das Gotteslob mit. Das Umkleiden kann in der 

Kilianikapelle (Kreuzgang) erfolgen. Wer schon zelebriert hat oder noch eine Abendmesse 

feiert, sollte dennoch an diesem Tag mit dem Bischof und dem Presbyterium 

konzelebrieren. Auch die Diakone sind herzlich eingeladen, mit Albe und Stola den 

Gottesdienst mitzufeiern. 

Die Heiligen Öle können ca. 15 Minuten nach Beendigung der Ölweihmesse in der 

Klemenskapelle (Kreuzgang) abgeholt werden. 

Liebe Mitbrüder, in der Vorfreude auf unseren gemeinsamen Tag der Besinnung und der 

Vorbereitung auf das Osterfest grüße ich Sie ganz herzlich. Zugleich möchte ich Sie alle 

schon heute auf den Hülfensberg einladen. Für manche ist es eine weite Fahrt dorthin. 

Dennoch hat der Hülfenstag der Priester und Diakone am Montag nach dem 

Dreifaltigkeitssonntag (in diesem Jahr ist dies am 05.06.2023) eine große Tradition. Er ist 

neben dem Priestertag in der Karwoche auch heute ein wichtiger Ausdruck der 

gemeinsamen Erneuerung unseres geistlichen Auftrags. 

etuvidt (irr( 
Dr. Ulrich Neymeyr 

Bischof 



Herr Bischof Neymeyr 

Sonntag 

Freitag 

Samstag 

Sonntag 

Samstag 

Sonntag 

Montag 

Samstag 

Samstag 

Sonntag 

23.04. Gotha 

12.05. Siemerode 

13.05. Heiligenstadt 
St. Marien in Ägidien 

Heiligenstadt 
St. Gerhard 

14.05. Uder 

27.05. Eisenach 

28.05. Erfurt 

29.05. Erfurt 

17.06. Jena 

Mittwoch 01.02. Mühlhausen 
(Pfafferode) 

16.30 Uhr 

10.00 Uhr 

16.00 Uhr 

10.00 Uhr 

16.00 Uhr 

14.00 Uhr 

14.00 Uhr 

09.30 Uhr 

09.30 Uhr 

10.00 Uhr 

24. 06. Mühlhausen 14.00 Uhr 

25.06. Nordhausen 10.30 Uhr 

Firmungen (geplant) 2023 im Bistum Erfurt 

Herr Weihbischof Hauke 

Stand 10.02. 2023 

Sonntag 30.04. Hüpstedt 10.30 Uhr 

Sonntag 07.05. Geismar 10. 00Uhr 

Freitag 12.05. Heyerode 17.00 Uhr 

Samstag 13.05. Worbis 18.00 Uhr 

Sonntag 14.05. Worbis 10.30 Uhr 

Freitag 19.05 Ershausen 17.00 Uhr 

Freitag 26.05. Weißenborn 16.00 Uhr 

Samstag 27.05. Leinefelde 10.00 Uhr 

   

16.00 Uhr 

Montag 29.05. Dingelstädt 10.30 Uhr 

Mittwoch 31.05. Küllstedt 17.00 Uhr 

Donnerstag 15.06. Teistungen 16.00 Uhr 

  

(in Berlingerode) 

Samstag 17.06. Niederorschel 14.30 Uhr 

Sonntag 18.06. Arenshausen 10.00 Uhr 

   

14.00 Uhr 

Freitag 23.06. Lengenfeld/S 17.00 Uhr 

Samstag 01.07. Meiningen 14.00 Uhr 

Samstag 21.10. Weimar 16.00 Uhr 
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Qualifizieren Sie sich für ein 
weiteres Unterrichtsfach 

mit einem Weiterbildungskurs des ThILLM! 

MOTIVATION: 
Sie sind an theologischen Fragen interessiert, vielleicht 
gerade jetzt, in Zeiten großer kirchlicher 

Veränderungen... 
- Ihnen ist wichtig, dass möglichst viele Schülerinnen 

und Schüler in Thüringen in katholischer Religion 

unterrichtet werden? 

Lehrinhalte: 

THEOLOGISCHE GRUNDLEGUNG  (1. HALBJAHR) 
Umsetzung im Selbststudium mit Abrufangeboten 
(Lehrvideos, kurze Aufgabenstellungen) 

und 1 Präsenztag pro Monat 

RELIGIONSPÄDAGOGIK (2.HALBJAHR) 
Umsetzung im Selbststudium und 1 Präsenztag pro Monat 

PRÜFUNG: 

Lehrprobe mit anschließendem Prüfungsgespräch 

ZEITRAUM: 
09/2023-06/2024 

ZIELGRUPPE: 
Staatliche Lehrkräfte der 
Primarstufe und 
Sekundarstufe 1 

AUFWAND: 
1 Schuljahr mit 1 Tag 
Freistellung 

VORAUSSETZUNG: 
Katholische Konfession 
und unbefristete 
Anstellung im Thüringer 
Schuldienst 

VORTEILE: 
Überschaubarer 
Aufwand durch 
passgenaue und 
praxistaugliche 
Weiterbildungsinhalte: 
hohe persönliche 
Flexibilität in der 
Zeiteinteilung durch 
wenig feste Termine 

ERGEBNIS: 
Unterrichtserlaubnis für 
das Fach Katholische 
Religionslehre für den 
Schuldienst im Freistaat 
Thüringen 

KONTAKT: 
Bistum Erfurt 
Schulabteilung 
Herrmannsplatz 9 
99084 Erfurt 
0361 6572281 
Schulabteilung 
@bistum-erfurt.de 

C3t. 
BISTUM 
ERFURT 



„Darum danken wir Gott unablässig dafür, 
dass ihr das Wort Gottes, 

das ihr durch unsere Verkündigung empfangen habt, 
nicht als Menschenwort, sondern — was es in Wahrheit ist — 

als Gottes Wort angenommen habt; 
und jetzt ist es in euch, den Glaubenden, wirksam.” 

(Gedenkbildchen vom Silbernen Priesterjubiläum des Verstorbenen) 

Am Dienstag, 31. Januar 2023 rief Gott, 
der Herr über Leben und Tod, seinen treuen Diener, 
unseren Mitbruder 

Herrn Pfarrer in Ruhe 

Oskar Schollmeyer 
zu sich in sein himmlisches Reich. 
Pfarrer Oskar Schollmeyer stand im 90. Lebensjahr 
und im 62. Jahr seines priesterlichen Dienstes. 

Oskar Schollmeyer wurde am 14. Dezember 1933 in Beberstedt geboren. Gemeinsam mit seinem Bruder 
Walter wuchs er im katholischen Eichsfelddorf auf. 1952 schloss er seine Schulzeit mit dem Abitur in Dingel-
städt ab. Zunächst studierte er in Halle Mathematik und wechselte 1955 in den Sprachenkurs in Halle, um 
sich auf das Theologiestudium vorzubereiten, da er sich entschlossen hatte, Priester zu werden. Nach er-
folgreichem Abschluss des Theologiestudiums in Erfurt und dem sich anschließenden Pastoralkurs empfing 
er am 26. Juni 1961 im Erfurter Dom durch Weihbischof Dr. Joseph Freusberg die Priesterweihe. Seinen 
priesterlichen Dienst begann Oskar Schollmeyer nach einer kurzzeitigen Hilfe in der Pfarrei St. Lorenz zu 
Erfurt als Kaplan in Pfarrei Dom zum Heiligen Kreuz zu Nordhausen. 1963 wechselte er als Kaplan in die 
Pfarrei St. Bonifatius zu Gotha. 1966 wurde er zum Pfarrkurat der neuerrichteten Kuratie Reinholterode er-
nannt. 1971 ernannte ihn Bischof Hugo Aufderbeck zum Pfarradministrator der Pfarrei Bad Berka. Nach drei 
Jahren wurde ihm die Pfarrei St. Alban zu Diedorf übertragen. Nach fünf Jahren wechselte er als Pfarrer in 
die Pfarrei Dermbach in der thüringischen Rhön. 1993 übernahm er den Dienst als Pfarrer der Pfarrei St. 
Johannes der Täufer zu Jützenbach und kam in das Eichsfeld zurück. Im Jahr 2002 erklärte er seinen Ver-
zicht auf die Pfarrei Jützenbach und nahm seinen Wohnsitz als Ruheständler im Pfarrhaus in Berm-
bach/Rhön. Im Februar 2006 zog er jedoch wieder ins Eichsfeld zurück und wohnte seitdem im Hospital zum 
Heiligen Geist in Heiligenstadt. 
Überpfarrlich war Pfarrer Schollmeyer als Pastoralreferent im Dekanat Lengenfeld/Stein und als Caritasrefe-
rent im Dekanat Geisa tätig. 
Am 31. Januar 2023 legte Pfarrer Oskar Schollmeyer sein Leben in Gottes Hände zurück. Für sein ver-
dienstvolles priesterliches Wirken möge er den verheißenen Lohn erhalten. 

Pfarrer Oskar Schollmeyer war seit dem 10.03.2000 Mitglied im Pactum Marianum. 

Requiescat in pace! 

Erfurt, den 20. Februar 2023 
Für das Bistum Erfurt 

4  Zaoei d5J,2 
Weihbischof Dr. Reinhard Hauke 
Bischofsvikar für Priester und Diakone 

Das Requiem wurde gefeiert am Dienstag, 7. Februar 2023, um 10.00 Uhr in Kirche St. Martin in 
99976 Beberstedt, Unterdorf 44. Anschließend war die Beerdigung auf dem Friedhof in Beberstedt. 



„Der Gott aller Gnade aber wird euch wiederaufrichten, 
stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen.” 

1 Petr 5,10- Gebetsbildchen des Verstorbenen 
anlässlich seines 25-jährigen Priesterjubiläums 

Am Freitag, 20. Januar 2023 rief Gott, 
der Herr über Leben und Tod, seinen treuen Diener, 
unseren Mitbruder 

Herrn Pfarrer in Ruhe 

OttoThonhofer 
zu sich in sein himmlisches Reich. 
Pfarrer Otto Thonhofer stand im 86. Lebensjahr 
und im 60. Jahr seines priesterlichen Dienstes. 

Otto Thonhofer wurde am 16. Mai 1937 in Olmütz (Mähren) geboren. Nach der kriegsbedingten Vertreibung 
aus der Heimat kam die Familie über manche Umwege nach Ostdeutschland, wo der Vater in mehreren 
Städten als Zahnarzt arbeitete. Nach dem Abitur im Dresden der Nachkriegszeit begann er 1955 ein Noviziat 
bei den Franziskanern in Berlin-Pankow, absolvierte ab 1956 den Sprachenkurs in Halle/Saale und begann 
1957 das Theologiestudium in Erfurt. Nach Ablauf der zeitlichen Gelübde entschied er sich für den welt-
priesterlichen Dienst und schied 1959 aus dem Franziskanerorden aus. Nach erfolgreichem Abschluss des 
Theologiestudiums in Erfurt und dem sich anschließenden Pastoralkurs empfing er am 29. Juni 1963 in 
Magdeburg die Priesterweihe und wurde in das Bistum Würzburg inkardiniert. 
Seinen priesterlichen Dienst begann Otto Thonhofer als Kaplan in der Südthüringer Pfarrei Saalfeld. 
1966 wurde er für die Pfarrei Themar zunächst zum Pfarrkurat und 1972 zum Pfarrer ernannt. 
1985 übernahm er den Pfarrdienst in Ebeleben, wo er auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand, der zum 
1. Januar 2008 erfolgte, blieb und nach besten Kräften in der Seelsorge mithalf. 
Überpfarrlich war Pfarrer Thonhofer mit ganz besonderem Engagement in der Seelsorge am „Fahrenden 
Volk" tätig. Mit viel „Herzblut" hat er sich den Artisten, Schaustellern und Zirkusleuten gewidmet und wurde 
von ihnen anerkannt und gewürdigt — er war sozusagen einer von ihnen. Ein inniges Verhältnis hatte er auch 
zu Tieren, besonders hatte es ihm der Esel angetan. 
Außerdem wirkte er u. a. als Seelsorgereferent und Dechant im Dekanat Nordhausen. 
Für sein engagiertes und komplexes Wirken im öffentlichen Leben in und um Ebeleben verlieh ihm der 
Stadtrat von Ebeleben 2007 als erstem Bürger die Ehrenbürgerschaft. 
Ganz herzlich zu danken ist Frau Regina Dölle, die ihm als feste Stütze in langjähriger Treue bis ans Ende 
seiner irdischen Tage den Haushalt geführt hat. 
Am 20. Januar 2023 legte Pfarrer Otto Thonhofer sein Leben in Gottes Hände zurück. Für sein verdienst-
volles priesterliches Wirken möge er den verheißenen Lohn erhalten. 

Requiescat in pace! 

Erfurt, den 25. Januar 2023 
Für das Bistum Erfurt 

4zaoci 4eszJza 
Weihbischof Dr. Reinhard Hauke 
Bischofsvikar für Priester und Diakone 

Das Requiem wurde gefeiert am Freitag, 27. Januar 2023, um 10.00 Uhr in der Kapelle St. Mari-

 

en in 99713 Ebeleben, Mitwitzer Weg 1. 
Anschließend um 11.30 Uhr war die Beerdigung auf dem Friedhof in Ebeleben. 



Am Samstag, den 28. Januar 2023 

rief Gott, der Herr über Leben und Tod, 

Waltraud Otte 

zu sich in sein himmlisches Reich. 

Waltraud Otte wurde am 24. Februar 1932 in Eisenach geboren. Ihre Eltern führten ein Friseurgeschäft; 

nach Abschluss der Schule erlernte sie im elterlichen Geschäft den Beruf der Friseurin und legte dort 

im Juli 1951 die Gesellenprüfung ab. Waltraud Otte gehörte als Jugendliche der marianischen 

Jungfrauen-Kongregation an und engagierte sich in der katholischen Pfarrjugend. Ihr Pfarrer 

bescheinigte ihr eine rege Teilnahme am religiösen Leben und eine selbstlose Einstellung. Bereits 1952 

bewarb sie sich zur Ausbildung als Seelsorgehelferin und lernte am damaligen Diözesanseminar für 

Seelsorgehilfe und Caritas Erfurt; ihr Jahrgang gab sich den Namen Bonifatiuskurs. In Ichnershausen, 

Bad Frankenhausen und Eisenach sammelte sie im Rahmen von Praktika pastorale Erfahrungen. Am 

17. Oktober 1955 erhielt Frau Otte von Weihbischof Joseph Freusberg die Missio canonica und begann 

ihren Dienst als Seelsorgehelferin in Eisenach. Dieser Pfarrei bleib sie zeit ihres Lebens treu und 

arbeitete gemeinsam mit den Pfarrern Otto und Dr. Egenolf. Am 1. Juli 1992 ging Frau Otte in den 

teilweisen Ruhestand. Mit einigen Stunden half sie einige Zeit weiterhin in der Pfarrei aus. Ihre letzten 

Lebensjahre verbrachte Waltraud Otte gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester in Eisenach. Aufgrund 

Ihres hohen Alters werden vielleicht nicht mehr viele von Ihrem Wirken berichten können. Die Früchte 

Ihrer Arbeit dürften jedoch bis heute wirken. 

Requiescat in pace! 

Erfurt, 7. Februar 2023 

Die Trauerfeier sowie die anschließende Beisetzung von Waltraud Otte finden am Freitag, den 10. 

Februar 2023 um 9 Uhr auf dem Friedhof Eisenach statt. 



Am Samstag, den 18. Februar 2023 

rief Gott, der Herr über Leben und Tod, 

Eva Spindler 

zu sich in sein himmlisches Reich. 

Eva Spindler wurde am 12. November 1935 in Gablonz an der Neiße (Jablonec nad Nisou) im 

Isergebirge als Tochter einfacher Eltern geboren. Im Jahr 1947 wurde ihre Familie ausgewiesen und 

siedelte sich in Ohrdruf an. Eigentlich gehörte die Familie der altkatholischen Kirche an. Um am neuen 

Ort weiter den Glauben leben zu können, konvertierte die Familie im Jahr 1948 zur katholischen Kirche. 

Eva Spindler war eine wissbegierige und fleißige Schülerin. So wundert es nicht, dass sie nach Abschluss 

der Grundschule die Oberschule mit Internat in Gotha besuchte und nach dessen Auflösung im elften 

Schuljahr in die neugegründete Oberschule mit Internat nach Ohrdruf wechselte. Angeregt durch den 

Kontakt mit einer katholischen Zimmergenossin und das Vorbild der Seelsorgehelferin Ilse Nitsche in 

Ohrdruf entschied sie sich, selbst den Beruf der Seelsorgehelferin zu ergreifen. Sie begann die 

Ausbildung im Erfurter Diözesanseminar für Seelsorgehilfe und Caritas, absolvierte in dieser Zeit ihre 

Praktika in Worbis und Struth und schloss im Dezember 1956 mit einem sehr guten Ergebnis ab. Frau 

Spindler erhielt von Weihbischof Freusberg die Missio canonica, ihre erste Einsatzstelle wurde im Jahr 

1957 die Pfarrei Sondershausen. Am 1. September 1959 wurde sie für ein Jahr freigestellt, um eine 

Organistenausbildung in Erfurt zu absolvieren. Am 1. Oktober 1960 begann sie ihren Dienst als 

Seelsorgehelferin in Bad Langensalza. Ab dem 1. September 1963 arbeitete sie dann in der Pfarrei St. 

Severi in Erfurt. Dort blieb sie einige Jahre und wirkte sowohl in den klassischen pastoralen 

Einsatzbereichen als auch kirchenmusikalisch, was sich zum Beispiel in der Leitung von zwei Chören 

zeigte. Zur Trauer vieler Gemeindemitglieder wurde sie am 1. Oktober 1976 durch Bischof Hugo 

Aufderbeck nach Struth im Eichsfeld versetzt. Sie selbst zeigte ihre Verfügbarkeit für Gott durch ihre 

Jungfrauenweihe am 8. Dezember 1977 bei Bischof Hugo Aufderbeck. Zudem setzte sie sich als 

Bezirksträgerin und im Rat der Seelsorgehelferinnen für ihre Berufsgruppe ein. In Struth wirkte Frau 

Spindler bis zu ihrem Ruhestand im November 2000. Im Folgejahr zog sie nach Heiligenstadt, wo sie 

bis zu ihrem Lebensende wohnen blieb. Vielen bleibt sie als die langjährige Gemeindereferentin von 

Struth in Erinnerung oder auch als eine Frau, welcher bis ins hohe Alter die Kirchenmusik am Herzen 

lag. 

Erfurt, 20. Februar 2023 

Das Requiem für Eva Spindler wird am Aschermittwoch, den 22. Februar 2023 um 9 Uhr in St. Ägidien 

in Heiligenstadt begangen. Die Beisetzung findet am selben Tag um 11 Uhr auf dem Hauptfriedhof 

Heiligenstadt statt. 



Eingeladen sind Schüler, Studenten und 

Auszubildende (ab etwa 17 Jahren) bzw. 

auch junge Männer mit einer abge-

schlossenen Berufsausbildung, die Inte-

resse am Priesterberuf haben. 

Neben Informationen über die verschie-

denen Ausbildungswege zum Priester, 

über das Leben im Priesterseminar so-

wie über das Studium der Theologie, er-

öffnet das Wochenende auch die Mög-

lichkeit zur Begegnung mit Priesterkan-

didaten der ostdeutschen Bistümer und 

mit einigen Priestern des Bistums Erfurt. 

Darüber hinaus werden geistliche 

Gespräche und Reflexion zum Thema 

„Berufung" angeboten. 

Anmeldung bis spätestens 

28.04.2023 

Priesterseminar 

Subregens Egon Bierschenk 

Holzheienstraße 15, 99084 Erfurt 

Telefon / E-Mail: 

03 61 / 59 73 - 1 05 

subregens@priesterseminar-erfurt.de 

Priester werdenP 

Was 
stell ich mir 
darunter vor? 

Was 
erwartet michP 

111fOrIllatiellStage 

Im 

Priesterseminar 
ERFURT 

Freitag bis Sonntag 
05. - 07. Mai 2023 



07:30 Uhr 

09.00 Uhr 

HI. Messe in der Hauskapelle 

anschl. Frühstück 

Besuch von 

UNI-Campus und der Fakultät 

Gespräch mit dem Spiritual 

Vesper im Dom St. Marien 

Begegnung mit Priestern 

aus der Stadt 

12:15 Uhr Mittagsgebet in der Hauskapelle 

12:30 Uhr Mittagessen 

14:30 Uhr Kaffee und Kuchen 

15:00 Uhr 

18:00 Uhr 

19:30 Uhr 

09:30 Uhr 

08:00 Uhr Laudes in der Hauskapelle 

anschl. Frühstück 

Gesprächsrunde mit 

Bewohnern des Pius-Kollegs 

11:00 Uhr 

12:30 Uhr Mittagessen 

HI. Messe im Dom St. Marien 

Programm: Anmeldung: 

Du möchtest mehr erfahren über den 

Beruf des Priesters und hast viele 

offene Fragen? 

Dann nimm an den Informationstagen 

in Erfurt teil und finde heraus, was 

Deine Berufung ist! 

Komm in Kontakt mit Menschen, die sich 

die gleichen Fragen stellen bzw. gestellt 

haben. 

Herzliche Einladung an alle jungen 

Männer, die sich für den Priesterberuf 

interessieren! 

HERZLICH 
WILLKOMMEN! 

Freitag, 05. Mai 2023 

ab 17:00 Uhr Anreise 

18:15 Uhr Vesper in der Hauskapelle 

anschl. Abendessen 

19:00 Uhr Hausführung, 

anschl. gemeinsamer Abend 

mit den Hausbewohnern 

22:00 Uhr Abendgebet im Meditationsraum 

Sonntag, 07. Mai 2023 

Vorname: 

Nachname: 

Alter: 

Straße, Hausnr: 

PLZ, Wohnort: 

Heimatpfarrei: 

Bemerkungen/Fragen: 

Samstag, 06. Mai 2023 
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